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Präambel Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Die Deutschen in den 
Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutsch-
lands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk. I. Die Grundrechte Art 1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Men-
schenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. (3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Art 2 (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persön-
lichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 
Art 3 (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstam-
mung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Art 4 (1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen 
und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. (2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. (3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Art 5 (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild 
frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. (2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allge-
meinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. (3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Art 6 (1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der 
staatlichen Ordnung. (2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. (3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt 
werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. (4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. (5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und 
seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. Art 7 (1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. (2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. (3) Der Religionsunter-
richt ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet 
werden, Religionsunterricht zu erteilen. (4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren 
Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche 
Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist. (5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule 
errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht. (6) Vorschulen bleiben aufgehoben. Art 8 (1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. (2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses 
Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden. Art 9 (1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. (2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den 
Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten. (3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf ge-
richtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden. Art 10 
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. (2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines 
Landes, so kann das Gesetz bestimmen, daß sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und daß an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt. Art 11 (1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. (2) Dieses Recht darf nur 
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche 
demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist. Art 12 (1) Alle Deutschen haben das Recht, 
Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden. (2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungs-
pflicht. (3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. Art 12a (1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. (2) Wer aus Gewissensgründen den 
Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdiens-
tes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht. (3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind, können im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistungen für 
Zwecke der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnisse verpflichtet werden; Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse sind nur zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben oder solcher hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, die nur in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt werden können, zulässig. Arbeitsverhältnisse nach Satz 1 können bei den Streitkräften, im Bereich ihrer Versorgung sowie bei der öffentlichen Verwaltung begründet werden; Verpflichtungen in Arbeitsverhältnisse im Bereiche der Versorgung der Zivilbevölkerung sind 
nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen Bedarf zu decken oder ihren Schutz sicherzustellen. (4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, so 
können Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten fünfundfünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden. (5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle 
können Verpflichtungen nach Absatz 3 nur nach Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 begründet werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungsveranstal-
tungen zur Pflicht gemacht werden. Satz 1 findet insoweit keine Anwendung. (6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 2 genannten Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs die Freiheit der Deutschen, die Ausübung 
eines Berufs oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Vor Eintritt des Verteidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend. Art 13 (1) Die Wohnung ist unverletzlich. (2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch 
die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden. (3) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß jemand eine durch Gesetz einzeln bestimmte besonders schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat auf 
Grund richterlicher Anordnung technische Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu befristen. Die 
Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten Spruchkörper. Bei Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen Richter getroffen werden. (4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen technische 
Mittel zur Überwachung von Wohnungen nur auf Grund richterlicher Anordnung eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die Maßnahme auch durch eine andere gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden; eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. (5) Sind technische Mittel ausschließ-
lich zum Schutze der bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen vorgesehen, kann die Maßnahme durch eine gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur zulässig, 
wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. (6) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den nach Absatz 3 sowie über den im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach Absatz 4 und, 
soweit richterlich überprüfungsbedürftig, nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. Die Länder gewährleisten eine gleichwertige parlamentarische Kontrolle. (7) Eingriffe und Beschränkun-
gen dürfen im übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum 
Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden. Fußnote Art. 13 Abs. 3: Eingef. durch Art. 1 Nr. 1 G v. 26.3.1998 I 610 mWv 1.4.1998; mit GG Art. 79 Abs. 3 vereinbar gem. BVerfGE v. 3.3.2004 (1 BvR 2378/98, 1 BvR 1084/99) Art 14 (1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und 
Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. (2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. (3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung 
regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. Art 15 Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum 
Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend. Art 16 (1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht 
entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. (2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweichende Regelung für 
Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind. Art 16a (1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. (2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb der Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraus-
setzungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden. (3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, können Staaten bestimmt werden, bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, daß dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermu-
tet, daß ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird. (4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 und in anderen Fällen, die 
offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden und verspätetes Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch 
Gesetz zu bestimmen. (5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konventi-
on zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Anwendung in den Vertragsstaaten sichergestellt sein muß, Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von Asylbegehren einschließlich der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen treffen. Fußnote Art. 16a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 2 G v. 
28.6.1993 I 1002 mWv 30.6.1993; mit Art. 79 Abs. 3 GG (100-1) vereinbar gem. BVerfGE v. 14.5.1996 I 952 (2 BvR 1938/93, 2 BvR 2315/93) Art 17 Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertre-
tung zu wenden. Art 17a (1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestimmen, daß für die Angehörigen der Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das Grundrecht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (Artikel 5 Abs. 1 
Satz 1 erster Halbsatz), das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und das Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es das Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit anderen vorzubringen, eingeschränkt werden. (2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevöl-
kerung dienen, können bestimmen, daß die Grundrechte der Freizügigkeit (Artikel 11) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13) eingeschränkt werden. Art 18 Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungs-
freiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß 
werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Art 19 (1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter 
Angabe des Artikels nennen. (2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. (3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. (4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so 
steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. II. Der Bund und die Länder Art 20 (1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. (2) Alle Staatsgewalt geht 
vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. (3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht 
gebunden. (4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Art 20a Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der 
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Art 21 (1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muß demokratischen Grundsätzen 
entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. (2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder 
den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. (3) Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutsch-
land zu gefährden, sind von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen. Wird der Ausschluss festgestellt, so entfällt auch eine steuerliche Begünstigung dieser Parteien und von Zuwendungen an diese Parteien. (4) Über die Frage der Verfassungswidrigkeit nach Absatz 2 sowie über den Ausschluss von staatlicher 
Finanzierung nach Absatz 3 entscheidet das Bundesverfassungsgericht. (5) Das Nähere regeln Bundesgesetze. Art 22 (1) Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Berlin. Die Repräsentation des Gesamtstaates in der Hauptstadt ist Aufgabe des Bundes. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt. (2) 
Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold. Art 23 (1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist 
und einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung der Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbare 
Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3. (1a) Der Bundestag und der Bundesrat haben das Recht, wegen Verstoßes eines Gesetzgebungsakts der Europäischen Union gegen 
das Subsidiaritätsprinzip vor dem Gerichtshof der Europäischen Union Klage zu erheben. Der Bundestag ist hierzu auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder verpflichtet. Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können für die Wahrnehmung der Rechte, die dem Bundestag und dem Bundesrat 
in den vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union eingeräumt sind, Ausnahmen von Artikel 42 Abs. 2 Satz 1 und Artikel 52 Abs. 3 Satz 1 zugelassen werden. (2) In Angelegenheiten der Europäischen Union wirken der Bundestag und durch den Bundesrat die Länder mit. Die Bundesregierung hat den Bundes-
tag und den Bundesrat umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten. (3) Die Bundesregierung gibt dem Bundestag Gelegenheit zur Stellungnahme vor ihrer Mitwirkung an Rechtsetzungsakten der Europäischen Union. Die Bundesregierung berücksichtigt die Stellungnahmen des Bundestages 
bei den Verhandlungen. Das Nähere regelt ein Gesetz. (4) Der Bundesrat ist an der Willensbildung des Bundes zu beteiligen, soweit er an einer entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken hätte oder soweit die Länder innerstaatlich zuständig wären. (5) Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zustän-
digkeiten des Bundes Interessen der Länder berührt sind oder soweit im übrigen der Bund das Recht zur Gesetzgebung hat, berücksichtigt die Bundesregierung die Stellungnahme des Bundesrates. Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse der Länder, die Einrichtung ihrer Behörden oder ihre Verwaltungs-
verfahren betroffen sind, ist bei der Willensbildung des Bundes insoweit die Auffassung des Bundesrates maßgeblich zu berücksichtigen; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren. In Angelegenheiten, die zu Ausgabenerhöhungen oder Einnahmeminderungen für den Bund führen können, 
ist die Zustimmung der Bundesregierung erforderlich. (6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder auf den Gebieten der schulischen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks betroffen sind, wird die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat 
der Europäischen Union zustehen, vom Bund auf einen vom Bundesrat benannten Vertreter der Länder übertragen. Die Wahrnehmung der Rechte erfolgt unter Beteiligung und in Abstimmung mit der Bundesregierung; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren. (7) Das Nähere zu den 
Absätzen 4 bis 6 regelt ein Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Art 24 (1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. (1a) Soweit die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, 
können sie mit Zustimmung der Bundesregierung Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertragen. (2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine 
friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern. (3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen über eine allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten. Art 25 Die allgemeinen 
Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes. Art 26 (1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, 
insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. (2) Zur Kriegführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Art 27 Alle 
deutschen Kauffahrteischiffe bilden eine einheitliche Handelsflotte. Art 28 (1) Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das 
Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäi-
schen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar. In Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten Körperschaft die Gemeindeversammlung treten. (2) Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. 
Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit 
Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle. (3) Der Bund gewährleistet, daß die verfassungsmäßige Ordnung der Länder den Grundrechten und den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 entspricht. Art 29 (1) Das Bundesgebiet kann neu gegliedert werden, um zu gewährleisten, daß die Länder 
nach Größe und Leistungsfähigkeit die ihnen obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen können. Dabei sind die landsmannschaftliche Verbundenheit, die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge, die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit sowie die Erfordernisse der Raumordnung und der Landesplanung zu berück-
sichtigen. (2) Maßnahmen zur Neugliederung des Bundesgebietes ergehen durch Bundesgesetz, das der Bestätigung durch Volksentscheid bedarf. Die betroffenen Länder sind zu hören. (3) Der Volksentscheid findet in den Ländern statt, aus deren Gebieten oder Gebietsteilen ein neues oder neu umgrenztes Land 
gebildet werden soll (betroffene Länder). Abzustimmen ist über die Frage, ob die betroffenen Länder wie bisher bestehenbleiben sollen oder ob das neue oder neu umgrenzte Land gebildet werden soll. Der Volksentscheid für die Bildung eines neuen oder neu umgrenzten Landes kommt zustande, wenn in dessen 
künftigem Gebiet und insgesamt in den Gebieten oder Gebietsteilen eines betroffenen Landes, deren Landeszugehörigkeit im gleichen Sinne geändert werden soll, jeweils eine Mehrheit der Änderung zustimmt. Er kommt nicht zustande, wenn im Gebiet eines der betroffenen Länder eine Mehrheit die Änderung 
ablehnt; die Ablehnung ist jedoch unbeachtlich, wenn in einem Gebietsteil, dessen Zugehörigkeit zu dem betroffenen Land geändert werden soll, eine Mehrheit von zwei Dritteln der Änderung zustimmt, es sei denn, daß im Gesamtgebiet des betroffenen Landes eine Mehrheit von zwei Dritteln die Änderung ablehnt. 
(4) Wird in einem zusammenhängenden, abgegrenzten Siedlungs- und Wirtschaftsraum, dessen Teile in mehreren Ländern liegen und der mindestens eine Million Einwohner hat, von einem Zehntel der in ihm zum Bundestag Wahlberechtigten durch Volksbegehren gefordert, daß für diesen Raum eine einheitliche 
Landeszugehörigkeit herbeigeführt werde, so ist durch Bundesgesetz innerhalb von zwei Jahren entweder zu bestimmen, ob die Landeszugehörigkeit gemäß Absatz 2 geändert wird, oder daß in den betroffenen Ländern eine Volksbefragung stattfindet. (5) Die Volksbefragung ist darauf gerichtet festzustellen, ob 
eine in dem Gesetz vorzuschlagende Änderung der Landeszugehörigkeit Zustimmung findet. Das Gesetz kann verschiedene, jedoch nicht mehr als zwei Vorschläge der Volksbefragung vorlegen. Stimmt eine Mehrheit einer vorgeschlagenen Änderung der Landeszugehörigkeit zu, so ist durch Bundesgesetz innerhalb 
von zwei Jahren zu bestimmen, ob die Landeszugehörigkeit gemäß Absatz 2 geändert wird. Findet ein der Volksbefragung vorgelegter Vorschlag eine den Maßgaben des Absatzes 3 Satz 3 und 4 entsprechende Zustimmung, so ist innerhalb von zwei Jahren nach der Durchführung der Volksbefragung ein Bundesgesetz 
zur Bildung des vorgeschlagenen Landes zu erlassen, das der Bestätigung durch Volksentscheid nicht mehr bedarf. (6) Mehrheit im Volksentscheid und in der Volksbefragung ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wenn sie mindestens ein Viertel der zum Bundestag Wahlberechtigten umfaßt. Im übrigen wird 
das Nähere über Volksentscheid, Volksbegehren und Volksbefragung durch ein Bundesgesetz geregelt; dieses kann auch vorsehen, daß Volksbegehren innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren nicht wiederholt werden können. (7) Sonstige Änderungen des Gebietsbestandes der Länder können durch Staatsver-
träge der beteiligten Länder oder durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates erfolgen, wenn das Gebiet, dessen Landeszugehörigkeit geändert werden soll, nicht mehr als 50.000 Einwohner hat. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates und der Mehrheit der Mitglieder 
des Bundestages bedarf. Es muß die Anhörung der betroffenen Gemeinden und Kreise vorsehen. (8) Die Länder können eine Neugliederung für das jeweils von ihnen umfaßte Gebiet oder für Teilgebiete abweichend von den Vorschriften der Absätze 2 bis 7 durch Staatsvertrag regeln. Die betroffenen Gemeinden und 
Kreise sind zu hören. Der Staatsvertrag bedarf der Bestätigung durch Volksentscheid in jedem beteiligten Land. Betrifft der Staatsvertrag Teilgebiete der Länder, kann die Bestätigung auf Volksentscheide in diesen Teilgebieten beschränkt werden; Satz 5 zweiter Halbsatz findet keine Anwendung. Bei einem Volks-
entscheid entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wenn sie mindestens ein Viertel der zum Bundestag Wahlberechtigten umfaßt; das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Der Staatsvertrag bedarf der Zustimmung des Bundestages. Art 30 Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der 
staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zuläßt. Art 31 Bundesrecht bricht Landesrecht. Art 32 (1) Die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist Sache des Bundes. (2) Vor dem Abschlusse eines Vertrages, der die besonderen Verhältnisse 
eines Landes berührt, ist das Land rechtzeitig zu hören. (3) Soweit die Länder für die Gesetzgebung zuständig sind, können sie mit Zustimmung der Bundesregierung mit auswärtigen Staaten Verträge abschließen. Art 33 (1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. 
(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte. (3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem religiösen 
Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen. (4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen. (5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln. Art 34 Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem Dritten 
gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst er steht. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vorbehalten. Für den Anspruch auf Schadensersatz und für den Rückgriff darf der ordentliche Rechtsweg nicht 
ausgeschlossen werden. Art 35 (1) Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig Rechts- und Amtshilfe. (2) Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung kann ein Land in Fällen von besonderer Bedeutung Kräfte und Einrichtungen des Bundesgrenz-
schutzes zur Unterstützung seiner Polizei anfordern, wenn die Polizei ohne diese Unterstützung eine Aufgabe nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten erfüllen könnte. Zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder bei einem besonders schweren Unglücksfall kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte 
und Einrichtungen anderer Verwaltungen sowie des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte anfordern. (3) Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das Gebiet mehr als eines Landes, so kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den Landesregierungen die 
Weisung erteilen, Polizeikräfte anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte zur Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen. Maßnahmen der Bundesregierung nach Satz 1 sind jederzeit auf Verlangen des Bundesrates, im übrigen unverzüglich nach Be-
seitigung der Gefahr aufzuheben. Art 36 (1) Bei den obersten Bundesbehörden sind Beamte aus allen Ländern in angemessenem Verhältnis zu verwenden. Die bei den übrigen Bundesbehörden beschäftigten Personen sollen in der Regel aus dem Lande genommen werden, in dem sie tätig sind. (2) Die Wehrgesetze 
haben auch die Gliederung des Bundes in Länder und ihre besonderen landsmannschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. Art 37 (1) Wenn ein Land die ihm nach dem Grundgesetze oder einem anderen Bundesgesetze obliegenden Bundespflichten nicht erfüllt, kann die Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrates die notwendigen Maßnahmen treffen, um das Land im Wege des Bundeszwanges zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten. (2) Zur Durchführung des Bundeszwanges hat die Bundesregierung oder ihr Beauftragter das Weisungsrecht gegenüber allen Ländern und ihren Behörden. III. Der Bundestag Art 
38 (1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. (2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr 
vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. (3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz. Art 39 (1) Der Bundestag wird vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen auf vier Jahre gewählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages. Die 
Neuwahl findet frühestens sechsundvierzig, spätestens achtundvierzig Monate nach Beginn der Wahlperiode statt. Im Falle einer Auflösung des Bundestages findet die Neuwahl innerhalb von sechzig Tagen statt. (2) Der Bundestag tritt spätestens am dreißigsten Tage nach der Wahl zusammen. (3) Der Bundestag 
bestimmt den Schluß und den Wiederbeginn seiner Sitzungen. Der Präsident des Bundestages kann ihn früher einberufen. Er ist hierzu verpflichtet, wenn ein Drittel der Mitglieder, der Bundespräsident oder der Bundeskanzler es verlangen. Art 40 (1) Der Bundestag wählt seinen Präsidenten, dessen Stellvertreter 
und die Schriftführer. Er gibt sich eine Geschäftsordnung. (2) Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Gebäude des Bundestages aus. Ohne seine Genehmigung darf in den Räumen des Bundestages keine Durchsuchung oder Beschlagnahme stattfinden. Art 41 (1) Die Wahlprüfung ist Sache des 
Bundestages. Er entscheidet auch, ob ein Abgeordneter des Bundestages die Mitgliedschaft verloren hat. (2) Gegen die Entscheidung des Bundestages ist die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht zulässig. (3) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Art 42 (1) Der Bundestag verhandelt öffentlich. Auf Antrag 
eines Zehntels seiner Mitglieder oder auf Antrag der Bundesregierung kann mit Zweidrittelmehrheit die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Über den Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung entschieden. (2) Zu einem Beschlusse des Bundestages ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, soweit 
dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt. Für die vom Bundestage vorzunehmenden Wahlen kann die Geschäftsordnung Ausnahmen zulassen. (3) Wahrheitsgetreue Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Bundestages und seiner Ausschüsse bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei. Art 43 (1) Der Bun-
destag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit jedes Mitgliedes der Bundesregierung verlangen. (2) Die Mitglieder des Bundesrates und der Bundesregierung sowie ihre Beauftragten haben zu allen Sitzungen des Bundestages und seiner Ausschüsse Zutritt. Sie müssen jederzeit gehört werden. Art 44 (1) Der 
Bundestag hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, einen Untersuchungsausschuß einzusetzen, der in öffentlicher Verhandlung die erforderlichen Beweise erhebt. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden. (2) Auf Beweiserhebungen finden die Vorschriften über den Strafpro-
zeß sinngemäß Anwendung. Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt unberührt. (3) Gerichte und Verwaltungsbehörden sind zur Rechts- und Amtshilfe verpflichtet. (4) Die Beschlüsse der Untersuchungsausschüsse sind der richterlichen Erörterung entzogen. In der Würdigung und Beurteilung des der 
Untersuchung zugrunde liegenden Sachverhaltes sind die Gerichte frei. Art 45 Der Bundestag bestellt einen Ausschuß für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Er kann ihn ermächtigen, die Rechte des Bundestages gemäß Artikel 23 gegenüber der Bundesregierung wahrzunehmen. Er kann ihn auch ermäch-
tigen, die Rechte wahrzunehmen, die dem Bundestag in den vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union eingeräumt sind. Art 45a (1) Der Bundestag bestellt einen Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten und einen Ausschuß für Verteidigung. (2) Der Ausschuß für Verteidigung hat auch die Rechte eines 
Untersuchungsausschusses. Auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder hat er die Pflicht, eine Angelegenheit zum Gegenstand seiner Untersuchung zu machen. (3) Artikel 44 Abs. 1 findet auf dem Gebiet der Verteidigung keine Anwendung Art 45b Zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan des Bundestages 
bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle wird ein Wehrbeauftragter des Bundestages berufen. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.Art 45c (1) Der Bundestag bestellt einen Petitionsausschuß, dem die Behandlung der nach Artikel 17 an den Bundestag gerichteten Bitten und Beschwerden obliegt. (2) Die 
Befugnisse des Ausschusses zur Überprüfung von Beschwerden regelt ein Bundesgesetz. Art 45d Parlamentarisches Kontrollgremium (1) Der Bundestag bestellt ein Gremium zur Kontrolle der nachrichtendienstlichen Tätigkeit des Bundes. (2) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Art 46 (1) Ein Abgeordneter darf 
zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die er im Bundestage oder in einem seiner Ausschüsse getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Bundestages zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigungen. (2) Wegen einer 
mit Strafe bedrohten Handlung darf ein Abgeordneter nur mit Genehmigung des Bundestages zur Verantwortung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, daß er bei Begehung der Tat oder im Laufe des folgenden Tages festgenommen wird. (3) Die Genehmigung des Bundestages ist ferner bei jeder anderen 
Beschränkung der persönlichen Freiheit eines Abgeordneten oder zur Einleitung eines Verfahrens gegen einen Abgeordneten gemäß Artikel 18 erforderlich. (4) Jedes Strafverfahren und jedes Verfahren gemäß Artikel 18 gegen einen Abgeordneten, jede Haft und jede sonstige Beschränkung seiner persönlichen 
Freiheit sind auf Verlangen des Bundestages auszusetzen. Art 46 (1) Ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die er im Bundestage oder in einem seiner Ausschüsse getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Bundestages zur Verant-
wortung gezogen werden. Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigungen. (2) Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung darf ein Abgeordneter nur mit Genehmigung des Bundestages zur Verantwortung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, daß er bei Begehung der Tat oder im Laufe des folgenden Tages 
festgenommen wird. (3) Die Genehmigung des Bundestages ist ferner bei jeder anderen Beschränkung der persönlichen Freiheit eines Abgeordneten oder zur Einleitung eines Verfahrens gegen einen Abgeordneten gemäß Artikel 18 erforderlich. (4) Jedes Strafverfahren und jedes Verfahren gemäß Artikel 18 gegen 
einen Abgeordneten, jede Haft und jede sonstige Beschränkung seiner persönlichen Freiheit sind auf Verlangen des Bundestages auszusetzen. Art 47 Die Abgeordneten sind berechtigt, über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, 
sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist die Beschlagnahme von Schriftstücken unzulässig. Art 48 (1) Wer sich um einen Sitz im Bundestage bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbereitung seiner Wahl erforderlichen Urlaub. (2) Niemand darf 
gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten zu übernehmen und auszuüben. Eine Kündigung oder Entlassung aus diesem Grunde ist unzulässig. (3) Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde Entschädigung. Sie haben das Recht der freien Benutzung aller staatlichen 
Verkehrsmittel. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. IV. Der Bundesrat Art 50 Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union mit. Art 51 (1) Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern der Regierungen der Länder, die sie be-
stellen und abberufen. Sie können durch andere Mitglieder ihrer Regierungen vertreten werden. (2) Jedes Land hat mindestens drei Stimmen, Länder mit mehr als zwei Millionen Einwohnern haben vier, Länder mit mehr als sechs Millionen Einwohnern fünf, Länder mit mehr als sieben Millionen Einwohnern sechs 
Stimmen. (3) Jedes Land kann so viele Mitglieder entsenden, wie es Stimmen hat. Die Stimmen eines Landes können nur einheitlich und nur durch anwesende Mitglieder oder deren Vertreter abgegeben werden. Art 52 (1) Der Bundesrat wählt seinen Präsidenten auf ein Jahr. (2) Der Präsident beruft den Bundesrat 
ein. Er hat ihn einzuberufen, wenn die Vertreter von mindestens zwei Ländern oder die Bundesregierung es verlangen. (3) Der Bundesrat faßt seine Beschlüsse mit mindestens der Mehrheit seiner Stimmen. Er gibt sich eine Geschäftsordnung. Er verhandelt öffentlich. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden. 
(3a) Für Angelegenheiten der Europäischen Union kann der Bundesrat eine Europakammer bilden, deren Beschlüsse als Beschlüsse des Bundesrates gelten; die Anzahl der einheitlich abzugebenden Stimmen der Länder bestimmt sich nach Artikel 51 Abs. 2. (4) Den Ausschüssen des Bundesrates können andere 
Mitglieder oder Beauftragte der Regierungen der Länder angehören. Art 53 Die Mitglieder der Bundesregierung haben das Recht und auf Verlangen die Pflicht, an den Verhandlungen des Bundesrates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. Sie müssen jederzeit gehört werden. Der Bundesrat ist von der Bundesre-
gierung über die Führung der Geschäfte auf dem laufenden zu halten. a u s g a b e  3  —  2 0 2 4
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Liebe
Leserinnen &
Leser,

vor kurzem fand in Stuttgart eine 
»Lange Nacht der Demokratie« statt. 
Das unter anderem von der Stuttgar-
ter Volkshochschule und dem Lan-
desverband vhs Baden-Württemberg 
ausgerichtete Fest hat gezeigt, wie 
lebendig und vielfältig Demokratie 
sein kann. Ohnehin hätte dieses Jahr 
ein Festjahr für der Demokratie sein 
können: Die Massenproteste für 
Demokratie und Vielfalt in der ersten 
Jahreshälfte haben gezeigt, dass die 
Demokratie gelebt wird und viele 
Menschen bereit sind, für sie einzutre-
ten. Und 75 Jahre Grundgesetz wollten 
gefeiert werden, das trotz des inzwi-
schen ewigen Status unserer »Verfas-
sung« als Provisorium eine demokra
tische Erfolgsgeschichte ist.

Doch gleichzeitig scheint sich unsere 
Gesellschaft in einer gegenläufigen 
Entwicklung von der Demokratie zu 
entfremden. Seit Jahren nimmt die Zu-
stimmung zur Demokratie nachweis-
lich ab – und zwar sowohl zur Demo-
kratie als Staatsform im Allgemeinen 
als auch zur deutschen Demokratie im 
Besonderen. Zugleich erstarken die 
antidemokratischen Kräfte – weltweit, 
wo die Zahl der Demokratien in den 
vergangenen Jahren abgenommen hat; 
in Europa, wo rechte und rechtsext-
reme Parteien in mehreren Ländern 
regieren; und in Deutschland, wo die 
AfD in den drei letzten Landtagswah-
len im Osten Deutschlands einmal 
stärkste und zweimal nur knapp nicht 
stärkste Kraft wurde. Wie schnell dann 
auch die demokratischen Institutionen 
unter Druck geraten können, haben 
die chaotischen Szenen während der 
konstituierenden Sitzung des Thürin-

ger Landtags unter einem AfD-Alters-
präsidenten bewiesen.

Wenn wir Oskar Negt und anderen 
darin folgen, dass die Demokratie eine 
Staatsform ist, die »erlernt« werden 
muss, dann muss man angesichts 
dieser Entwicklungen konstatieren, 
dass noch viel zu tun ist – oder vieles 
wieder getan werden muss. Doch nicht 
nur das Stuttgarter Fest offenbart, 
dass sich Bildung – und gerade auch 
Erwachsenenbildung – dieser Aufgabe 
mit Überzeugung annimmt: Auch die 
Beiträge in dieser Ausgabe zeugen von 
den vielen und vielfältigen Aktivitä-
ten der politischen Bildung und der 
Erwachsenen- und Weiterbildung 
beim »Bilden für die Demokratie«. Da-
bei sind zwei Trends erkennbar: zum 
einen, dass die Sphäre der Wirtschaft 
und des Betriebs für demokratische 
Bildung relevant ist (s. das »Gespräch«, 
den Beitrag von Robin Rosenwanger & 
Thomas Krüger sowie die »Einblicke«); 
zum anderen, wie wichtig es ist, einen 
Raum für Begegnung, Diskussion 
und Debatte zu haben, und dass die 
Erwachsenenbildung diesen Raum 
bietet (s. die Beiträge von Almut Büchsel 
und Johannes Sabel). Dass dabei in der 
heutigen Zeit notwendiger Weise auch 
der digitale Raum mitgedacht werden 
muss, bekräftigt Lisanne Heilmann in 
der »Nachfrage«. Und Nils-Eyk Zimmer-
mann gibt einen fundierten Überblick 
darüber, wie Kompetenzrahmen 
Demokratie abbilden. 

All dies sind Beispiele, die einen opti-
mistischen Blick auf das »Bilden für 
die Demokratie« erlauben. Denn ein 
solch optimistischer Blick ist nicht nur 
angebracht, sondern für jede Pädago-
gik notwendig, wie Benedikt Widmaier 
im »Stichwort« betont. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen eine anregende 
Lektüre!

Jan Rohwerder

leitender Redakteur
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Nachrichtenserie  
zur Demokratiebildung

Die Demokratie steckt in einer tiefen 
Krise, wie das andauernde Erstarken 
demokratiefeindlicher Bewegungen 
zeige. Daher hat das Erwachsenenbil-
dungsinstitut CONEDU aus Graz, Ös-
terreich, am 24. September 2024 eine 
neue Nachrichtenserie zur Demokra-
tiebildung gestartet. Sie beleuchtet, 
welche Rolle Demokratiebildung 
zum Schutz und bei der Gestaltung 
von Demokratie spielt und infor-
miert über Neuigkeiten, Projekte und 
Publikationen. Zur Pressemitteilung: 

 → https://t1p.de/1qpjd 

»Technik, Teamwork,  
Toleranz«

Siemens Ausbildung führt gemein-
sam mit dem Arbeitskreis deutscher 
Bildungsstätten e. V. (AdB) erstmals 
mit den rund 1.300 Auszubildenden 
des Einstelljahrgangs 2024 ein neues 
Konzept politischer Bildung durch: 
»Xplore« soll unter dem Motto »Tech-
nik, Teamwork, Toleranz« demokra-
tische Werte und gesellschaftliches 
Engagement fördern. Für die Auszu-
bildenden und Dual-Studierenden 
beinhaltet dies u. a. einen »Demokra-
tietag« mit Themen wie Grundwerte, 
Gleichberechtigung sowie die Risiken 
von Populismus und Fake News. 
Das Unternehmen möchte nicht nur 
technologische und digitale Kompe-
tenzen, sondern »zugleich verant-
wortungsbewusste und engagierte 
Bürgerinnen und Bürger ausbilden«, 
so Judith Wiese, Chief People and 
Sustainability Officer, Mitglied des 
Vorstands und Arbeitsdirektorin der 

Siemens AG. Der AdB hatte hier-
für nach gemeinsamen Workshops 
und Erfahrungen aus der Praxis 
ein Konzept sowie Methoden und 
Arbeitsmaterial und ein Train-the-
Trainer-Seminar für das Team von 
Siemens Ausbildung an 18 Standor-
ten entwickelt. Der Fachverband für 
politische Bildung möchte mit dieser 
Form der Kooperation mit einem Un-
ternehmen neue Zielgruppen errei-
chen. Zur Pressemitteilung des AdB: 

 → https://t1p.de/bmkbx

Senat beschließt Stiftung 
Grundbildung Berlin

Der Berliner Senat hat am 20. August 
2024 die Errichtung der Stiftung 
Grundbildung Berlin auf den Weg 
gebracht. Mit der Stiftung soll mög-
lichst ab 1. Januar 2025 die Arbeit 
des Grund-Bildungs-Zentrums Berlin 
(GBZ) verstetigt und die Finanzie-
rung der Grundbildung in Berlin 
gesichert werden. Die Stiftung wäre 
damit bundesweit die erste öffentli-
che Einrichtung ihrer Art. Das Gesetz 
wurde am 12. September in erster 
Lesung diskutiert, ein Beschluss 
wird noch dieses Jahr erwartet. Seit 
zehn Jahren koordiniert das GBZ 
Grundbildungs- und Alphabeti-
sierungsangebote für Erwachsene 
und berät Einrichtungen, Organi-
sationen und Unternehmen, die 
die Teilhabechancen von Menschen 
mit Grundbildungsbedarf fördern. 
Zur Pressemitteilung des Senats:

 → https://t1p.de/wceyh

Protest gegen drastische 
Kürzungspläne bei Integra­
tionskursen

Der Deutsche Volkshochschul-Ver-
band (dvv) und ein breites Bündnis 
von Verbänden und Gewerkschaften 
haben bei der Bundesregierung eine 
realistische Finanzplanung für 2025 
angemahnt. Der am 10. September 
vorgelegte Entwurf für das Haus-
haltsgesetz sieht für nächstes Jahr 
53 Prozent weniger Mittel für Integ-
rationskurse vor. Und das ausgehend 
von 326.400 bzw. rund 23 Prozent 
mehr erwarteten Deutschlernenden 
im Vergleich zu 2024. Die Direkto-
rin des dvv Julia von Westerholt 
sieht allein darin ein Paradox und 
verlangt eine Korrektur. Zudem sei 
dies eine Abkehr von den Zusagen 
der Bundesregierung im Koalitions-
vertrag und berücksichtige nicht 
den Erfolg von Kursen zur sprach-
lichen Integration. Denn noch 2022 
übertraf Deutschland auch dank der 
Integrationskurse mit einer Erwerbs-
tätigenquote von 70 Prozent der 
Eingewanderten die Quoten anderer 
EU-Vergleichsländer. Die Pressemit-
teilung des dvv ist zu finden unter: 

 → https://t1p.de/vkatd 

Förderung demokratischer 
Bildung in Sachsen

Die außerschulische politische 
Bildung in Sachsen leidet unter 
einer unübersichtlichen und bü-

https://t1p.de/1qpjd
https://t1p.de/bmkbx
https://t1p.de/wceyh
https://t1p.de/vkatd
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Neue Juniorprofessur  
in der Weiterbildungs­
forschung

Gemeinsam mit der Technischen 
Universität (TU) Dortmund hat das 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) eine neue Juniorprofessur 
für Erwerbstätigkeit und Bildung im 
Alter eingerichtet. Besetzt wurde die 
Stelle Ende Juni 2024 mit Dr. Laura 
Naegele. Ihre Nachwuchsgruppe »Be-
triebliches Kompetenzmanagement 
älterer Beschäftigter in digitalisierten 
Lernumwelten (BeKomIng Digital)« 
forscht seit 2022 über das Lernen 
älterer Erwerbstätiger im digitalen 
Raum und über alternsgerechte 
Ausgestaltung digitaler Lernumwel-
ten. »Die Alterung der Beschäftigten 
und die zunehmende Digitalisierung 
sind aktuelle Herausforderungen für 
unser berufliches Bildungssystem, 
und der Bedarf zur Weiterbildung 
wächst« so BIBB-Forschungsdirektor 
Prof. Dr. Hubert Ertl. Die Gruppe ist 
Teil des BIBB-Graduiertenförderungs-
programms und erhält finanzielle 
Fördermittel vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF).

 → https://t1p.de/0j347 

Impulse für die  
Weiterbildungspolitik

Weiterbildungsverbünde sollen als 
Schnittstelle von Bedarfen und 
Angeboten eine wichtige Rolle in 
der Umsetzung der Nationalen 

rokratischen Finanzierungs- und 
Förderstruktur. Hinzu kommen ein 
inhärenter Innovationszwang für die 
Projektträger*innen einerseits und 
politischer Rechtfertigungsdruck 
für Fördermittelgeber*innen ande-
rerseits, mit der Folge von divergie-
renden Erwartungen, Unsicherheiten 
und Misskommunikation. Das Un-
gleichgewicht zwischen Projektförde-
rung und Daueraufgaben politischer 
Bildung sorge zudem für prekäre 
Arbeitsbedingungen und Fachkräfte-
mangel. Eine im August 2024 veröf-
fentlichte Studie der TU Dresden hat 
auf Basis leitfadengestützter Inter-
views und eines Forschung-Praxis-
Dialogs mit Akteur*innen aus Politik, 
Verwaltung und Bildungsprojekten 
Lösungsansätze entwickelt, die die 
Finanzierungsstrategie für politisch-
demokratische Bildung in Sachsen 
und darüber hinaus zukünftig nach-
haltig, effizienter, transparenter 
und zugänglicher gestalten sollen.

 → https://t1p.de/mnx4y 

Freiberuflichkeit:  
Call to Action an den Bund

In Folge des so genannten Herren-
berg-Urteils haben der Rat der Wei-
terbildung (KAW) und seine Mitglied-
sorganisationen im Juli 2024 vom 
Bundesgesetzgeber Rechtssicherheit 
sowie angepasste finanzielle und 
rechtliche Rahmenbedingungen für 
Träger und Lehrkräfte gefordert. Die 
Beschäftigung selbstständiger Lehr-
kräfte sei jeweils eine Einzelfallent-
scheidung, daher brauche es anstatt 
Rechtsprechung oder Verwaltungs-
handeln eine gesetzliche Grundlage. 
In der Weiterbildung als vierter Säule 

des deutschen Bildungssystems 
müsse es unabhängig vom Vertrags-
verhältnis neben einer auskömmli-
chen Bezahlung faire und vergleich-
bare Arbeitsbedingungen geben. 
Sozialversicherungsbeiträge sollten 
paritätisch von den Beschäftigten 
und ihren Auftraggebern getragen 
werden. Der KAW ruft zum offenen 
Dialog auf. Ihm gehören u. a. der 
Arbeitskreis deutscher Bildungsstät-
ten (AdB) und der Deutsche Volks-
hochschul-Verband (dvv) an. Das 
Forderungspapier ist hier abrufbar:

 → https://t1p.de/y3c68

Nachhaltige Testierung  
für Bildungsorganisationen

Die ArtSet Forschung Bildung 
Beratung GmbH aus Hannover bietet 
seit Juli 2024 das eigenständige 
Testierungsverfahren »BNEsolo« 
an. Damit können sich bundesweit 
Einrichtungen der non-formalen 
bzw. außerschulischen Bildung ihre 
Nachhaltigkeitsorientierung extern 
zertifizieren lassen. Dies ist unab-
hängig von ihrem Qualitätsmanage-
ment-System bzw. einer noch nicht 
systematisch verfolgten Qualitäts-
entwicklung. Nach Nordrhein-West-
falen wird die Anerkennung in den 
anderen deutschen Bundesländern 
angestrebt. Bereits seit Oktober 
2023 bietet ArtSet gemeinsam mit 
der Testierungsstelle con!flex eine 
kombinierte Qualitäts- und Nach-
haltigkeitstestierung an. Weitere 
Informationen finden Sie unter: 

 → �https://www.qualitaets-portal.de/die-

eigenstaendige-bne-testierung/ 

https://t1p.de/0j347
https://t1p.de/mnx4y
https://t1p.de/y3c68
https://www.qualitaets-portal.de/die-eigenstaendige-bne-testierung/
https://www.qualitaets-portal.de/die-eigenstaendige-bne-testierung/
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Weiterbildungsstrategie (NWS) ein-
nehmen und die Zusammenführung 
der Qualifizierungserkenntnisse aus 
den Verbünden mit der geplanten 
Nationalen Onlineweiterbildungs-
plattform (NOW) intensiviert wer-
den – so das Fazit der Fachtagung 
»Aufbau von Weiterbildungsver-
bünden« am 5. Juni 2024 in Berlin, 
ausgerichtet vom Koordinierungs-
zentrum für Weiterbildungsverbün-
de (forum wbv) in Kooperation mit 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB). Vertreter*innen aus Wirt-
schaft und Politik sowie der insge
samt 53 vom BMAS geförderten 
Weiterbildungsverbünde hatten zuvor 
über Gelingensbedingungen, Bedar
fe und Instrumente und branchen-
spezifische Zukunftskompetenzen 
diskutiert. Rückblick zur Fachtagung:

 → https://t1p.de/b70tm 

Nationaler Bildungsbericht 
2024: Deutschland hinter 
selbstgestecktem Ziel

Der am 19. Juni 2024 erschienene 
nationale Bildungsbericht »Bildung 
in Deutschland 2024« konstatiert bil-
dungspolitischen Handlungsbedarf: 
Die Weiterbildungsbeteiligung lag 
2022 bei den 25- bis unter 65-Jähri-
gen hierzulande bei 54 Prozent und 
damit weit weg von der angestreb-
ten Quote von 65 Prozent für 2030. 
Zwar sei der Bildungsbereich in den 
letzten Jahren durch Gesetzes- und 
Reforminitiativen wie die »Alpha-
Dekade« oder die Nationale Weiter-
bildungsstrategie in den Fokus von 
Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik ge-
rückt. Die verstärkte Digitalisierung 
der Angebote in Weiterbildung und 

beruflicher Bildung hätte die Hürden 
für die Weiterbildungsbeteiligung je-
doch erhöht; Betriebe förderten etwa 
ihre Beschäftigtengruppen sehr un-
terschiedlich. Hinzu kämen neue oder 
ungelöste Herausforderungen wie 
der Fachkräftemangel, die Nachwir-
kungen der Corona-Pandemie sowie 
der gestiegene Bedarf an Integrati-
onskursen, insbesondere seit dem 
Beginn des Ukraine-Krieges. – »Der 
nationale Bildungsbericht bietet eine 
Fülle von Befunden und Diagnosen, 
die helfen können, bessere Möglich-
keiten für das lebenslange Lernen al-
ler zu schaffen. Die Frage, ob und un-
ter welchen Bedingungen dies gelingt, 
sollte zukünftig mehr Beachtung 
finden«, so Prof. Dr. Josef Schrader, 
DIE-Direktor und Mitglied der Gruppe 
der Autorinnen und Autoren. Zum 
Bericht sowie zu den Pressemittei
lungen des DIPF und des DIE:

 → www.bildungsbericht.de 

 → https://t1p.de/0p7hf 

 → https://t1p.de/xzlvz 

TÜV-Studie:  
NWS hakt bei der  
Umsetzung

Die TÜV-Weiterbildungsstudie vom 
März 2024 sieht große Schwierig
keiten bei der Umsetzung der Na- 
tionalen Weiterbildungsstrategie 
(NWS). Das ergab die Befragung von 
500 Unternehmen mit mindestens 
20 Mitarbeitenden. So erkennen 
einerseits fast alle Unternehmen ihre 
Verantwortung für die berufliche 
Weiterbildung an und haben hohen 
Fortbildungsbedarf. Andererseits 
nimmt laut Statistischem Bundesamt 
in Unternehmen mit mehr als zehn 

Beschäftigten nur etwa die Hälfte 
der Mitarbeitenden an einer Weiter-
bildung teil, und laut Studie haben 
zwei von drei Unternehmen keine 
schriftlich fixierte Weiterbildungs-
strategie (68 %). Bezüglich neuer 
Arbeitsmethoden bietet bspw. nur 
jedes achte Unternehmen Fortbil-
dungen zu Künstlicher Intelligenz 
(KI). Zugleich wird eine mangelnde 
Unterstützung durch die Politik 
beklagt. Mit der finanziellen Förde-
rung durch Bund und Länder sind 
zwei von drei Unternehmen unzufrie-
den, drei von vier fühlen sich über 
Förderungsmöglichkeiten schlecht 
informiert. 94 Prozent fordern, dass 
vor allem kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMU) bei der Weiterbil-
dung stärker finanziell unterstützt 
werden und dass die angekündigte 
Bildungsteilzeit eingeführt wird. CEO 
des TÜV-Verbands e. V. Dr. Joachim 
Bühler sieht die NWS als Schritt in 
die richtige Richtung und verlangt 
eine rasche Umsetzung und neue 
Impulse. Link zur Pressemitteilung: 

 → https://t1p.de/av9h8 

Personalia

Rüdiger Paus-Burkard hat die 
Akademie Klausenhof in Hamminkeln 
nach neunjähriger Amtszeit als Direk-
tor am 5. Juli 2024 verlassen. Nach-
folgerin ist die bisherige stellvertre-
tende Direktorin Astrid Vogell. 

https://t1p.de/b70tm
http://www.bildungsbericht.de
https://t1p.de/0p7hf
https://t1p.de/xzlvz
https://t1p.de/av9h8
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Konflikte sind ein zentrales Element der Demokra-
tie. Von der tiefgründigen Analyse gesellscha�li-
cher Konflikte bis hin zur Entwicklung demokrati-
scher Lösungsansätze beleuchten Expert*innen in 
diesem Jahrbuch die vielschichtigen Facetten von 
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demokratischen Lernens werden können.
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Als »Freiheitsschock« beschreibt der Histo-
riker Ilko Sascha Kowalczuk den Übergang 
vom autoritär geprägten politischen System 
der DDR zum demokratischen System des 
vereinigten Deutschland. Das Leben in der 
Demokratie kann als Zumutung empfun-
den werden: Man besitzt nicht nur die Frei-
heit, sein Leben selbst zu gestalten und am 
politischen Leben teilzuhaben, sondern ist 
ständig dazu gezwungen, Entscheidungen 
zu fällen, und jeder ist für die Folgen selbst 
verantwortlich.

Das bedeutet auch, dass das Leben in und 
die Teilhabe an Demokratie gelernt sein 
will. Dies ist eine lebenslange Aufgabe, die 
alle Bildungsbereiche einschließt und von 
der Vermittlung von Wissen über die Insti
tutionen der Demokratie, über die Ein-
übung demokratischer Kompetenzen bis 
zur Erfahrung von Selbstwirksamkeit (z. B. 
in Bildungszusammenhängen) geht. Denn 
dann versteht man die Freiheit, die Demo-
kratie bietet, als Möglichkeitsraum – und 
nicht als bloße Zumutung. (JR)
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In demokratischen politischen Systemen gehen Demokra-
tie und Bildung eine Schicksalsgemeinschaft ein. Die damit 
verbundene werteorientierte und auf freie Urteilsbildung 
zielende Pädagogik und Didaktik ist keineswegs selbstver-
ständlich. Im Gegensatz dazu hat Bildung in autokratischen 
politischen Systemen stärker funktionale Aufgaben, vor al-
lem die Stabilisierung von politischer Macht. Durch eine in-
doktrinierende Pädagogik steht das Urteil dort bereits fest.

Dass die eigentlich klare Zielrichtung von Bildung in der 
Demokratie in den vergangenen Jahren durch so viele pä-
dagogische Demokratie-Komposita unterstrichen werden 
musste – etwa Demokratiebildung, Demokratielernen, De-
mokratieförderung u. a. mehr (Widmaier, 2018), ist ein Indiz 
dafür, dass demokratische Bildung keine Selbstverständ-
lichkeit mehr ist. Gleichzeitig erschwert die neue Unüber-
sichtlichkeit der Begriffe handlungsleitende Orientierun-
gen für Theorie und Praxis von Bildung. Die nicht erst 2022 
beginnende krisengeschüttelte Zeitenwende hat also auch 
in der Bildungsarbeit für Unsicherheit und Klärungsbedarf 
gesorgt.

Bis vor einigen Jahren gab es keinen Dissens darüber, 
dass Demokratiebildung in Deutschland nach 1945 eine 
zentrale Aufgabe aller Bildungsbereiche sein sollte. Bereits 
die Reeducation-Politik der westlichen Besatzungsmächte, 
insbesondere der Amerikaner, war angetrieben von der Idee, 
die Deutschen von Nazis zu Demokraten zu erziehen. Diese 
»Demokratisierung der Deutschen« (Schanetzky et al., 2020) 
nach 1945 gilt allgemein als Erfolgsgeschichte, ja sogar als 
»Demokratiewunder« (Bauerkämper, Jarausch & Payk, 2005). 
Aber seit den 2000er-Jahren hat ein Abgesang auf die De-
mokratie begonnen, der mit dem Stichwort »Postdemokra-
tie« (Crouch, 2008) einen ersten Höhepunkt erlebte.

Hinsichtlich der Entwicklung der Demokratie hat sich 
der damals bereits spürbare Pessimismus weiter verstärkt. 
In der politikwissenschaftlichen Demokratietheorie wird 
aktuell etwa eine »Demokratiedämmerung« beschworen 
(Selk, 2023). Werte wie Freiheit, Frieden, Ökologie, Selbst-
verwirklichung, Partizipation, die vor allem in den 1970er-
Jahren an Bedeutung gewonnen haben und seither eng mit 
dem Ziel einer partizipativen Demokratie verbunden waren, 

Stichwort
Demokratie und Bildung

Benedikt  Widmaier

s t i c h w o r t

Benedikt  Widmaier 

ist Experte in Praxis und Theorie der politischen  
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und Redaktionen. Bis 2022 war er Direktor des  

Haus am Maiberg.
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s t i c h w o r t

gelten heute nicht mehr unumwunden. Ja sie werden offen-
bar unhaltbar, wie es Ingolfur Blühdorn in seinem aktuellen 
Buch mit dem Titel »Unhaltbarkeit« (2024) in dramatischer 
Art und Weise beschreibt.

Auf Theorie und Praxis der Weiterbildung hatte der 
postmaterialistische Wertewandel der 1970er Jahre gro-
ßen Einfluss. Die enge Kooperation der Jugend- und Er-
wachsenenbildung mit den Neuen Sozialen Bewegungen 
dieser Zeit, etwa mit der Friedens-, der Frauen- und der 
Umweltbewegung, hat die Bildungsarbeit maßgeblich ge-
prägt. Und bis heute sind diese Werte Kern einer auf Eman-
zipation und mündige Bürgerschaft hin orientierten Bil-
dung. Deshalb, so Blühdorn, könnten seine Thesen von der 
»Unhaltbarkeit« demokratischer Werte insbesondere auf 
die Akteure einer emanzipatorischen politischen Bildung 
eine traumatisierende Wirkung haben (ebd., 346ff.).

Dass sich die Krise der Demokratie also keineswegs nur 
auf das politische System, sondern auch auf die politische 
Kultur insgesamt und auf einzelne Politikfeder wie Bil-
dungspolitik und Förderpolitik auswirkt, ist nicht erstaun-
lich. Das lässt sich beispielsweise an den umfangreichen 
Programmen zur Prävention von Extremismus im Bund und 
in den Ländern ablesen, die inzwischen besser ausgestattet 
sind als viele Programme der allgemeinen politischen Bil-
dung (Widmaier, 2024). Im Rahmen der heute propagierten 
»Wehrhaften Demokratie« sollen Angriffe auf die Demo-
kratie auch mit Bildung und nicht nur mit sicherheitspoliti-
schen Maßnahmen »abgewehrt« werden (Bundesregierung, 
2024). Die Perspektive einer Demokratisierung der Demo-
kratie, die für Bildung lange von zentraler Bedeutung war, 
tritt dahinter offensichtlich zurück.

Mit solchen Entwicklungen verändert sich auch das Bild 
der Lernenden. Der für Bildung wichtige anthropologische 
Optimismus weicht einem Pessimismus und einem miss-
trauischen Blick auf die Teilnehmenden. Sie werden dann 
nicht mehr als demokratiefähige Subjekte, sondern als 
Objekte betrachtet, die ein potenziell abweichendes, an-
tidemokratisches, ja extremistisches Verhalten entwickeln 
könnten, das pädagogisch und präventiv bearbeitet werden 
muss. Die einst von Oskar Negt geforderte Utopiekompe-

tenz als Ziel von Bildungsarbeit bliebe damit auf der Stre-
cke – und der in meinen Augen für jede Pädagogik unum-
gängliche anthropologische Optimismus auch.

Bilden          für die Demokratie
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G e s p r ä c h

»Die Erosion des 
Politischen in der Mitte 
ist eine Gefahr für die 

Demokratie.«

weiter bilden spricht mit Linus Westheuser
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Jüngste Wahlerfolge für die Ränder des politischen 

Spektrums lassen eine stärker werdende Polarisierung 

der Gesellschaft vermuten. Viele Menschen halten dies 

für eine Krise der Demokratie. Dr. Linus Westheuser, 

Mitautor der »Triggerpunkte«-Studie, plädiert dafür, 

den Blick auf die Mitte der Gesellschaft zu richten. Re-

dakteur Jan Rohwerder sprach mit ihm über politische 

(Selbst-)Exklusion und warum Streit für eine Demokra-

tie wichtig ist.
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G e s p r ä c h

weiter bilden: Gemeinsam mit Stef­
fen Mau und Thomas Lux haben Sie 

vergangenes Jahr das Buch »Trigger­
punkte. Konsens und Konflikt in der 

Gegenwartsgesellschaft« veröffent­
licht, das seitdem große mediale Auf­

merksamkeit erfahren hat. Deshalb 
möchte ich mit einer Gegenwartsdi­

agnose anfangen: Wie ist der Zustand 
der Gesellschaft, in der wir uns  

gerade befinden?

Linus Westheuser:  (lacht) Das ist 
eine ganz schön große Frage für einen 
Soziologen.

Dann vielleicht konkreter: In Ihrer 
Studie untersuchen Sie vier so genann­
te »Ungleichheitsarenen«, in denen die 
vier zentralen sozialen Konfliktlinien 

in unserer Gesellschaft verlaufen – Sie 
nennen sie »Oben-Unten-Ungleichhei­
ten«, »Innen-Außen-Ungleichheiten«, 
»Wir-Sie-Ungleichheiten« und »Heute-
Morgen-Ungleichheiten«. Wie ist es 

um diese Konfliktlinien in unserer 
Gesellschaft bestellt, der ja oft nachge­

sagt wird, dass sie sich immer weiter 
polarisiert?

Auch das ist eine schwierige Frage, weil 
ich das Gefühl habe, dass seit Veröffent-
lichung des Buches eine eigene Dynamik 
eingesetzt hat, die ein bisschen anders 
ist als die, die wir im Buch beobachten. 
Aber ich glaube, die grundsätzlichen 
Erkenntnisse unserer Studie sind wei-
terhin gültig. Was wir dort beobachten 
ist, dass sich die Mehrheit der Befragten 
nicht an den klar entschiedenen Rän-
dern von einem Meinungsspektrum po-
sitionieren, sondern in der Mitte. Und 
das beobachten wir nicht allein, das ist 
eine Art offenes Geheimnis der Public-
Opinion-Forschung, dass bei den Ant-
worten auf die meisten Fragen eine Glo-
ckennormalverteilung stattfindet und 
sich die große Mehrheit in der Mitte po-
sitioniert. Oft wird dann geschaut, wer 
an den Polen steht, welche Gruppen sich 
da finden, welches soziale Profil sie ha-

ben und wie bspw. deren Wahlverhalten 
ist. Und darüber werden die Konfliktli-
nien rekonstruiert, die eine Gesellschaft 
bestimmen. Das ist sehr relevant, und 
es gibt zahlreiche interessante Studien 
darüber. Auch wir können in unserer 
Studie feststellen, dass Deutschland kei-
ne besonders stark polarisierte oder gar 
gespaltene Gesellschaft ist. Aber was ich 
eigentlich fast noch interessanter finde 
und was wir in dem Buch sehr in den Fo-
kus nehmen, ist diese Mitte, die oft nicht 
genau untersucht wird.

Warum finden Sie die so interessant?

Weil die Mitte oft einen positiven Bei-
klang hat, als wären dort die aufgeklär-
ten, liberalen Zentristen versammelt, 
die sich nicht zu vorschnellen Urteilen 
hinreißen lassen, die immer differen-
zieren. »Mitte« als Begriff hat ganz viele 
positive Assoziationen. Was aber eher 
dahintersteht, ist eigentlich eine Entpo-
litisierung und Entideologisierung der 
Gesellschaft, die nicht nur positiv ist.

Wie meinen Sie das?

Diese Positionierung in der Mitte kann 
bedeuten, dass Menschen sich nicht 

für befugt halten, eine politische Mei-
nung zu bilden und auszudrücken. Po-
litik wird als professionalisierte Sphäre 
wahrgenommen, die von Berufspolitike-
rinnen und -politikern und von Exper-
tinnen und Experten bevölkert wird, zu 
denen man selbst nicht gehört. Diese 
Sphäre ist weit weg, und deshalb nimmt 
man sich selbst aus dem Spiel. Bourdieu 
bezeichnet dies als Ausschluss, der mit 
Selbstausschluss beantwortet wird  – 
eine sich selbst verstärkende Form der 
politischen Exklusion. Und diese Exklu-
sion ist sehr klassenspezifisch: Je weiter 
unten man in der sozialen Hierarchie 
steht, desto stärker ist sie ausgeprägt.

Worin drückt sich das aus?

Am sichtbarsten in der Wahlenthal-
tung. Aber es geht auch noch tiefer um 
die Frage, ob man überhaupt willens ist, 
eine Meinung auszudrücken, sich zu 
positionieren – inklusive in Umfragen. 
Und da ist, glaube ich, eine Erosion von 
Demokratie dort angelegt, wo man sie 
eigentlich am wenigsten erwartet, näm-
lich in der Mitte. Normalerweise nimmt 
man die Gefahr für die Demokratie eher 
an den Rändern wahr  – was natürlich 
im Falle des Rechtsradikalismus auch 
stimmt, der eine wachsende Bedrohung 
darstellt. Aber diese Erosion des Poli-
tischen in der Mitte ist eben auch eine 
Gefahr für die Demokratie, vor allem in 
der sozialen Form, die sie jetzt annimmt, 
dass es vor allem die gesellschaftlich be-
herrschten Klassen und Gruppen sind, 
die sich am weitesten entfernt sehen von 
der Politik. Vor allem, weil es der Fra-
ge, über was im Politischen gestritten 
wird, vorgelagert ist: Viele Menschen 
nehmen in ihrem alltäglichen Leben gar 
nicht teil an der Sphäre des gesellschaft-
lichen Diskurses, oder vielleicht punk-
tuell. Das Politische ist kein besonders 
relevanter Teil ihres Lebens oder ihrer 
Identität. Da wird vielleicht im Pausen-
raum kurz darüber geredet, dass jetzt 
die Preise steigen, dass viele Geflüchtete 
gekommen sind usw. Aber es gibt keine 

»Diese Sphäre  
ist weit weg,  
und deshalb 
nimmt man  

sich selbst aus 
dem Spiel.«
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gen, bei dem sie auf irgendeinen Slogan 
anspringen, der gerade lanciert wird. 
Das kann man aktuell in den Migrations-
debatten verfolgen: Es wird Angst ge-
schürt und dann gleichzeitig ein politi-
sches Angebot gegeben, das diese Angst 
lindern soll. Aber dabei handelt es sich 
um ein manipulatives Verhältnis.

Vehikel, die den Meinungen, die man 
da entwickelt, Wirkung in der politi-
schen Sphäre verschaffen würden. Und 
diese fehlende Vermittlung führt dann 
zu Passivität.

Sind diese Menschen für die von  
Ihnen untersuchten »Trigger« beson­

ders empfänglich?

Ich glaube, alle lassen sich triggern. 
Triggerpunkte werden ausgelöst, wenn 
Ungleichbehandlungen oder Normali-
tätsverstöße wahrgenommen werden, 
wenn etwas als Verhaltenszumutung 
empfunden wird oder Entgrenzungen 
befürchtet werden. Sie kommen also 
zum Tragen, wenn normative Hinter-
grunderwartungen verletzt werden. 
Auch sehr gebildete, politisch sehr gut in-
formierte Leute haben bestimmte Punk-
te, die sie wahnsinnig triggern. Man hat 
zum Beispiel im Kontext des russischen 
Angriffskriegs auf die Ukraine oder 
des Kriegs in Gaza sehen können, dass 
es auch innerhalb von hochgebildeten 
Gruppen zu wahnsinnig aufgeladenen 
Konflikten kam. Aber wenn man fern ist 
von jedem politischen Geschehen und 
keine kollektive Handlungsfähigkeit er-
lebt, dann sind diese Trigger das Einzige, 
was bleibt. Nehmen wir den Kleinstadt-
rechtsanwalt, der im Lions Club ist oder 
in der lokalen Industrie- und Handels-
kammer eine Rolle spielt: Der ist durch 
die Einbindung in diese Art von Institu-
tionen viel näher dran an irgendeiner 
Art von Wirkung, die er entfalten kann. 
Vielleicht auch allein deshalb, weil er 
eine kleine, aber doch existente diskur-
sive, symbolische Macht innehat, die 
jemand, der überhaupt nicht in solche 
Strukturen eingebettet ist, nicht besitzt. 
Und für diese Menschen sind diese Trig-
ger dann oft das Einzige, was sie mit der 
politischen Sphäre verbindet. Besonders 
problematisch daran ist, dass es der Poli-
tik oft nicht darum geht, diese Menschen 
zu befähigen, Teil des demokratischen 
Prozesses zu werden, sondern sie in ein 
Reiz-Reaktionsschema hineinzudrän-

Werden nicht die Grünen in  
letzter Zeit zu einer Art »Hassgegner« 

aufgebaut?

Hier kann man tatsächlich beobachten, 
dass nicht mehr klar unterschieden 
wird zwischen dem Handeln der Partei 
oder ihrer Repräsentanten in der Regie-
rung und ihren Anhängern. Da werden 
die Grünen als gesellschaftliche Gruppe 
Gegenstand des Hasses, und das ist ein 
Phänomen der affektiven Polarisierung, 
die, vielleicht kann man es so ausdrü-
cken, dort gerade ausprobiert wird. 
Und man bekommt das Gefühl, dass es 
in bestimmten Kreisen sehr gut zieht. 
Offen ist, ob das das neue Modell wird, 
Politik zu machen, d. h. auch inhaltliche 
Themen, wie zum Beispiel Klimaschutz, 
Gleichstellung oder Migration, so zu 
verhandeln. Dass es also weniger um 
konkrete Inhalte geht als darum, die 
gegnerischen Positionen einer verhass-
ten Gruppe zuzuschreiben. Das wäre 
ein Signum von der affektiven Polarisie-
rung der Politik.

Werden damit – wenn man mehr über 
das Setzen eines Gendersterns als über 
Gleichstellungsfragen redet oder mehr 

über Geflüchtete beim Zahnarzt als 
über die weiter auseinanderklaffende 

Schere zwischen arm und reich – an­
dere, vielleicht die »echten« Konflikte 

dethematisiert oder verschleiert? 

Darauf muss ich zwei Antworten geben. 
Das eine ist, dass natürlich auch symboli-
sche Konflikte reale Konflikte sind. Rund 
um das Gendersternchen werden auch 
reale Machtverhältnisse verhandelt. Es 
ist nur insofern auch ein Scheinkonflikt, 
als dass die große Mehrheit der Bevölke-
rung eigentlich gerne einen entspannten 
Umgang damit hätte und deshalb diese 
Gegnerschaft eigentlich konstruiert ist. 
Aber das Gendern ist ein Triggerpunkt, 
und als solcher wird er genutzt. 

Es geht darum, dass mir vermeint-
lich jemand sagt, was ich in meiner pri-
vaten Sphäre zu tun oder zu lassen habe. 

G e s p r ä c h

Bedeutet das, dass Polarisierungen, 
wenn sie auftreten, nicht dauerhaft 
sind, sondern eher affektgesteuert?

Ja und nein. Was wir sehen, ist, dass die 
ideologischen Polarisierungen in der 
deutschen Gesellschaft nicht sehr aus-
geprägt sind. Ob es sich jedoch um af-
fektive Polarisierungen handelt, ist aber 
auch eine offene Frage. Das wird in der 
Politikwissenschaft intensiv erforscht. 
Wenn man die klassischen Messwerte 
nimmt, z. B., wie sehr man die politi-
schen Gegner hasst, einfach nur, weil sie 
politische Gegner sind, dann sieht man, 
dass affektive Polarisierung in Deutsch-
land nicht sehr ausgeprägt ist, gerade 
auch im Vergleich zu Ländern wie den 
USA oder auch Italien. 
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Wenn mein Chef mir auf der Arbeit sagt, 
was ich zu tun habe, dann ist das kein 
Triggerpunkt. Wenn ein Polizist mir 
sagt, was ich zu tun habe, dann ist auch 
das kein Triggerpunkt. Aber wenn mir 
in meiner Privatsphäre jemand reinre-
det, wo es darum geht, wie ich lebe, wie 
ich rede, wie ich esse, wie ich mich fort-
bewege und so weiter, ist das ein Verstoß 
gegen eine normative Grunderwartung 
der privaten Autonomie, die sehr stark 
verankert ist. Dabei ist die Vorstellung 
von Autonomieverlust größer bei de-
nen, die ohnehin wenig Autonomie be-
sitzen, also sozioökonomisch schlechter 
gestellt sind. 

Es geht also um eine gefühlte  
Einschränkung der eigenen Hand­

lungsfähigkeit?

Ja, deshalb thematisieren und skandali-
sieren bestimmte Akteure, wie beispiels-
weise Christoph Ploß, das Gendern im-
mer wieder, weil sie wissen, dass es eine 
Reaktanz in den Leuten anspricht, also 
eine instinktive Ablehnung: »Lass mich 
in Ruhe, ich will leben, wie ich will!« Eine 
solche Reaktion ist auch erstmal weder 
gut noch schlecht, sie ist nachvollziehbar 
und menschlich. Problematisch ist, dass 
es so dargestellt wird, als sei das Setzen 
von Gendersternchen der entscheidende 
politische Konflikt. Und der ist es nicht, 
denn eigentlich geht es um die Frage, wie 
die Verhältnisse zwischen gesellschaftli-
chen Gruppen sind, also Geschlechtern 
oder auch sexuellen Minderheiten und 
Mehrheiten, ethnischen Minderheiten 
und Mehrheiten und so weiter. Wie ist 
es um die Verhältnisse bestellt, wie wird 
um sie gerungen? Was für Gleichheits-
forderungen werden gestellt von Min-
derheiten, die historisch oder auch heu-
te noch marginalisiert sind und die jetzt 
verlangen, auch mit am Tisch zu sitzen? 
Und was gibt es da für einen Widerstand 
von den etablierten Gruppen, die sich 
ihre Vorrechte nicht nehmen lassen wol-
len? Das sind die eigentlichen Konflikte, 
und es gibt auch Wege, solche Fragen 

auszuhandeln – bzw. es könnte sie geben, 
wenn nicht die ganze Zeit diese Politik 
der Triggerpunkte gemacht würde. 

Auch wenn die Antwort offensichtlich 
scheint, muss ich dennoch fragen:  

Warum wird diese Politik gemacht?

Weil sie wahnsinnig effektiv ist. Diese 
Triggerpunkte ziehen, das haben wir 
auch in unseren Fokusgruppen für die 
Studie sehr deutlich gemerkt. Wenn 
jemand das Wort »Genderstern« sagt, 
dann zucken alle zusammen und wer-
den ganz aufgeregt und fangen an, ganz 
schnell und laut zu reden. Das ist natür-
lich ein gefundenes Fressen für politi-
sche Unternehmer. Aber es ist ein hoh-
les Politikmodell, weil es nicht darum 
geht, Probleme wirklich zu lösen. Denn 
wenn das Gendern verboten ist, dann 
kommt das Nächste: Dann geht es darum, 
dass man nur noch Insekten essen darf 
und kein echtes Fleisch mehr. Es gibt im-
mer irgendeine imaginäre Bedrohung, 
die erfunden wird, wenn man einmal in 
diesem Politikmodell drin ist. Das macht 
es zu einer verlogenen Form. 

Und es lenkt – um auf die Frage von 
eben zurückzukommen  – von eigentli-
chen Konflikten ab. Wie schon gesagt, 
auch immaterielle Anerkennungskon-
flikte sind real. Aber ich glaube, dass der 
Alltag der allermeisten Menschen am 
Stärksten strukturiert ist von dem, was 
wir Oben-Unten-Ungleichheiten nen-
nen, von materiellen Fragen, von der 
Verfügung über Ressourcen, aber auch 
sozialen Rechten, die man im Alltag hat. 
Es geht darum, ob man einen Kita-Platz 
bekommt, sich Elternzeit nehmen kann, 
ob man am Ende des Monats noch Geld 
auf dem Konto hat. Das sind alles soziale 
Fragen, und es sind Verteilungsfragen, 
weil es immer darum geht, wer sich das 
gesellschaftliche Mehrprodukt aneig-
net. Sind es die Reichen? Sind es die Rei-
chen und die Mittelschicht? Sind es alle? 
Und für die Verhandlung dieser Fragen 
oder Konflikte gibt es unterschiedliche 
Mechanismen, die von den Arbeits-

kämpfen am Arbeitsplatz bis zu gesell-
schaftlichen Institutionen der Umver-
teilung und der sozialen Absicherung 
reichen. Und um die wird gerungen 
in diesen Oben-Unten-Konflikten. Die 
meisten Probleme, die den Menschen 
das Leben schwer machen, sind in die-
ser Arena angesiedelt, und ich bin über-
zeugt, dass die Lösung für die allermeis-
ten Alltagsprobleme der Menschen hier 
liegt. Es ist aber gleichzeitig die Arena, 
die am stärksten depolitisiert wird und 
über die nur ganz peripher gesprochen 
wird – und wenn, dann oft mit Trigger-
punkten: Statt um wirkliche Umvertei-
lung geht es um Arbeitsverweigerer im 
Bürgergeld – dabei handelt es hier im 
Vergleich zu den Profiten der Unterneh-
men um Pfennigbeträge. 

Wenn es Verwerfungen, Polarisierun­
gen in der deutschen Gesellschaft gibt, 

lassen sich diese am sozioökonomi­
schen Status festmachen?

Ja, Klasse und Bildungshintergrund 
sind die beiden strukturellen Aspekte, 
bei denen wir die größten Unterschiede 
wahrnehmen und die die größten Aus-
wirkungen haben, mehr als beispiels-
weise der Unterschied zwischen Stadt 
und Land. Diese Ungleichheiten zu ad-
ressieren, ist eine schwierige gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. Ungleichheit 
schafft Pfadabhängigkeiten, die dazu 
tendieren, sich immer weiter zu ver-
stärken.

Das zeigt sich auch in der Erwachse­
nenbildung: Je höher der Bildungsgrad, 

desto größer die Wahrscheinlichkeit, 
an Weiterbildung teilzunehmen.

Das finde ich nicht überraschend. Viele 
Menschen haben kaum Zeit, Energie und 
Ressourcen  – sie kommen ausgelaugt 
von der Arbeit und wollen dann nicht 
auch noch eine Fortbildung oder einen 
Volkshochschulkurs besuchen. Auch da 
führt das eine dann zum anderen. Aber 
vielleicht wäre das ein Punkt, über den 
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man nochmal nachdenken könnte: Auch 
der Arbeitsplatz selbst könnte weiter 
demokratisiert werden und ein Ort der 
Deliberation sein. Ende vergangenen 
Jahres ist bei der Otto-Brenner-Stiftung 
eine Studie zu »Arbeitswelt und Demo-
kratie in Ostdeutschland« erschienen, 
die zeigt, dass Menschen, die kollektive 
Handlungsfähigkeit am Arbeitsplatz er-
leben, deutlich geringere rechtsextreme 
Neigung aufweisen. Das weist darauf 
hin, dass kollektive Handlungsfähigkeit 
ein Gegengift ist gegen Ressentiments. 
Und da ist der Arbeitsplatz auch deshalb 
so zentral, weil die Menschen dort den 
Großteil ihrer Zeit verbringen und sie 
dort oft in heterogeneren Settings unter-
wegs sind  – anders als in ihrer Freizeit, 
wo sie oft nur in ihrem Milieu verblei-
ben, in dem die politischen Meinungen 
relativ ähnlich sind. Der Arbeitsplatz 
wäre eigentlich ein spannender Ort für 
demokratische Bildung.

Dieses Argument äußern auch Robin 
Rosenwanger und Thomas Krüger von 

der Bundeszentrale für politische Bil­
dung in einem Beitrag in diesem Heft. 

Warum ist der Arbeitsplatz so wichtig?

Axel Honneth hat ein wichtiges Buch 
dazu geschrieben, »Der arbeitende Sou-
verän«. Er wehrt sich gegen die Vorstel-
lung, dass man erst nach Feierabend 
zum demokratischen Subjekt wird, und 
drängt zu einer holistischen, integrier-
ten Betrachtung: Die Bürgerinnen und 
Bürger sind auch Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, und so muss man sie 
sich auch vorstellen.

Wenn ich Sie aber richtig verstehe, 
geht es beim Lernort Arbeitsplatz in 

Ihren Augen nicht nur um die Ver­
mittlung von Wissen, sondern um das 

Erfahren von Wirksamkeit.

Ja. Auf der Ebene der Inhalte könnte 
man sich schon etwas vorstellen, das 
in Richtung »Wie gehe ich mit Trigger-
punkten um?« geht. Eminent wichtig 

ist aber, dass Veranstaltungen die In-
teressen der Lernenden berühren, im 
Arbeitskontext durchaus auch die ma-
teriellen Interessen. Zum Beispiel war 
es Teil des Wahlprogramms der Labour-
Partei in Großbritannien im Jahr 2017, 
Teile des Unternehmensbesitzes an die 
Beschäftigten zu übertragen. Bei der 
Hauptversammlung sind sie dann Teil 
der Eigentümer und müssen  – besten-
falls deliberativ  – eine Haltung entwi-
ckeln, was und wie im Unternehmen 
produziert werden soll, in welche Rich-
tung sich das Unternehmen entwickeln 
soll. Man übernimmt Verantwortung, 
und dabei werden ganz viele Lernpro-
zesse angestoßen, auch im Sinne des 
Lernens für die Demokratie. 

Die Erwachsenenbildung betont  
immer wieder, dass sie Räume bietet, 
in denen Menschen zusammenkom­
men und sich austauschen können, 

und dass allein dies eine wichtige, auch 
demokratische Funktion darstellt:  

sich mit anderen auseinandersetzen 
zu können.

Absolut! Ich war in den vergangenen Mo-
naten auf sehr vielen Veranstaltungen 
mit dem Buch. Zwar bin ich da auch auf 
ein sehr selektives Publikum gestoßen, 
sehr viel höher gebildet als der Durch-
schnitt der Bevölkerung. Aber ich habe 
bemerkt, wie viel diskutiert wurde und 
wie wichtig es den Menschen war, eine 
solche Gelegenheit zur Diskussion zu 
haben, zu sprechen über die Konflikte, 
die wir in dem Buch zugänglich machen. 
Denn oft ist es so, dass man entweder 
in Konflikte gerät, die sich verselbst-
ständigen und in die man sich verbeißt, 
oder aber, dass man gar nicht erst dahin 
kommt, wirklich zu diskutieren, gera-
de wenn es irgendwie um Politik geht. 
Viel zu oft lässt man sich nicht auf eine 
Diskussion ein, weil man nicht streiten 
möchte. Das ist auf der einen Seite zwar 
nachvollziehbar, auf der anderen aber 
problematisch, weil es in einer Demo-
kratie doch genau darum geht: sich über 
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Themen und Sachverhalte verständigen, 
Positionen beziehen und – ja – auch um 
diese Positionen streiten. Diese Fähig-
keit müssen wir  – wieder?  – erlernen. 
Und dabei geht es meiner Meinung 
nach nicht nur um sachliche Expertise, 
sondern auch um eine emotionale oder 
normativ-moralische Haltung zu politi-
schen Fragen. Und eine solche Haltung 
entwickelt man nur im Austausch.

Sehen Sie die Demokratie  
zurzeit in Gefahr?

Wenn man Demokratie minimalistisch 
versteht im Sinne eines rechtsstaatli-
chen Rahmens und regelmäßig statt-
findenden Wahlen mit anschließend 
friedlicher Übergabe der Macht, dann 
zurzeit nicht. Obwohl man auch bei die-
sem minimalistischen Verständnis die 
Entwicklung rund um eine mögliche 
Regierungsbeteiligung der AfD und die 
damit auftretenden Möglichkeiten, die 
rechtsstaatlichen und demokratischen 
Institutionen zu verändern bzw. auszu-
höhlen, genau beobachten muss – wenn 
man in andere Länder blickt, kann man 
sehen, dass eine solche Gefahr real ist. 
Wenn man aber Demokratie nicht nur 
minimalistisch, sondern expansiver 
versteht, als Lebensform der Ermächti-
gung gerade von den Teilen der Bevöl-
kerung, die eben nicht qua Besitz schon 
eine Macht ausüben, und damit als eine 
Art institutionalisierte Gegenmacht, 
sehe ich die Demokratie akut in einer 
Krise. Am deutlichsten sieht man das 
bei Fragen der Ungleichheit. In allen 
Umfragen wird bestätigt, dass den Men-
schen soziale Absicherung und soziale 
Ungerechtigkeit extrem wichtig sind, 
aber diese Themen bestimmen die poli-
tischen Debatten überhaupt nicht. Und 
das hat sicherlich auch damit zu tun, 
dass das politische System selektiv die 
Interessen der wohlhabenderen Teile 
der Gesellschaft prämiert und hervor-
gehoben behandelt.

Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch!
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Neue Wege und Formate zur Demokratiestärkung in der Arbeitswelt

Politische Bildung in  
unübersichtlichen Zeiten 
Robin Rosenwanger • Thomas Krüger

Demokratische Gesellschaften und auch die Demokratie selbst ste-

hen zunehmend vor Herausforderungen. Die Autoren zeigen auf, wa-

rum der Arbeitsplatz als Sozialraum und Lernort für die politische 

Bildung an Bedeutung gewinnt, welche Chancen sich bieten und über 

welche Fragen diskutiert werden muss.

Der politische Diskurs der vergangenen Jahre ist gekenn-
zeichnet von deutlichen Zuspitzungen. Im Angesicht erup-
tiver Ereignisse und komplexer Transformationsprozesse 
geht es um existenzielle wie richtungweisende Fragen. Die 
jahrzehntelang gewohnte Integration der Bevölkerung in 
größere politische Einheiten ist in kleinere Entitäten zersplit-
tert. Dies führt dazu, dass Aushandlungsprozesse sichtbar 
und anspruchsvoller geführt werden müssen. Dabei sind der 
Bewältigung politischer Problemstellungen intensive demo-
kratiepolitische Konflikte über die Art und Weise der Ausei-
nandersetzung vorgelagert. Bevor es um Inhalte geht, werden 
häufig zunächst Rahmenbedingungen und Verfahren disku-
tiert und infrage gestellt.

Dieser Mehrebenendiskurs tendiert zu Unübersichtlich-
keit und verlangt zunehmend nach Räumen, die Gelegenheit 
bieten, einen Schritt zurückzutreten. Mit gewonnenem Ab-
stand kann es gelingen, Hintergründe, Widersprüche und 
ambige Positionen aus anderer Perspektive zu betrachten 
und darüber zu reflektieren. Ein solcher Raum kann politi-
sche Bildung sein. Doch trotz dieser wachsenden Anforde-
rungen muss die politische Bildung mit stark begrenzten Mit-
teln agieren. Während sie bereits in Schulen einen doch eher 
marginalisierten Status hat, werden ihre Bedingungen auch 
in der Erwachsenenbildung nicht vorteilhafter. Im Gegenteil: 
Insbesondere diejenigen, die zwischen Schulabschluss und 

Renteneintritt stehen und dort stark durch Pflichten des All-
tags wie der Erwerbs- und Care-Arbeit gebunden sind, gelten 
als schwer erreichbar für Angebote politischer Bildung (Hu-
fer, 2016, S. 67ff.). Vor allem die Ressource Zeit ist in dieser Le-
bensphase oftmals limitiert und stellt die etablierten Formate 
des »Komm-Prinzips« der politischen Erwachsenenbildung 
auf die Probe. 

Angesichts all dieser Herausforderungen brauchen wir 
grundlegende Analysen und innovative Konzeptionen neuer 
Bildungsformen und -formate. Analog zum demokratiepoliti-
schen Ringen um die Grundlagen politischer Aushandlungs-
prozesse rücken dabei fundamentale Fragen in den Fokus. So 
greift Axel Honneth in seinem 2023 veröffentlichten, viel und 
durchaus kontrovers diskutierten Buch »Der arbeitende Souve-
rän« die gegenwärtigen Bedingungen und Auswirkungen von 
Arbeit auf und argumentiert demokratiepolitisch, es müsse für 
Arbeitsverhältnisse gesorgt werden, »die mindestens gut genug 
eingerichtet sind, um den Beschäftigten eine unbeschränkte 
Teilnahme an den öffentlichen Prozessen der demokratischen 
Willensbildung zu ermöglichen« (Honneth, 2023, S. 78). Neben 
der zeitlichen Dimension hinderten wirtschaftliche Nöte so-
wie soziale, psychologische und mentale Facetten Erwerbstäti-
ge daran, (1) sich Informationen zu beschaffen und ggf. durch 
Fortbildung von Kompetenzen zur Teilnahme am Diskurs zu 
befähigen, (2) im Austausch mit anderen Inhalte diskursiv 
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zu verarbeiten und den (Selbst-)Wert eigener begründeter 
Auffassungen zu erfahren sowie (3) sich im öffentlichen Raum 
zu äußern und multiperspektivisch zu diskutieren (Honneth 
2023: 92 ff.). Vielleicht braucht es diese Provokation Honneths 
zu diesem Zeitpunkt, um erneut und umso drängender über 
die einschränkenden Rahmenbedingungen auch für die poli-
tische Erwachsenenbildung zu verhandeln. Denn nicht zuletzt 
stützen auch die vorliegenden Erkenntnisse über soziale Selek-
tivität und Ungleichheit in demokratischen Teilhabechancen 
(Bremer & Trumann, 2019, S. 281ff.) diese Argumentation.

Partizipation und der Sozialraum »Arbeitswelt«

Aus dieser Lage heraus versucht die politische Bildung seit 
einigen Jahren, neue Formate der arbeitsweltbezogenen poli-
tischen Bildung zu erproben, die häufig dem Ansatz der aufsu-
chenden politischen Bildung folgen und die Wirksamkeit von 
politischen Bildungsanlässen im Berufskontext unterstrei-
chen (s. auch Bremer et al., 2015, S. 244ff.). Einige Modellprojek-
te werden gegenwärtig vonseiten der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung/bpb mittels einer Förderrichtlinie unterstützt. 
Eine wissenschaftliche Begleitstudie hat positive Effekte für 
Demokratiestärkung, gesellschaftliche Teilhabe und gesell-
schaftlichen Zusammenhalt bestätigt (Trumann, 2022). Zu-
künftig wird die bpb auch eigene Formate entwickeln, welche 
bisherige Erfahrungen aufgreifen und fortentwickeln sollen, 
um politische Bildnerinnen und Bildner in aufsuchenden For-
maten in der Arbeitswelt zu unterstützen. Während gewerk-
schaftliche politische Bildung in den Bildungsstrukturen so-
wie in der Förderlandschaft traditionell verankert ist, gilt das 
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Demokratiestärkung in der Arbeitswelt: Praxisbeispiele

Das von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und 

der Robert Bosch Stiftung geförderte europäische Qualifizie-

rungs- und Weiterbildungsprogramm »Civic Scouts at Work – 

Lernen. Teilnehmen. Anwenden.« zielt darauf ab, Beschäftigte 

als Civic Scouts auszubilden und sie für soziale und ökonomi-

sche Herausforderungen in einer komplexen Arbeitswelt zu qua-

lifizieren. Durch Lernangebote und Weiterbildungsformate zu 

sozioökonomischen Themen sowie zu methodischen Kompeten-

zen – beispielsweise Kommunikationsstrategien und Konflikt-

management – sollen Erwerbstätige innerbetrieblich gestärkt 

und für gesellschaftliche Themen wie Diversität, Nachhaltigkeit, 

Polarisierung und Soziale Medien sensibilisiert werden.

Das Programm, das in Deutschland, Ungarn, Kroatien und 

Bulgarien aufgelegt wurde, bezieht unterschiedliche länder-

spezifische Rahmen- und Ausgangsbedingungen mit ein. Über 

be-darfsorientierte Angebote werden Handlungs- und Medi-

enkompetenzen, kritische Urteilsbildung, individuelle Selbst-

wirksamkeitspotenziale sowie Orientierungswissen über Inhalte 

gesellschaftlicher Transformation vermittelt. Die genaue Aus-

gestaltung geschieht partizipativ: Themen, Angebote und For-

mate werden gemeinsam mit den Erwerbstätigen abgestimmt, 

so dass ihre Bedarfe in die Modulkonzipierung mit einfließen.

 → https://thecivics.eu/civic-scouts-germany/

Zudem hat die bpb im vergangenen Jahr ein Förderprogramm 

zur politischen Bildung für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer aufgelegt. Aus Mitteln des Aktionsplans Rechtsext-

remismus der Bundesregierung werden acht Modellprojekte 

(Laufzeit April 2023 bis November 2024) finanziert, die niedrig-

schwellige und aufsuchende Angebote der politischen Bildung 

für Berufstätige entwickeln und erproben. Ausgangspunkt ist, 

dass politische Bildung berufsaktive Zielgruppen in ihrer Breite 

bislang nur unzureichend erreicht und gesellschaftspolitische 

Fragen in der beruflichen Bildungslandschaft eine unterge-

ordnete Rolle spielen. Die geförderten Projekte nehmen sich 

dieser Herausforderung mit innovativen Konzepten an und 

entwickeln passgenaue, nachhaltige Angebote, die bislang 

wenig bearbeitete Themen am Arbeitsplatz einbringen. Durch 

niedrigschwellige, aufsuchende Bildungsarbeit, die sich an den 

örtlichen oder regionalen Lebenswelten orientiert, sollen die 

Potenziale des Sozialraums Arbeitsplatz für die Auseinander-

setzung mit politischen Fragen genutzt werden.

 → ��www.bpb.de/die-bpb/foerderung/

foerdermoeglichkeiten/521673/politische-bildung-fuer-

die-arbeitswelt/

 → �www.bpb.de/die-bpb/foerderung/

foerdermoeglichkeiten/521675/die-modellprojekte/ 

»Angesichts all dieser 
Herausforderungen  

brauchen wir grundlegen
de Analysen und inno

vative Konzeptionen neuer 
Bildungsformen und 

-formate.«

https://thecivics.eu/civic-scouts-germany/ 
http://www.bpb.de/die-bpb/foerderung/foerdermoeglichkeiten/521673/politische-bildung-fuer-die-arbeitswelt/
http://www.bpb.de/die-bpb/foerderung/foerdermoeglichkeiten/521673/politische-bildung-fuer-die-arbeitswelt/
http://www.bpb.de/die-bpb/foerderung/foerdermoeglichkeiten/521673/politische-bildung-fuer-die-arbeitswelt/
http://www.bpb.de/die-bpb/foerderung/foerdermoeglichkeiten/521675/die-modellprojekte/
http://www.bpb.de/die-bpb/foerderung/foerdermoeglichkeiten/521675/die-modellprojekte/
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explizite Engagement der Arbeitgeberseite als ein noch nicht 
ausgelotetes Terrain. 

Ob in Interviews oder Zeitungsannoncen  – gegenwärtig 
positionieren sich immer mehr kleine Betriebe oder große 
Unternehmen öffentlich für die Stärkung der Demokratie. Das 
ist erfreulich. Dennoch sind zur Realisierung demokratieför-
dernder Maßnahmen einige Fragen zu beantworten – Fragen 
nach geeigneten Räumen, nach Partizipation aller Beteiligten 
und nicht zuletzt nach Effekten, die das Verhältnis von Arbeit 
und Demokratie zeitigt, wenn auf der Ebene der unmittelbaren 
(Macht-)Beziehungen zwischen Arbeitnehmenden und Arbeit-
gebenden Bildungsprozesse organisiert werden sollen. Um 
es konkret zu machen: Politische Erwachsenenbildung geht 
davon aus, dass die Entscheidung, sich auf einen Bildungspro-
zess einzulassen, freiwillig erfolgt. Wenn das Bildungsformat 
und die Abhängigkeit in Arbeitsverhältnissen aber aufeinan-
der bezogen sind, wird dieser Grundsatz tendenziell prekär. 
Die Subjektorientierung gilt als zentraler gemeinsamer di-
daktischer Nenner der politischen Erwachsenenbildung (Zeu-
ner, 2010, S. 308). Damit von außen initiierte Bildungsprozesse 
gelingen, müssen sich diese an den spezifischen Interessen, 
Voraussetzungen und Bedürfnissen ihrer Teilnehmenden ori-
entieren – ohne dabei jedoch in eine Beliebigkeit abzuweichen.

Ungeachtet der spezifischen Zielgruppe(n) sollte die Parti-
zipationsfähigkeit als eines der zentralen Ziele der politischen 
Bildung bereits in der Konzeptionsphase neuer Formate und 
Materialien mehr Berücksichtigung finden. Es gilt, die Rezipi-
entinnen und Rezipienten von Beginn an in den Entwicklungs-
prozess von Bildungsformaten einzubinden. Dies erhöht die 
Chance, intrinsische Motivation für die Auseinandersetzung 
mit einem inhaltlichen Gegenstand zu schaffen bzw. zu stei-
gern, während gleichzeitig die Akzeptanz für den Bildungsan-
lass insgesamt steigt. 

In einer partizipativ angelegten Konzeption kann gleicher-
maßen das Lernsetting etwa hinsichtlich der Methoden und 
des Medieneinsatzes, aber auch in Bezug auf die Sozialformen 
und die Verteilung von Rollen im Lernprozess individuell orga-
nisiert und gestaltet werden. Für Formate politischer Bildung 
ist dies von herausragender Relevanz, da eingeübte Partizipa-
tion und erfahrene Selbstwirksamkeit zur Stärkung demokra-
tischer Kompetenzen beitragen. Es ist ferner gemeinsam abzu-
wägen, inwiefern eine räumliche Veränderung und der damit 
einhergehende Abstand zum Alltag (Zeuner & Schudoma, 2024, 
S.  346) im jeweiligen Einzelfall tatsächlich für den Bildungs-
prozess zweckmäßig ist. Denn Erfahrungen aus aufsuchenden 
politischen Bildungsformaten zeigen, dass erst die Verbindun-
gen zum Alltag – und hier zum Arbeitsalltag – es ermöglichen, 
besonders nah an die Themen und Konflikte der Lebenswelt 
anzuknüpfen. Die Teilnehmenden erfahren zudem die Wert-
schätzung, dass der Lernprozess in ihrem unmittelbaren Sozi-
alraum stattfindet (Trumann, 2022, S. 16f.).

Für Interventionen bedarf es der Ressourcen

In jeder Variante ist für einen Diskurs, für die Vertiefung und 
Reflexion sowohl der Inhalte als auch für Erkenntnisgewin-
ne ausreichend Zeit unerlässlich (Zeuner & Schudoma, 2024, 
S.  346). Die Adressatinnen und Adressaten verfügen in der 
Regel über eine mehr- oder langjährige (politische) Biografie 
und Sozialisation (Hufer, 2022, S.  172), die ebenso gefestigte 
Vorstellungs- und Meinungsbilder beinhalten und innerhalb 
von Lerngruppen stark divergieren kann. Damit umzugehen 
ist für Lehrende in der Erwachsenenbildung umso fordernder, 
als die Interaktionsspanne durchweg stark limitiert ist. Tat-
sächlich sind ca. 65 Prozent aller Angebote zu gesellschaftspo-
litischen Themen Einzelveranstaltungen (Hufer, 2022, S.  169). 
Daraus lässt sich die Konsequenz ableiten, im Sinne der Nach-
haltigkeit und Wirksamkeit von Bildungsprozessen mehrma-
lige, wiederkehrende oder kontinuierliche Interventionen zu 
initiieren. So kann die Möglichkeit zur zwischenzeitlichen Ei-
genbeobachtung oder Reflexion ebenso gewährleistet werden 
wie der sukzessive Aufbau einer Vertrauensbasis.

Berufliches Handeln findet innerhalb eines politisch ver-
antworteten und durch Gesetze geregelten Rahmens statt. 
Dieser erfährt durch wechselnde Mehrheiten und Repräsen-
tation immer wieder neue Ausrichtungen. Insbesondere in 
Transformationsregionen und -sektoren werden politische 
Entscheidungen wahrgenommen und führen zu gesellschaft-
lichen Aushandlungsprozessen am Arbeitsplatz. Implizite 
Kompromisse und der Anspruch, Themen fachbezogen zu be-
arbeiten, ihre zunehmende Komplexität, manifestierte Wider-
sprüche und Ambiguitäten oder auch bestehender Konformi-
tätszwang erfordern einen speziellen Raum und Rahmen der 
Auseinandersetzung.

»Tatsächlich sind  
ca. 65 Prozent aller  

Angebote zu gesellschafts-
politischen Themen  

Einzelveranstaltungen.«
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Für die politische Bildung stellt dies eine Herausforderung 
und eine Chance zugleich dar. Ihr müssen die nötigen Ressour-
cen zur Verfügung stehen, um aufsuchende, unkonventionel-
le, pragmatische Formate im Rahmen der Weiterbildung in 
lebensnahen Sozialräumen zu konzipieren, zu erproben und 
zu etablieren. Die politische Bildung kann und sollte nicht 
den Anspruch verfolgen, etwaige politische Fehlentschei-
dungen zu kompensieren. Doch sie muss ihrem Leitgedanken 
folgen, immer wieder durch Interventionen wie moderierte 
Gesprächs- und Bildungsanlässe dazu beizutragen, vermiede-
ne oder verrohte Diskurse zurück in das Spielfeld demokrati-
scher Grundsätze zu holen.

Um grundlegende Fragen der politischen Verhältnisse 
und des individuellen Verhältnisses zum Politischen in der 
Praxis thematisieren zu können, bedarf es nicht nur für die 
Landschaft der politischen Bildung hinreichender Ressourcen. 
Ebenso sind es – um Axel Honneth zu folgen – die Beschäftig-
ten selbst, die über ausreichend Kapazitäten verfügen müssen. 
Nicht zuletzt würden sich dadurch auch weitere Synergieeffek-
te ergeben können. Persönliche wie fachliche Kompetenzen, 
die zur individuellen und gesellschaftlichen Mündigkeit sowie 
zu demokratischer Resilienz beitragen, sind letztlich auch für 
den Arbeitsplatz von nicht zu unterschätzendem Wert. 
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Erwachsenenbildungspraxis als Möglichkeitsraum 

Eine Bühne für Begegnung 
und Transformation 
Almut Büchsel

Welche demokratiebildenden Kräfte kann Erwachsenenbildung au-

ßerhalb von Formaten dezidiert politischer Bildung freisetzen und 

welche Voraussetzungen braucht sie dafür? Die Autorin plädiert für 

Freiräume in der Erwachsenenbildungspraxis die Begegnungen schaf-

fen und Zugehörigkeitserfahrungen ermöglichen können.

Es sind kleine Momente, in denen sich der Beitrag offenbart, 
den die Erwachsenenbildungspraxis ganz konkret und mit dem 
notwendigen Spielraum dazu leisten kann, gesellschaftlichen 
»Zusammenhalt« als Grundbedingung einer funktionierenden 
Demokratie zu fördern und vielleicht sogar herzustellen: 

Im Dezember 2023 stehen sieben Teilnehmer*innen aus 
Deutschkursen für Geflüchtete zum ersten Mal in ihrem Le-
ben in der Berliner Philharmonie, wo sie, ebenfalls für die 
meisten zum ersten Mal, im Rahmen des Projekts »Kulturelle 
Teilhabe« der Volkshochschule Berlin Mitte und dank einer 
Kooperation mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin 
ein europäisches, klassisches Konzert besuchen. In ihren Her-
kunftsländern waren sie teilweise regelmäßige Konzertgänger, 
in Deutschland blieben ihnen diese Räume bis jetzt verschlos-
sen – nicht, weil sie kein Interesse an ihnen hätten. Letzteres 
hat die vhs Berlin Mitte im Vorfeld partizipativ erhoben: 62 
Prozent der befragten Teilnehmer*innen in Deutschkursen 
für Geflüchtete äußerten ein eindeutiges Interesse daran, ein 
klassisches Konzert zu besuchen, 29 Prozent wollten es viel-
leicht einmal ausprobieren, und mehr als ein Drittel war schon 
mit klassischer Musik vertraut. Dass sie der Philharmonie 
und vielen anderen Räumen, die selbst bürgernäher in ihren 
Kulturangeboten werden wollen, bis jetzt fern blieben, liegt 

mit großer Wahrscheinlichkeit daran, dass sie zu dem guten 
Drittel der Berliner*innen gehören, die der Aussage zustim-
men, dass »die meisten klassischen Kulturangebote sich nicht 
an Menschen wie sie richten« (Allmannritter et al., 2024, S. 23).

Im Juni des Folgejahres sind es schon 35 Deutschlerner*
innen aus 16 Nationen, die von ihrem Recht auf kulturelle und 
gesellschaftliche Teilhabe in ihrer neuen Heimat Gebrauch 
machen, indem sie sich mit ihren Philharmonie-Besuchen Zu-
gänge zu einem Raum verschaffen, der ihnen normalerweise 
verschlossen bleibt. 

Begegnung und Dialog statt Spaltung  
und Entfremdung

Was hier entsteht, zeigt die zentrale Rolle, die Institutionen 
der Erwachsenenbildung wie die vhs Berlin Mitte dabei 
spielen können, die für eine funktionierende demokratische 
Gesellschaft so zentrale Offenheit und Diversität von Zugehö-
rigkeitsordnungen zu sichern – indem sie die Begegnung von 
sozialen Gruppen ermöglichen, die im Alltag so weit entfernt 
voneinander sind wie ein geflüchteter Deutschlerner aus Af-
ghanistan von dem typischen Philharmonie-Besucher aus 



w e i t e r  b i l d e n24

b e i t r a g

der oberen Mittelschicht Deutschlands. Nicht als Selbstzweck, 
sondern weil genau diese Begegnung über sozio-ökonomische 
Grenzen hinweg jener tiefen gesellschaftlichen Spaltung vor-
beugt, die wiederum die Fähigkeit einer Gesellschaft zum de-
mokratischen Dialog und zur Kompromissfindung in Konflik-
ten gefährdet (Task Force FGZ, 2022, S. 12 ff.) 

Gelingen kann eine solche dialogfördernde Begegnung 
nicht durch forcierte Zielgruppenpädagogik und -ansprache, 
sondern indem partizipativ die Anliegen der Einwohner*innen 
abgefragt werden, um ihnen im Anschluss eine Bühne zu ge-
ben. Ob diese Bühne das Parkett der Philharmonie ist oder 
der Gemeinschaftsgarten eines Stadtteilzentrums  – zentral 
ist, dass es überhaupt einen Raum gibt, in dem eine solche 
»Bühne« stehen darf, und dass jemand die Fähigkeiten hat, 
sie zu bauen. Erfolgreiche Projekte wie das der geflüchteten 
Deutschlerner*innen in der Philharmonie zeigen: Institutio-
nen wie die Volkshochschulen haben dieses Handwerkszeug. 
Sie können einen Raum schaffen, in dem durch Begegnung die 
Möglichkeit entsteht, statt Spaltung Zugehörigkeit zu finden 
und demokratischen Dialog umzusetzen. 

Demokratischer Diskurs und neue Zugehörigkeits
erfahrungen in Möglichkeitsräumen

Zwei fundamentale Bestandteile machen diesen Raum von 
einem einfachen Begegnungsort zu einem Möglichkeitsraum 
demokratischen Erlebens: zum einen der allgemeinbildenden-
de Charakter der Bildungsinstitutionen, die ihn erschaffen 
können, und zum anderen die Tatsache, dass diese Institutio-
nen eine in der breiten Öffentlichkeit eher unbeachtete, aber 
zentrale Rolle als bildungspolitische Player in der Migrations-
gesellschaft spielen. In der Verbindung von beidem liegt das 
enorme Potenzial der Erwachsenenbildungspraxis für eine 
resiliente demokratische Gesellschaft. 

Beim Blick auf diesen Aspekt der Migration fällt auf, dass 
überall da, wo das häufig symbolpolitisch verwendete Schlag-

wort »Zusammenhalt« fällt, viel und nicht immer konstruk-
tiv über Migration gesprochen wird (Ashour, 2022). In der 
Realität der Erwachsenenbildungspraxis zeigt sich, dass es 
weniger ein diffuser Zusammenhalt ist, der immer wieder 
in Diskursen, in Kursräumen und Lerngruppen neu herge-
stellt werden muss, sondern die ganz konkreten Zugehörig-
keitsordnungen, die hier durch funktionierende Bildungs-
praxis entstehen und Spaltungstendenzen entgegenwirken: 
Wenn Bildungsteilnehmer*innen, wie bspw. die geflüchte-
ten Deutschlerner*innen in der Philharmonie, aber auch 
Dozent*innen und Programmplanende, miteinander über 
das Gefühl entstehender Zusammengehörigkeit ihre Positi-
onen in sozialen Zusammenhängen neu erfahren, können 
Bildungsprozesse entstehen, die zur positiven Irritation und 
Transformation des eigenen Selbstverständnisses beitragen 
(Mecheril, 2019, S. 16). Die positive Erfahrung dieser transfor-
mativen Irritation durch Bildungsteilhabe wiederum fördert 
die Fähigkeit, den Ansprüchen einer modernen Demokratie 
mit ihren fließenden und stetig neu zu verhandelnden Gren-
zen (Baumann,1999) nicht nur zu trotzen. Sie macht auch Mut, 
mitzugestalten. 

Migrationsphänomene nähren so jede Zugehörigkeitsord-
nung auf gesellschaftlicher Ebene ebenso, wie sie sie verunsi-
chern und beunruhigen (Mecheril, 2019, S. 12). Institutionen, 
die Räume schaffen können, in denen diese Beunruhigung in 
Begegnung und von dort aus in demokratischen Diskurs ver-
wandelt wird, müssen ein zentraler Anker jedes Versuchs sein, 
»für Demokratie zu bilden«. 

Folgerichtig liegt in der Tatsache, dass an allgemeinbil-
denden Institutionen wie den Volkshochschulen der Anteil 
der Deutschkurse für Migrant*innen und Geflüchtete am Ge-
samtprogramm weiterhin beeindruckend hoch ist (Ortmanns 
et al., 2023), ein Dreh- und Angelpunkt für den Möglichkeits-
raum Erwachsenenbildung, der Beunruhigung in Begegnung 
verwandeln kann – denn begegnen kann sich nur, wer einen 
Raum schon teilt. Hier kommt die zweite, »allgemein«-bilden-
de Facette des Möglichkeitsraums ins Spiel: 

In seiner Startphase war das Projekt, im Rahmen dessen 
die sieben Deutschlerner*innen zum ersten Mal in der Phil-
harmonie standen, Teil eines großen Ganzen: Über ein Jahr 
hinweg wurde die vhs Berlin Mitte im Rahmen des neuen Ber-
liner Erwachsenenbildungsgesetzes vom Land Berlin darin 
gefördert, einen großen, partizipativen Begegnungsraum in 
Form des mehrsprachigen Projekts »vhs Mitte und ich / vhs 
Mitte and I – Education for all, by all« zu schaffen. Während 
diverse Teilnehmer*innen mit ebenso diversen Dozent*innen 
und der Institution über Klimaschutz, barriere-sensiblen 
Sprachunterricht oder Design Thinking diskutierten, wurde 
greifbar, dass allgemeinbildende Räume keine bloßen Contai-
ner einer Art ziellosen Zweckfreiheit sind (VBW, 2024, S. 208f.). 
Im Gegenteil: Gerade in Institutionen, die so viele unterschied-

»Zentral ist,  
dass es überhaupt  
einen Raum gibt.«
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liche Bereiche in sich vereinen wie die Volkshochschulen, 
kann Erwachsenenbildung Räume entstehen lassen, in denen 
milieuübergreifende, irritierende Begegnungen überhaupt 
erst einmal stattfinden, in denen sie ausgehalten werden und 
in demokratischem Diskurs neue Zugehörigkeiten entstehen. 

Nachhaltigkeit durch Freiräume und Ressourcen

Um das zu erreichen, braucht es Verstetigung. Ein einmaliger 
Philharmonie-Besuch von geflüchteten Deutschlerner*innen 
ist schön  – damit der Besuch aber zur Begegnung wird, die 
einer Einstellungspolarisierung durch alltagsweltliche Ent-
fremdung entgegenwirken kann, reicht es nicht, einmal die 
heiligen Hallen der Klassik von innen bewundern zu dürfen. 
Erst wenn die Türen zu vormals verschlossenen Räumen dau-
erhaft offenstehen, ist eine Barriere gefallen, ein neues Ge-
fühl von Zugehörigkeit entstanden, und zwei zuvor starr ab-
gegrenzte soziale Netzwerke sind miteinander in Berührung 
gekommen. Verstetigung aber braucht Zeit, und natürlich 
braucht sie Ressourcen. Die wichtigste Ressource, um nachhal-
tige Möglichkeitsräume aus Begegnung in der Erwachsenen-
bildungspraxis zu schaffen, sind die Freiräume, die Flexibilität 
und die Autonomie in den Köpfen von Lernenden, Programm-
planenden und Lehrenden. Sie lassen innovative Bildung ent-
stehen und verankern sie in mühevoller Auseinandersetzung 
mit vielfältigen Hindernissen im lebensweltlichen Alltag.

Ein Salon »Leben in Berlin«, in dem eine Kuratorin und ehe-
malige Deutschkursteilnehmerin aus Taiwan mit Neu- und Alt-
Berliner*innen über »ihre« Stadt diskutiert, der Töpferkurs 
einer freischaffenden Künstlerin für geflüchtete Frauen und 
ihre Kinder, eine Sprachbildung von Geflüchteten, die wirk-
lich zum Teil eines größeren »allgemeinbildenden« Ganzen 
wird: Solche Angebote entstehen, wenn das eigentliche Ziel 
einer teilhabeorientierten Bildungspraxis nicht vom Verwal-
tungsaufwand korrekter Kursorganisation aus den Köpfen 
der Planer*innen und Dozent*innen verdrängt wird. Um Er-
wachsenenbildungspraxis zu einem Möglichkeitsraum für 
demokratische Begegnungs- und Zugehörigkeitserfahrungen 
zu machen, braucht es Freiräume abseits einer Verengung des 
Kompetenzbegriffs auf dicht beschriebene Curricula und for-
malisierte Lebensläufe. Standards, ob für den Einsatz von Leh-
renden (Eaquals, 2016; Alberti, Hillerich & Strauch, 2022) oder 
die Prüfungen von Teilnehmer*innen, sind unerlässliche Inst-
rumente der Qualitätssicherung in der Erwachsenenbildungs-
praxis. Genauso unerlässlich ist der Spielraum, in dem erwach-
senbildnerische Räume für Begegnung über Milieugrenzen 
hinweg gemeinschaftlich entworfen und immer wieder auf 
sich verändernde Bedürfnisse angepasst werden. Zusammen 
bilden sie den Boden, auf dem ein resilienter demokratischer 
Diskurs wachsen kann. 
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Die Rolle katholischer Akademien in der Bildung für Demokratie ab 1945 

Laboratorien einer jungen 
Bundesrepublik 
Johannes Sabel

In Deutschland entstanden unmittelbar nach Kriegsende 1945 die 

ersten kirchlichen Akademien als Orte offener und zugleich gemein-

wohlorientierter Diskussions- und Denkkultur, in denen es um nicht 

weniger ging als den Neuaufbau einer durch Krieg und Nationalsozia-

lismus materiell und moralisch zerstörten Gesellschaft (Schütz 2004, 

S. 15f). Bemerkenswert schnell und konsequent erwiesen sich katho-

lische wie evangelische Akademien als Träger demokratiestützender 

Bildungsarbeit. – Was können sie jedoch heute angesichts einer unter 

Druck geratenen Demokratie zum Erhalt einer pluralen, offenen, frei-

heitlichen und demokratischen Gesellschaft beitragen? Dieser Text 

zeichnet Rolle und Entwicklung mehrerer deutscher katholischer Aka-

demien als Einrichtungen der Erwachsenen- und Demokratiebildung 

seit ihrer Gründungszeit nach.

Vorgeschichte – Verchristlichung der modernen 
Welt und katholische Erwachsenenbildung

Die den Akademien vorausgehende kirchliche Erwachsenen-
bildung in der Zeit der Weimarer Republik war wesentlich in 
katholischen Verbänden verankert, so etwa im Volksverein 
für das katholische Deutschland, im Kartellverband der ka-
tholischen Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine Deutschlands 
(ab 1971 Katholische Arbeiternehmer-Bewegung, KAB) oder im 
Kolping-Verband. In diesen wurde dafür gearbeitet, insbeson-
dere männliche Katholiken christlich zu bilden und zugleich 
für Arbeitsleben, persönliche Lebenswelt und die Übernah-
me gesellschaftlicher Aufgaben mit Wissen und christlicher 

Wertorientierung zu rüsten. Im individuellen Zugriff auf 
Katholiken ging es zugleich um das umfassendere Ziel, die 
Industriegesellschaft, die »moderne Welt« christlich bzw. ka-
tholisch mitzugestalten. Die (Wieder-)Verchristlichung einer 
zunehmend wissenschaftlich erklärten, technisch-maschinell 
aufgerüsteten und kapitalistisch bestimmten Gesellschaft 
war ein wesentliches Ziel der kirchlichen, meist verbandlich 
geprägten Bildungsarbeit (hier ist u. a. auf die »Katholische 
Aktion« hinzuweisen, die sich die Bildung und Vergrößerung 
einer katholischen Laienelite zur christlichen Durchformung 
der Gesellschaft zum Auftrag machte). Insofern wurde in die-
ser kollektiven und missionarischen Perspektive katholischer 
Erwachsenenbildung eine überindividuelle, gesellschaftliche, 
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ja gemeinwohlorientierte (wenn auch im Sinne eines katho-
lisch verstandenen Gemeinwohls) Ausrichtung grundgelegt. 
Katholische Erwachsenenbildung hatte immer den »Weltauf-
trag« von Kirche im Blick, verortete sich also funktional an der 
Grenzfläche zwischen kirchlichem Sendungsauftrag – poin-
tiert formuliert: dem Reich Gottes zum Durchbruch zu verhel-
fen – und weltlicher Realität.

Zwischen Unterweisung und Dialog

Diese beiden Strukturmerkmale katholischer Erwachsenen-
bildung – ihren Brückencharakter zwischen Kirche und Welt 
und ihre gesellschaftlich-kollektive Grundausrichtung – sind 
für die Rolle der katholischen Akademien in der jungen Bun-
desrepublik von Bedeutung. Denn diese Kennzeichen bildeten 
ab 1945, selbst bei einer grundsätzlichen inhaltlichen Verän-
derung des kirchlich vertretenen Gesellschaftsbildes in den 
Akademien, die Grundlagen für ihre dialogisch und gesamt-
gesellschaftlich ausgerichtete Funktion. Zugleich erscheint es 
paradox, dass gerade kirchliche Akademien nach 1945 wichtige 
Akteure für die Entwicklung einer neuen, demokratisch und 
freiheitlich ausgerichteten Gesellschaft waren – entspringen 
die katholischen Akademien doch einem streng hierarchischen 
System, in dem bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 bis 
1965) partizipative Struktur- und Entscheidungsformen nur ge-
ringe institutionelle oder volkskirchliche Bedeutungen hatten. 

Die Akademien sind innerhalb das Gesamtsystems Kirche 
zumindest zwischen 1945 und dem Zweiten Vatikanischen Kon-
zil tatsächlich Ausdruck einer Spannung, die sich zwischen 
den Methoden (und damit verbundenen Selbstverständnissen) 
von kirchlicher »Unterweisung« einerseits und diskursiver 
Wahrheitssuche andererseits zwangsläufig einstellen muss. Er-
klärtes Ziel verschiedener Akademien war, dass sie Orte seien, 
eine katholische Elite oder auch weitere katholische Zielgrup-
pen (Arbeiter, Angestellte, Beamte, Lehrer, Erzieher, Studenten 
etc.) in christlicher Gesellschafts- und Soziallehre auszubilden, 
um auf die sozialen Zerwürfnisse der modernen Industriege-
sellschaft, auf die sozialen Fragen der Nachkriegsgesellschaft 
eine katholische Antwort in den jeweiligen Lebenswelten der 
Teilnehmer*innen geben zu können. In diesem Sinne waren 
Akademien also Lehrinstitution und »Rüstkammer« für eine 
katholische Funktionselite zwecks kirchlichen Einflusses auf 
die bundesdeutsche Gesellschaft (hier oft noch unter dem Be-
griff der »Sozialinstitute«, vgl. Schütz 2004, S. 24f ).

Doch zugleich, und insofern können die Akademien als 
Labore der jungen Bundesrepublik und ihrer Meinungsbil-
dungskultur verstanden werden, war der dialogische Charak-
ter von Beginn an grundgelegt, der die Arbeit der Akademien 
von nun an weitgehend prägen sollte. Dies ist ungewöhnlich, 
sind doch in den späten 1940er und den 1950er Jahren instituti-

onalisierte Räume der öffentlich zugänglichen, argumentativ 
ausgerichteten und dialogischen Auseinandersetzung zumin-
dest im Bildungsbereich keine Selbstverständlichkeit. 

Aushandlungsorte der Zukunft

Dass gerade die Kirchen mit Kriegsende diese Verhandlungs-
orte der Zukunft für die bundesdeutsche Gesellschaft sozusa-
gen schlagartig zur Verfügung stellten, ist ein erstaunlicher 
und bisher wenig beleuchteter Meilenstein in der Geschichte 
der Demokratiebildung in der Bundesrepublik. Denn eine 
solche diskursiv-dialogische und öffentliche Bildungspraxis 
war nicht eingeübt und konnte auch kaum mit Vorbildern aus 
der jüngeren deutschen Geschichte arbeiten. Die Gründe da-
für sind noch genau zu untersuchen, einige wenige Faktoren 
können hier angedeutet werden (die erste umfassende Unter-
suchung der Gründungsgeschichten der katholischen Akade-
mien in Deutschland liefert Oliver M. Schütz 2004): 

(a) Alle öffentlichen und administrativen Strukturen wa-
ren mit dem Ende des Nationalsozialismus und des Krieges 
zerstört – materiell und moralisch. Die Kirchen waren dage-
gen sowohl organisational als auch von ihrer Infrastruktur 
her weniger stark betroffen. Sie konnten schneller Ressour-
cen, Personal und Gebäude »mobilisieren«, die eingesetzt bzw. 
genutzt werden konnten. Gerade auch die Lage von großen 
Immobilien außerhalb der Ballungszentren – wie etwa Liegen-
schaften von Ordensgemeinschaften – boten Möglichkeiten 
für Versammlungen und andere Gesprächsformate. 

(b) Sowohl in der evangelischen als auch in der katholi-
schen Kirche gab es während des Krieges Akteure, die im Wi-
derstand aktiv waren oder aber mit diesem in Kontakt standen 
und dessen Haltungen zum NS-Regime teilten. Nicht selten las-
sen sich hier bei Katholiken, insbesondere Kirchenvertretern, 
persönliche Entwicklungen erkennen von einem hierarchisch-
autoritativen (freilich christlich geprägten) Gesellschaftsbild, 
das durchaus Nähen zum NS-Regime haben konnte, hin zu 
einem grundsätzlich plural und dialogisch funktionierenden 
Gesellschaftsbild, in dem sich »Kirche« und »Welt« kontinu-
ierlich verständigen und nach Lösungen für gesellschaftliche 
Fragen suchen. Aus dem »Pool« dieser Akteure stammen u. a. 
Gründungsfiguren der katholischen Akademien (s. u. zu Welty 
und Siemers in Walberberg). 

(c) In der Aufnahme des Akademiebegriffs nimmt Kirche 
ab 1945 – vielleicht ohne die Tragweite dieser methodologi-
schen »Unterströmung«, die dem Begriff anhängt, abzuse-
hen – das Erbe des sokratischen Dialoges auf. Zwar wurden 
die Akademien nicht selten als »Zentralinstitute« und »Mul-
tiplikationsorte« für die katholische Erwachsenenbildung in 
einem gesamten Bistum verstanden (Boventer 1987); sie erhiel-
ten ihre Bezeichnung »Akademie« also aus dieser besonderen 
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Schulungsaufgabe für Multiplikatoren heraus, nicht aufgrund 
einer institutionell-programmatischen Bezugnahme auf die 
Akademie Platons. Doch die platonisch-sokratische Unterströ-
mung des Begriffs als Ort des wahrheitssuchenden Dialoges, 
setzt sich programmatisch immer wieder durch – auch wenn 
der Schulungsbetrieb in den meisten Akademien einen Ort er-
hielt und bis heute hat. 

Diesen allgemeinen Überlegungen zu der Rolle, die Akade-
mien beim Aufbau einer demokratisch-freiheitlichen Gesell-
schaft spielten, sind einige konkrete Beispiele aus der ab 1945 
sich entwickelnden katholischen Akademienlandschaft zur 
Seite zu stellen. 

Ausgewählte Beispiele für die Rolle der  
Akademien nach dem Krieg

Akademie Walberberg:
Kontroverse Diskussionen und die Gründung der CDU
Ein eindrückliches Beispiel für die Rolle, die katholische Aka-
demien unmittelbar nach dem Krieg für den gesellschaftlichen 
Neuaufbau in einem demokratisch-freiheitlichen Sinne spiel-
ten, bietet das Dominikanerkloster St. Albert in Walberberg. 
Walberberg, gelegen zwischen Köln und Bonn, wurde seitens 
des Dominikanerordens den Katholik*innen in Köln für Ge-
spräche, Begegnungen und Tagungen angeboten. Angetrieben 
wurde diese Entwicklung von Pater Eberhardt Welty und dem 
Dominikanerprovinzial Laurenz Siemer. Beide waren, wie 
große Teile des Katholizismus, vor NS-Faschismus und Krieg 
auf ein christliches Gesellschaftsmodell festgelegt, das klar 
antidemokratisch, antiliberal und ständisch orientiert war. 
Doch dies änderte sich durch die Erfahrungen mit der NS-
Herrschaft und durch die Verbindung zu Widerstandkreisen 
in Köln grundsätzlich; Walberberg wurde mit Kriegsende zu 
einem zentralen Gesprächs- und Entwicklungsort für eine 
christliche Gesellschaftsordnung, die sich demokratischen, 
freiheitlichen und schließlich auch marktwirtschaftlichen 
Prinzipien verschrieb. 

Unter christlichen und zugleich demokratisch ausgerich-
teten Politikern wurde im Kloster Walberberg ab Sommer 
1945 die Entwicklung eines neuen Parteiprofils vorgenom-
men. Dabei spielten die Dominikaner eine diskursiv wichtige 
Rolle, setzten sie doch, anders als der in den Diskussionen fe-
derführende Politiker Konrad Adenauer, auf einen »christli-
chen Sozialismus«, mit dem sich sowohl Adenauer als auch die 
weiteren teilnehmenden Politiker kritisch und intensiv aus-
einandersetzen mussten. So kam es zur Übernahme sozialer 
Forderungen Weltys in das Gründungsprogramm der CDU am 
2. September 1945 (vgl. Schütz 2004, S. 106–112). 

Das Kloster in Walberberg entwickelte sich im Zuge seiner 
Rolle für den intellektuellen und diskussionsfreudigen Neu-

entwurf der bundesrepublikanischen Gesellschaft und ihrer 
politischen Profile schon seit Sommer 1945 rasant weiter. Oft 
überfüllte Veranstaltungen richteten sich an alle gesellschaft-
lichen Gruppen jenseits von Konfession und politischer Aus-
richtung. Ziel war, alle Teilnehmer*innen in den Diskussions-
prozess um den gesellschaftlichen Neuaufbau einzubeziehen. 
Dies kristallisierte sich in u. a. sozial-theologischen Werkwo-
chen, internationalen Journalistentagungen, sozialwissen-
schaftlichen Kursen.

Katholisch-Soziale Akademie Franz Hitze Haus, Münster:
Von der katholischen Gesellschaftslehre zum demokrati­
schen Verfassungsstaat
Der Perspektivwechsel des »katholischen Blicks« auf die Rol-
le der Kirche als »Geburtshelferin« für einen Neuaufbau der 
Gesellschaft mit einer bundesrepublikanischen politischen 
Kultur prägte auch die Gründung der Katholisch-Sozialen 
Akademie Franz Hitze Haus in Münster 1952. Wie viele an-
dere Akademien bildete zunächst auch hier die Unterwei-
sung von Katholik*innen in der katholischen Sozial- und Ge-
sellschaftslehre das Grundanliegen. Mit der Namensgebung 
»Franz Hitze Haus« wurde zugleich eine unübersehbare und 
programmatisch prägende Verbindung von der katholischen 
Gesellschaftslehre zu der Entwicklung einer voll funktions-
fähigen Demokratie gezogen, war Franz Hitze doch der erste 
Inhaber eines Lehrstuhles für katholische Soziallehre und zu-
gleich der erste deutsche Theologe, der aus der katholischen 
Soziallehre heraus einen – und dies war auf der Basis der So-
zialenzykliken keine leichtes Unterfangen – demokratischen 
Verfassungsstaat aufbauen wollte (vgl. Beckel 1991). 

Katholisch-Soziales Institut, Siegburg:
Themen und Praxisformen von »Demokratie«
Am Neuaufbau einer demokratisch geprägten Gesellschaft 
mit einem dafür einzurichtenden Institut mitzuwirken, war 
auch das Anliegen des Erzbischofs Josef Kardinal Frings in 
Köln. Für das »Katholisch-Soziale Institut« gründete sich im 
bischöflichen Haus ein Diskussionszirkel, der Profil und Auf-
gabe des Institutes entwickeln sollte. Kardinal Frings ließ die 
Ergebnisse dieser Diskussionsrunden in verschiedenen Tex-
ten zusammenfließen; dabei sticht insbesondere seine Schrift 
»Grundsätze katholischer Soziallehre und zeitnahe Forderun-
gen« (1947) hervor, in der er ausgehend von der 1931 erschie-
nen Sozialenzyklika »Quadragesimo anno«, die für alle sich 
gründenden Akademien in Deutschland einen zentralen pro-
grammatischen Stellenwert hatte (Beckel 1992), das Bild einer 
Gesellschaftsordnung entwickelt, die sich durch eine starke 
Demokratie auszeichnet (Frings 1947).

Das Thema »Demokratie« beschäftigt die Akademien von ih-
rer Gründung an und bildet bis heute einen Grundauftrag ihrer 
Bildungsarbeit. Weniger prominent als in Walberberg wurde 
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auch in anderen Akademien aus christlicher Grundüberzeu-
gung heraus an einer demokratischen Gesellschaft gearbeitet. 
So etwa geht es in dem Eröffnungsvortrag der Rabanus-Mau-
rus-Akademie um das Thema: »Die Demokratie beginnt in der 
Gemeinde« (1956, vgl. Schütz 2004, S. 290). Dass es hier nicht bei 
thematischen »Lippenbekenntnissen« blieb, sondern es um 
eine dialogische Form der Erkenntnisproduktion ging, die das 
Selbstverständnis der Kirche tatsächlich betraf, belegt eine 
Formulierung Joseph A. M. Steinbergs, Direktor der Thomas-
Morus-Akademie im Erzbistum Köln. Er formuliert in einem 
programmatischen Text von 1958, dass die Akademie keine »raf-
finierte Form der kirchlichen Verkündigung« sei, sondern sich 
als »horchende Kirche« der Diskussion stelle (KNA 1958). 

Und heute?

Bildung für eine demokratische Gesellschaft ist ein Merkmal 
katholischer Akademien, das sich in die Gegenwart fortsetzt. 
Einerseits gehören die Akademien heute zu den »Schwellen-
orten« der verfassten Kirche, in denen binnenkirchliche Per-
spektiven aufgebrochen werden und öffentlich darum gerun-
gen wird, was Kirche, was die jüdisch-christliche Tradition 
zu einer demokratisch-freiheitlichen Gesellschaft beitragen 
kann. Andererseits sind die katholischen Akademien längst 
schon und jenseits ihrer institutionellen Verortung in Kirche 
säkular orientierte und öffentliche Aushandlungsorte für ein 
gelingendes gesellschaftliches Zusammenleben. Diese doppel-
te Funktion – Schwellenort zwischen Kirche und Gesellschaft 
und Aushandlungsort innerhalb einer säkularen Gesellschaft 
zu sein – prägt sich in Formaten aus. Diese konkretisieren eine 
streitbare, partizipative, plurale und zugleich nicht-exkludie-
rende Kommunikationsgemeinschaft – und verfolgen dies 

zugleich als gesellschaftliches Leitbild. Beispielhaft können 
Veranstaltungen zum Modell einer »Agonalen Demokratie« 
genannt werden, Vernetzungs- und Sondierungstreffen von 
Akteuren und Entscheidern zu gesellschaftlichen Brennpunkt-
themen (»Resonanzgruppen«), Vortrags- und Diskussions-
veranstaltungen zu Themen wie »Kommunikative Vernunft 
und Demokratie«, aber auch auf konkrete, teilweise regionale 
Probleme zielende »Streitgespräche« zu Verkehrswende, Woh-
nungsnot, Armutsentwicklungen in einzelnen Stadtteilen. In 
diesen Formaten tragen Bürger*innen und Expert*innen Pers-
pektiven zusammen und entwickeln Lösungsansätze. 

Fazit – Koinzidenz von innerkirchlicher und  
gesellschaftlicher Notwendigkeit

Die katholischen Akademien konnten aufgrund verschiedener 
Rahmenfaktoren sehr früh Verhandlungs- und Erprobungs-
orte für eine demokratisch geprägte, plurale Gesellschaft 
werden. Das Verständnis des Sendungsauftrages der Kirche, 
der bis in die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten 
Weltkrieges hinein noch mit einem hierarchisch-autoritären, 
berufsständisch organisierten Gesellschaftsbild verbunden 
blieb, veränderte sich mit Ende des Krieges und bereits vor 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Krieg und Faschismus 
hatten Kirche geradezu gezwungen, die eigenen »Autoritaris-
men« insbesondere in der Gesellschaftslehre grundsätzlich zu 
überdenken. Die Akademien werden so sowohl für die Kirche 
selbst als auch für die Gesellschaft zu einem notwendigen und 
zugleich konstitutiven Erprobungsraum von Problemlösung 
und Meinungsbildung bleiben, die sich den Prinzipien einer 
nicht-autoritären, dialogischen und insbesondere pluralitäts-
kompatiblen Diskussionskultur verschreibt. 
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Bilden für die Demokratie
Demokratien stehen weltweit unter Druck. Auch in Deutschland hat das Vertrauen  

in die Demokratie abgenommen, populistische einstellungen und Verschwörungs-

glauben zugenommen. Kann (politische) Bildung helfen, sich Kompetenzen einer 

demokratischen Kultur anzueignen? Die im weitesten Sinne demokratiebildenden 

Angebote der (politischen Erwachsenenbildung sind in jedem Fall vielfältig.

Einstellungen  
gegenüber der Demokratie
Seit Jahren nimmt das Ver-
trauen der Bevölkerung in 
die Institutionen der Demo-
kratie ab – auch in Deutsch-
land, wie die so genannte 
»Mitte-Studie« der Friedrich-
Ebert-Stiftung (Zick, Küp-
per & Mokros, 2023) zeigt.

Vertrauen in 
staatliche Insitutionen

Demokratie- und Medienvertrauen sowie politische Machtlosigkeit im Zeitvergleich 2018–2023 
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Demokratiegefährdende Einstellungen im Zeitvergleich 2018–2023

Verschwörungsglauben Populismus
Völkisch-autoritär- 

rebellische Einstellungen
Billigung  

politischer Gewalt

33,5 % 25 % 28,5 % 6,4 %25,4 % 19,4 % 20,6 % 5,3 %38 % 32,6 % 28,6 % 13,2 %
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Themenschwerpunkte  
demokratiestärkender Angebote

Kompetenzmodell für eine demokratische Kultur
Das Kompetenzmodell Reference Framework of Competences for Democratic Culture (RFCDC) des Europarats zeigt auf, 
wie vielfältig die Kompetenzen sind, die zu einer demokratischen Kultur gehören.
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Kompetenzen für

Werte

· � Wertschätzung der Menschenwürde und Menschenrechte
·  �Wertschätzung kultureller Diversität
· � Wertschätzung von Demokratie, Gerechtigkeit, Fairness, 

Gleichberechtigung und Rechtsstaatlichkeit

·  Fähigkeiten und Fertigkeiten zu selbstständigem Lernen
·  �Fähigkeiten und Fertigkeiten zu analytischem und  

kritischem Denken
·  Fähigkeiten und Fertigkeiten desZuhörens und Beobachtens
·  Empathie
·  Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
· � Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten und  

Mehrsprachigkeit
· � Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Kooperation
· � Konfliktlösungsfähigkeiten

Fähigkeiten und Fertigkeiten

·  �Wissen und kritisches Selbstverstehen
·  �Wissen und kritische Bewertung von Sprache  

und Kommunikation
·  �Wissen und kritisches Verstehen der Welt: Politik, Recht, 

Menschenrechte, Kultur, Kulturen, Religionen, Geschichte, 
Medien, Wirtschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit

Wissen und kritisches Verstehen

Haltungen

· � Aufgeschlossenheit gegenüber kultureller Diversität  
und unterschiedlichen Überzeugungen, Weltanschauungen  
und Praktiken

· � Respekt
· � Gemeinwohlorientierung
· � Verantwortung
· � Selbstwirksamkeit
· � Ambiguitätstoleranz

eine demokratische Kultur
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Mit welchen In­
halten wird Demo­
kratie gestärkt?
Eine Programmana-
lyse gesellschafts-
politischer Bil-
dungsangebote zur 
Demokratiestärkung 
(Trumann, 2022)  
gewerkschaftlicher 
Träger (inkl. Arbeit 
und Leben) zeigt  
die Bandbreite von 
Angeboten, die de-
mokratiestärkende  
Wirkung entfalten 
können.
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Seit über zwei Jahrzehnten wird auf europäischer Ebene an 
Konzepten und Praktiken sowohl der politischen Bildung und 
der Menschenrechtsarbeit gearbeitet. Eine besondere Rolle 
für die politische Bildung (speziell in der Jugendbildung) hat 
hierbei der Europarat. Sein systematischster Beitrag ist der 
Referenzrahmen Kompetenzen für eine demokratische Kul-
tur. Damit fördert er die Verbreitung eines kompetenzorien-
tierten Verständnisses politischer Bildung, das Demokratie, 
Pluralismus, Diversität ins Zentrum subjektorientierten und 
emanzipatorischen Lernens stellt. In der Europäischen Union 
wurden entlang der Idee, Bildung mit von Schlüsselkompeten-
zen im Verständnis von Bildung als lebenslanges Lernen zu 
fördern, verschiedene Kompetenzmodelle und Beimaterialien 
entwickelt. Während die besonders in Deutschland geäußer-
ten Befürchtungen bezüglich des allgemeinen Ansatzes sich 
in der Realität formalen und nonformalen Lernens weitestge-
hend nicht bestätigten, stellt sich nunmehr die Frage, welche 
Rolle hierbei Kompetenzmodelle spielen. Die Herausforde-
rung verschob sich vom Verstehen des Ansatzes zur sinnvol-
len Integration komplexer Rahmenwerke entlang eigener 
Qualitätsvorstellungen in konkreten Bildungskontexten. 

Weil die Entwicklung von Kompetenzmodellen sehr stark 
von europäischen Impulsen ausgeht, gibt dieser Beitrag einen 

Ein Überblick über europäische Kompetenzrahmen aus Sicht  
der politischen Bildung 

Demokratie als Kompetenz 
Nils-Eyk Zimmermann

Kompetenzrahmen arrangieren Kompetenzen systematisch als kom-

plexen Zusammenklang von Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen/

Haltungen. Als Instrument können Kompetenzmodelle verschiedenen 

Zwecken und unterschiedlichen Adressat*innen bei der Konzeption, 

der konkreten Planung und Umsetzung von Lernen sowie bei der An-

erkennung dienen. Die Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten macht sie 

auch für die außerschulische Bildung interessant. 

Überblick über die entsprechenden Rahmen aus der Sicht der 
politischen Bildung und der Erwachsenenbildung.

RFCDC – Kompetenzen für eine  
demokratische Kultur

Seit Ende der 1990er Jahre entwickelte sich der Europarat zu ei-
nem maßgeblichen Akteur der politischen und der Menschen-
rechtsbildung (Education for Democratic Citizenship / Human 
Rights Education, EDC / HRE). Politische Bildung definiert er in 
seiner Charta für politische Bildung und Menschenrechtsbil-
dung wie folgt: »Lernende durch die Vermittlung von Wissen, 
Kompetenzen und Verständnis sowie durch die Entwicklung 
ihrer Einstellungen und ihres Verhaltens zu befähigen, ihre 
demokratischen Rechte und Pflichten in der Gesellschaft 
wahrzunehmen und zu verteidigen, den Wert von Vielfalt zu 
schätzen und im demokratischen Leben eine aktive Rolle zu 
übernehmen, in der Absicht, Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit zu fördern und zu bewahren« (Europarat, 2010). 

Unter diesen Prämissen und aufbauend auf Impulsen aus 
der praktischen Arbeit des Europarats zu Ansätzen, Methodik 
und Qualität der EDC / HRE wurde seit 2013 am Kompetenzrah-

b e i t r a g



a u s g a b e  3  —  2 0 2 4 33

men für demokratische Kultur (Reference Framework Compe-
tences for Democratic Culture, RFCDC) gearbeitet, wesentlich 
vorangebracht von Andorra, das damals den Vorsitz im Rat der 
Minister des Europarats innehatte (über die Genese informiert: 
Barret, 2020). 

Das Konzept macht »demokratische Kultur« zum zentralen 
Bezugspunkt von EDC / HRE und bezieht dabei besonders den 
»interkulturellen Dialog« ein. Es geht davon aus, dass demo-
kratische Institutionen und Ordnungen von Bürger*innen ge-
tragen werden und dass die Art und Weise, wie Bürger*innen 
Zusammenleben praktizieren, Demokratie real bzw. funktionie-
rend macht: »Zum einen kann also die Demokratie nicht ohne 
demokratische Institutionen und Gesetze bestehen, zum ande-
ren aber können diese Institutionen selbst nur funktionieren, 
wenn die Bürgerinnen und Bürger eine demokratische Kultur 
pflegen und demokratische Werte und Haltungen vertreten« 
(Europarat, 2023, S.  25). »Interkultureller Dialog« beschreibt 
die Kommunikation zwischen »Menschen mit verschiedenen 
kulturellen Zugehörigkeiten« (Europarat, 2018, S. 24), weist also 
von älteren Konzepten interkultureller Kommunikation in die 
aktuelle Richtung diversitätssensibler Bildung, da kulturelle 
Vielfalt als Zusammenhang mit »Pluralismus von Sichtweisen, 
Standpunkten und Praktiken« (ebd., S. 41) oder Individualität in 
heterogenen Gruppen verstanden wird und Zugehörigkeiten 
als »fluid und dynamisch« (ebd., S. 30) anerkannt werden.

Das Modell des RFCDC gliedert sich in vier Bereiche mit ei-
ner je unterschiedlichen Anzahl an Kompetenzen  – 1. Werte 
(Menschenwürde und Menschenrechte, kulturelle Diversität, 
sowie Wertschätzung von Demokratie, Gerechtigkeit, Fairness, 
Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit), 2. Haltungen / Einstellungen 
(attitudes: Offenheit für Vielfalt, Respekt, Bürgergesinnung, 
Verantwortung, Selbstwirksamkeit und Ambiguitätstoleranz), 
3. Fertigkeiten (skills: autonome Lernfähigkeit; analytisches und 
kritisches Denken, Hören und Beobachten; Empathie; Flexibi-
lität und Anpassungsfähigkeit; Sprechen und Kommunizieren 
[und Vielsprachlichkeit], Kooperation, Konfliktlösungsfähig-
keit), 4. Wissen und kritisches Verständnis (bezogen auf das 
Selbst, auf Sprache und Kommunikation sowie auf die Welt) – 
ausformuliert in 447 nach Niveaus differenzierenden Deskrip-
toren (davon 135 Schlüsseldeskriptoren). Das Rahmenwerk ist 
außergewöhnlich gut in drei 2018 veröffentlichten Bänden aus-
gearbeitet, deren deutsche Übersetzung seit 2023 online ist. 

Der RFCDC wurde für den schulischen Kontext und die 
Implementierung in Bildungspolitiken entwickelt, ist aber 
generell auf nonformale Bildung und Erwachsenenbildung 
übertragbar. Er ist fokussiert auf die Grundlagen einer im 
Wesentlichen von Bürger*innen (von unten) getragenen de-
mokratischen Kultur. Dementsprechend setzt er deutliche Ak-
zente im Bereich sozialer und kommunikativer Kompetenzen 
und auf die Bedingungen eines guten, demokratischen Mitein-
anders in heterogenen pluralen Gesellschaften. 

Aspekte der »active citizenship« hingegen stehen nicht 
besonders im Fokus – wie Handlungsorientierung als aktive 
Bürger*innen, Proaktivität, das systemische Verständnis von 
Beteiligung und gesellschaftlicher Wirkung. Dies gilt auch 
für das aktive Angehen gesellschaftspolitischer Herausforde-
rungen, etwa der Transformationen (Umwelt, Digitalisierung, 
Globalisierung). Hierbei liefert der RFCDC eine Grundlage, 
die durch andere Kompetenzkonzepte und Ansätze (wie die im 
Folgenden erwähnten) ergänzt werden kann.

EU-Schlüsselkompetenzen und ihre  
ergänzenden Kompetenzrahmen

Zeitgleich mit der Arbeit am RFCDC wurde in der EU daran ge-
arbeitet, mit der Idee lebenslanger, an Schlüsselkompetenzen 
orientierter Bildung einen Modernisierungspfad für die eu-
ropäischen Bildungspolitiken aufzuzeigen (siehe »Empfehlun-
gen für Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen« von 
2006 und 2013; Europäische Union 2018/C 189/01). Die »Emp-
fehlungen« wollen lebenslanges Lernen in der formalen und 
nonformalen Bildung befördern, beziehen dabei ein »breites 
Spektrum von Fertigkeiten und Kompetenzen« ein und sind 
darauf ausgerichtet, dass Erlerntes in der Breite der Anwen-
dungskontexte und der sozialen Rollen der Lernenden als rele-
vant wahrgenommen und aktivierbar ist – in »einer Welt, die 
durch raschen Wandel und zunehmende Vernetzung gekenn-
zeichnet ist«. Auch ist ein prinzipieller Demokratiebezug ent-
halten, da die Schlüsselkompetenzen »die Grundlage für die 
Entstehung gerechterer und demokratischerer Gesellschaften 
bilden« sollen oder der »Weiterentwicklung der demokrati-
schen Kultur« dienen (ebd.). 

Gleichzeitig werden politisch vordefinierte Prioritäten 
durch die Benennung der Schlüsselkompetenzen gesetzt: 
»Entrepreneurship Competence« reflektiert zum Beispiel das 
lange Bemühen der EU-Kommission und der Bildungsminis-
terien, Bildung am Ziel der »Beschäftigungsfähigkeit« und als 
Beitrag insbesondere gegen ( Jugend-)Arbeitslosigkeit zu ori-
entieren. Nach 2016 gewannen mit der Paris-Deklaration der 
EU-Bildungsminister*innen Zusammenhalt und Demokratie 
mehr Bedeutung. Zudem wurde eine Gewichtung vorgenom-
men, die sich in der zeitlichen Abfolge der Entwicklung der 
Rahmen spiegelt. »Civic competence« (in der Übersetzung 
hier: Bürgerkompetenz) wird als eine Dimension erwähnt, 
aber bislang nicht in einem Rahmen operationalisiert. Neben 
Empfehlungen für die nationalen Bildungspolitiken wurde 
unterstützend mit der Entwicklung von Kompetenzrahmen 
für einzelne der acht in den »Empfehlungen« definierten 
Kompetenzfelder begonnen. An der Art und Weise, wie Kom-
petenzrahmen umgesetzt werden, zeigt sich ebenfalls eine 
veränderte Vorstellung von Kompetenzrahmen und was sie 
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leisten sollen. In der Anfangszeit wurde beispielsweise darauf 
Wert gelegt, dass sie insbesondere auch zur Anerkennung von 
Lernergebnissen nutzbar sein sollen – sorgfältiger ausgewähl-
te Deskriptoren, differenzierte Fortschrittsniveaus, die damit 
auch für Assessments und den formalen Raum verwendbar 
sind. Die bislang entwickelten Modelle werden in der Reihen-
folge ihrer Veröffentlichung knapp vorgestellt. 

DigComp
Der digitale Kompetenzrahmen DigComp wurde 2013 erstmals 
veröffentlicht. Aktuell ist Version 2.2 aus dem Jahr 2023 (Vu-
orikari et al., 2022). Digitale Kompetenz wird verstanden als 
»die sichere, kritische und verantwortungsvolle Nutzung von 
und Auseinandersetzung mit digitalen Technologien für die 
allgemeine und berufliche Bildung, die Arbeit und die Teilha-
be an der Gesellschaft« (Europäische Union 2018/C 189/01). Er 
enthält fünf Kompetenzbereiche mit 21 Teilkompetenzen, dif-
ferenziert nach Niveaus: Informations- und Datenkompetenz; 
Kommunikation und Zusammenarbeit; Erstellung digitaler In-
halte; Sicherheit; Probleme lösen.

Die Relevanz des DigComp-Rahmens für die politische 
Bildung hat im Verlauf seines Bestehens zugenommen. Zwar 
zeichnete ihn von Beginn an ein weiter Blick auf Digitalisie-
rung aus, ohne aber deren Verständnis als gesellschaftlichen 
Prozess zu befördern. Als Dimensionen mit einem direkten 
Bezug zu politischer Bildung sind die Teilkompetenzen »En-
gaging in citizenship through digital technologies« (2.3) und 
»Netiquette« (2.5) zu erwähnen, was angesichts der proklama-
torischen Höhe der oben erwähnten »Empfehlungen« nicht 
sehr viel ist.

Die aktuelle Version integriert neue Entwicklungen der 
Digitalisierung und mit ihrer ansteigenden gesellschaftlichen 
Bedeutung auch ein reflexiveres Verständnis von Technologie. 
Weil die Deskriptoren selbst nicht verändert wurden, behalf 
man sich mit der Ausformulierung von ergänzenden Beispie-
len, um den Rahmen anschlussfähig zu halten. Begriffe wie 
»Demokratie« oder »Rechte« beschrieben ursprünglich nur 
»Privatsphäre« und »Copyright« und tauchen nun häufiger 
und differenzierter auf. Somit wird demokratiebezogenes Ler-
nen im Feld Digitalisierung etwas stärker als bislang angeregt, 
was der veränderten Diskussion über die digitale Transfor-
mation in Europa entspricht  – insbesondere mit Beispielen 
(Vuorikari et al., 2022, S. 4). Diese sind aber Inspiration, nicht 
Deskriptoren.

Für die Zukunft wird nicht angedacht, den Rahmen selbst 
grundlegend neu zu denken, ihn aber durch die Formulierung 
von kompetenzorientierten und nach Niveaus ausdifferen-
zierten »Learning Outcome«-Beschreibungen zu erweitern  – 
also etwas Optionales, was gleichzeitig verbindlicher ist als 
Beispiele. Die Weiterentwicklung wird 2025 veröffentlicht. 
DigComp diente in vielen europäischen Ländern (und auch in 

Deutschland, siehe KMK, 2016) als Grundlage vor allem für die 
formale Bildung. Damit hat der Rahmen eine hohe Relevanz.

Wie ein wesentlich stärker an der politischen Bildung ori-
entiertes digitales Kompetenzmodell aussehen kann, zeigen 
die UNESCO mit Media and Information Literacy (MIL) (Grizzle 
et al., 2021) oder der im Europarat entwickelte Ansatz der Digi-
tal Citizenship Education. Er wurde von den oben erwähnten 
Kompetenzen für eine demokratische Kultur inspiriert: »Ein 
digitaler Bürger ist jemand, der sich durch ein breites Spek-
trum an Kompetenzen aktiv, positiv und verantwortlich in 
Offline- und Online-Communities, ob lokal oder weltweit, ein-
bringen kann« (Europarat, 2022, S. 11). Der Ansatz enthält drei 
Gruppen mit insgesamt zehn größeren Bereichen: Being online 
(online sein); Well-being online (Wohlbefinden online); Rights 
online (Onlinerechte).

Er ist nicht als eigenständiger Kompetenzrahmen ausgear-
beitet, bietet aber dennoch eine systematische Perspektive auf 
Digitalisierung als Teil demokratischer Kultur, um neben der 
Anwendung von Technologie auch das Lernen über die digitale 
Transformation und das aktive Lernen für eine an demokrati-
schen Prinzipien ausgerichtete digitale Transformation ein-
zubeziehen (Oberosler et al., 2022, S. 8).

EntreComp
Der Rahmen bildet die Schlüsselkompetenz Entrepreneurship 
ab, die das Bemühen der EU-Kommission und der Bildungs-
ministerien bis ca. 2015 widerspiegelt, Bildung am Ziel der 
»Beschäftigungsfähigkeit« und als Beitrag gegen ( Jugend-)
Arbeitslosigkeit zu orientieren. Angefangen 2015 (Komarko-
va et al., 2015), liegt EntreComp seit 2016 vor (Bacigalupo et al., 
2016). Die Definition von Entrepreneurship ist hier bewusst 
weiter gehalten als ökonomische Bildung, »Unternehmens-
bildung« oder Gründung, wie sie etwa der Initiativkreis »Un-
ternehmergeist in die Schulen«1 und das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz in ihrem zentralen Portal in 
Deutschland propagieren: »Entrepreneurship ist, wenn man 
auf Möglichkeiten und Ideen hinarbeitet und sie in Wert für 
Andere transformiert. Dieser Wert kann finanziell, kulturell 
oder sozial sein« (Bacigalupo et al., 2016 und FFE-YE, 2012).

EntreComp schließt so auch Angebote und Ansätze zur För-
derung gesellschaftlichen Engagements, zivilgesellschaftlicher 
oder kultureller Initiative mit ein. Auch für die handlungsori-
entierte politische Bildung ist dies wesentlich. An der Schnitt-
stelle zwischen ökonomischer und politischer Bildung befin-
den sich außerdem die Social Entrepreneurship Education oder 
Praktiker*innen, die alternative Formen der Gründung wie in 
Genossenschaften oder in Commons-Projekten befördern.

EntreComp kann man deshalb allgemein als einen Kompe-
tenzrahmen zur Förderung von Proaktivität, Innovation und 
auf soziale, kulturelle oder gesellschaftliche Veränderung ori-
1 � www.unternehmergeist-macht-schule.de/
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entiertes Handeln beschreiben. In diesem Sinne ist er beson-
ders relevant für aktive politische Bildung (active citizenship 
education). Die Kompetenzbereiche des mit 442 nach Niveaus 
differenzierten Learning-Outcome-Beschreibungen gut aus-
gebauten Rahmens sind: Ideen und Gelegenheiten; Ressour-
cen; in Aktion treten.

Für die politische Bildung ist EntreComp sehr relevant, weil 
er wesentliche Elemente abdeckt, die der RFCDC nicht oder 
eher implizit einschließt. Außerdem ist EntreComp von Beginn 
an auf die Anwendung in der Breite lebenslangen Lernens 
konzipiert worden, weshalb er auch für Angebote des infor-
mellen Lernens, etwa im bürgerschaftlichen Engagement, gut 
nutzbar ist. Um ihn herum hat sich eine lebendige Community 
auf europäischer Ebene gebildet.2 

LifeComp
Kompetenzorientiertes Lernen, das sich als Befähigung der 
Lernenden begreift und diese dabei unterstützt, Wissen, Fer-
tigkeiten und Einstellungen / Kenntnisse in verschiedenen 
Kontexten, sozialen Rollen und Lebensphasen (über einzel-
ne Bildungsangebote hinaus) zu aktivieren und zu entwi-
ckeln, basiert auf der Grundannahme, dass Lernende sich 
als Koautor*innen ihrer Lernbiografie begreifen und selbst 
Schritte zur professionellen und persönlichen Entwicklung 
als lebenslange Lerner*innen gehen. Letztlich messen sich 
die Erfolge von Bildungsangeboten, Trainings oder anderen 
Lernerlebnissen daran, ob ein*e Lernende*r am Ende selbst in 
der Lage ist, auf verschiedene Erfahrungen zurückzugreifen, 
um sie in konkreten (neuen) Situationen anzuwenden (Mar-
tinez, Pirker & Zimmermann, 2021, S.  20). Mit dem LifeComp-
Rahmen (Caena, 2019) wurden diese grundlegenden persona-
len Kompetenzen zu Elementen der »persönlichen, sozialen 
und Lernen-zu-Lernen-Kompetenz«. Dabei umschließt die 
personale Dimension Selbstregulierung, Flexibilität und 
Wohlbefinden; sozial meint hier besonders Empathiefähig-
keit, Zusammenarbeit und Kommunikation; und Learning-to-
Learn beschreibt die Fähigkeit, den persönlichen Lernprozess 
zu gestalten, kritisches Denken und eine auf Fortschritt und 
Wachstum orientierte Haltung.

Neun Kompetenzen werden mit jeweils drei Deskriptoren 
beschrieben, jedoch wurde LifeComp nicht der konzeptionellen 
Bedeutung dieser Kompetenz(en) entsprechend ausgebaut, was 
verwundert. LifeComp hat im Bereich Kommunikation und so-
ziale Kompetenzen große Überschneidungen mit dem RFCDC, 
ohne jedoch tiefer auf die ethische Dimension einzugehen. 
Gleichzeitig macht dieser Rahmen der politischen Bildung 
bewusst, dass Lernen-zu-Lernen, Selbstwirksamkeitserfah-
rung oder Arbeit an transversalen persönlichen Fähigkeiten 
notwendige Elemente einer auf Autonomie und Emanzipation 
ausgerichteten Bildung auch bei Erwachsenen sind und dass 

diese Dimension den gebührenden Platz in Angeboten lebens-
langen Lernens finden muss.

GreenComp
Der Europäische Kompetenzrahmen für Nachhaltigkeit ist 
2022 unter dem Eindruck der Fridays-for-Future-Proteste 
und als Teil der Maßnahmen des Europäischen Grünen Deals 
entstanden. GreenComp folgt einer stärker auf Umweltaspekte 
ausgerichteten Nachhaltigkeitsdefinition, als beispielsweise 
die den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen verpflichtete Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung: »Nachhaltigkeit bedeu-
tet, den Bedürfnissen aller Lebensformen und des Planeten 
Vorrang einzuräumen, indem sichergestellt wird, dass das 
menschliche Handeln nicht über die Belastbarkeitsgrenzen 
unseres Planeten hinausgeht« (Bianchi et al., 2022, S. 12). Der 
Rahmen gliedert sich in vier Bereiche: Verankerung von Nach-
haltigkeitswerten; Berücksichtigung der Komplexität der 
Nachhaltigkeit; Visionen für eine nachhaltige Zukunft; Han-
deln für Nachhaltigkeit.

Obwohl GreenComp nicht sehr detailreich ist (der Rahmen 
operiert mit recht komplexen Kompetenzfeldern, die er nur 
grob erläutert, er fügt Beispielaussagen hinzu, enthält jedoch 
keine Niveaudifferenzierungen), so kann man ihn als den 
politischsten aller EU-Rahmen verstehen. Die hier besonders 
hervorgehobenen Kompetenzen zum analytischen system-
orientierten Denken sind so nicht im RFCDC verankert, aber 
wertvoll für das Verständnis systemischer Herausforderun-
gen und von Transformationen (inklusive der digitalen) sowie 
für die Reflexion der Wirkung gesellschaftspolitisch ausge-
richteten Handelns in anderen Engagementbereichen. Green-
Comp verknüpft auch Gerechtigkeit mit Umwelt und setzt ei-
nen speziellen Fokus auf gesellschaftspolitisches Engagement 
(z. B. »Handeln für Nachhaltigkeit« und sogar »Politisches Han-
deln«). Dabei wird der Klimawandel auf eine ganz andere und 
politischere Art in einem Kompetenzrahmen operationalisiert 
als die digitale Transformation in DigComp oder Engagement 
für Wandel in EntreComp.

Schlussfolgerungen

Die hier beschriebenen Kompetenzrahmen zeigen, dass solche 
Rahmen immer auch durch ihre Entstehungskontexte geprägt 
sind. Sie bilden einen Gegenstand nie universell ab, sondern 
treffen Entscheidungen durch Gewichtungen und Modelle 
(was für die EU z. B. bedeutet: die »civic competence« bis 2015 
eher beiläufig streifend, in GreenComp aber deutlicher einbe-
ziehend). Dies kritisch reflektierend, können sie jedoch der 
politischen Bildungspraxis nutzen: sei es, um zu verstehen, 
wie sich eigene Angebote an größeren pädagogischen Ansät-
zen und Visionen orientieren, wie eine im eigene Kontext als 2 � https://entrecomp.com/
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wesentlich adressierte Kompetenz sich zu anderen verhält, wie 
sie beschrieben, trainiert und reflektiert / evaluiert werden kann. 
Kompetenzrahmen bieten in diesem Sinne Orientierung, sie 
sind ein Tool für Lernende und Bildner*innen. 

Wenn man die Rahmen sinnvoll in Lernangebote integrie-
ren möchte, besteht die Herausforderung, mehrere sich teils 
ergänzende, teils miteinander konkurrierende Kompetenz-
rahmen sinnvoll einzubeziehen. Außerdem ändern sich gesell-
schaftliche Verhältnisse  – heute denkt man anders über die 
Digitalisierung als 2012, ein Kompetenzrahmen lässt sich hin-
gegen nicht schnell aktualisieren (würde er jeden Trend auf-
nehmen, so würde dies sich womöglich auch negativ auf seine 
innere Plausibilität auswirken). Doch je mehr systemische 
Kompetenzen zur Bewältigung von Krisen (der Demokratie) 
oder zum Verständnis von Transformationen notwendig wer-
den, desto mehr muss Bildung diese Komplexität annehmen 
und aufnehmen. 

Die vergangenen Jahre haben uns in Europa vor Augen ge-
führt, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte 
und demokratisches Engagement eine fundamentale Basis 
der europäischen Demokratien sind. Auch die großen Trans-
formationen und gesellschaftlichen Konflikte können nur an 
ihnen orientiert angegangen bzw. gelöst werden. In anderen 
Worten: Demokratiekompetenz wird zu einer transversalen 
Kompetenz. Die Kompetenzrahmen bilden dies nicht ausrei-
chend ab, geben aber in ihrer Summe wichtige Hinweise, wie 
sie operationalisiert werden kann. 
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Polizeischutz für 
die Demokratie

Eine Initiative zur Stärkung 
der demokratischen 

Resilienz in der Polizei
Michael Schmelkus · Cathrin Bergjohann 

Polizistinnen und Polizisten sind als Angehörige des öf-
fentlichen Dienstes auf Basis des Verfassungs- und Dienst-
rechts zum aktiven Eintreten für die freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung verpflichtet. Ihre Kernaufgabe 
ist die Durchsetzung von Recht und Gesetz – und dies 
gegebenenfalls auch unter Anwendung von Gewalt. Das 
dienstliche Handeln von Polizistinnen und Polizisten wird 
deshalb von der Öffentlichkeit mit staatlichem Handeln 
gleichgesetzt. Dadurch kommt den Polizeiangehörigen ein 
hohes Maß an Verantwortung zu. Sie verkörpern die Werte, 
die unser freiheitlich-demokratisches Staatswesen tragen. 
Polizistinnen und Polizisten benötigen ergo ein gefestigtes 
demokratisches Selbstverständnis.

Seit 2019 rückt die Polizeiakademie Niedersachsen als 
zentraler Aus- und Fortbildungsträger diesen Aspekt mit 
der Initiative »Polizeischutz für die Demokratie« in den Fo-
kus. Ausgangspunkt ist dabei die Auseinandersetzung mit 
der eigenen Geschichte und der Rolle und Funktion der 
Polizei in der Weimarer Republik sowie zur Zeit des Nati-
onalsozialismus. 

Koordiniert wird die Initiative von der Forschungsstelle 
für Polizei- und Demokratiegeschichte der Polizeiakade-
mie Niedersachsen, die themenbezogene Ausstellungs- und 
Bildungsformate entwickelt. Ziel ist es, das demokratische 
Selbstverständnis innerhalb der Polizei zu stärken, erinne-
rungskulturelle sowie demokratiefördernde Bildungsarbeit 
in der Polizei Niedersachsen zu ermöglichen und fest zu im-
plementieren. Die polizeiliche Initiative wird in Kooperation 
mit dem zivilgesellschaftlichen Partner, dem Verein »Gegen 
Vergessen – Für Demokratie« umgesetzt und sowohl gewerk-
schaftlich als auch von den Personalvertretungen unterstützt. 

Ein zentrales Bildungselement der Initiative »Polizei-
schutz für die Demokratie« ist die Qualifizierung von An-
gehörigen der Polizei Niedersachsen zu so genannten De-
mokratiepatinnen und Demokratiepaten, die auf freiwilliger 
Basis demokratiestärkende Projekte in ihren jeweiligen 
Dienststellen umsetzen. Lehrinhalte der Qualifizierung 
sind die Auseinandersetzung mit der Geschichte und die 
Reflexion des eigenen demokratischen Selbstverständ-

nisses. Das Erkennen von und der Umgang mit demokra-
tiegefährdenden populistischen Parolen sowie Narrativen 
wird dabei ebenso vermittelt wie die Organisation von (Bil-
dungs-)Veranstaltungen zur Demokratiestärkung. 

Getragen wird die Initiative von der Überzeugung, dass 
demokratisches Engagement nicht angeordnet werden 
kann, sondern von den Mitarbeitenden selbst gelebt und 
erfahren werden muss. Die Qualifizierung zur Demokratie-
patin und zum Demokratiepaten und die darauf aufbauen-
den demokratiestärkenden Projekte folgen dem Grundsatz 
der Freiwilligkeit und bieten ihnen den Raum, die inhalt-
liche Ausgestaltung ihrer Projekte selbst zu übernehmen. 
Über 150 niedersachsenweit aktive Demokratiepatinnen 
und Demokratiepaten zeigen mit ihren inzwischen über 
100 individuellen und kreativen Projekten, dass dieser An-
satz erfolgreich ist. 

Die zwei bis drei Demokratiepatinnen und Demokratie-
paten pro Polizeiinspektion sind strukturell verankert in 
einem Netz von Unterstützenden und werden auf Ebene 
der Direktionen von Koordinatorinnen und Koordinatoren 
betreut. Für ihre Arbeit sei an dieser Stelle auf die vielen 
Kooperationen mit Gedenkstätten hingewiesen, auf Aus-
tauschformate mit zivilgesellschaftlichen Vereinen und 
auf eine große Anzahl von Vortragsveranstaltungen. Dabei 
versuchen die Demokratiepatinnen und Demokratiepaten 
im Rahmen ihrer Projekte möglichst unterschiedliche Per-
spektiven einzubinden – auch aus der Zivilgesellschaft. So 
eröffnet der für sie eingerichtete Freiraum gleichzeitig für 
die Zivilgesellschaft die Möglichkeit, ihre Polizei mitzu-
gestalten. 

Das Konzept findet mittlerweile auch in anderen Lan-
despolizeien Anklang. So entschieden sich die Polizeien 
in Schleswig-Holstein, Thüringen und Bremen, die Idee 
der freiwilligen Demokratiearbeit in und mit der Polizei zu 
übernehmen. Auch die Polizei in Baden-Württemberg ver-
ankerte die Grundgedanken von »Polizeischutz für die De-
mokratie« und qualifiziert Demokratiepatinnen und Demo-
kratiepaten bzw. »Strategiepatinnen und Strategiepaten 
für Demokratie und Toleranz«. 

Seit 2023 wird der Transfer der Initiative in andere Poli-
zeien über die gemeinnützige Stiftung Mercator gefördert, 
wodurch einmal mehr das zivilgesellschaftliche Interesse 
an der Umsetzung von demokratie- und erinnerungskul-
tureller Arbeit innerhalb der Polizei verdeutlicht wird. Die 
Förderung zeigt auch, dass »Polizeischutz für die Demo-
kratie« nicht an Landes- oder Behördengrenzen enden 
muss, sondern ein bundesweites Anliegen ist, das nur im 
Zusammenwirken mit zivilgesellschaftlichen Akteuren er-
folgreich umgesetzt werden kann. 

 → �www.pa.polizei-nds.de/polizeigeschichte/polizeischutz_fuer_

die_demokratie/

http://www.pa.polizei-nds.de/polizeigeschichte/polizeischutz_fuer_die_demokratie/
http://www.pa.polizei-nds.de/polizeigeschichte/polizeischutz_fuer_die_demokratie/
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nen Organisation dient. Dazu gibt es einen »Learner Com-
petition Guide«, der Lehrende und Ausbildende dabei un-
terstützen soll, die ihnen anvertrauten jungen Menschen 
gesellschaftlichem Engagement zu ermutigen und zu befä-
higen. Nicht zuletzt wurde ein Train-the-Trainer-Workshop 
entworfen, um Lehrende der Berufsbildung für Themen 
wie Diskriminierung (am Arbeitsplatz), Exklusion oder auch 
Machtfragen am Arbeitsplatz zu sensibilisieren. Damit soll 
es sowohl ihnen selbst als auch den Lernenden ermöglicht 
werden, gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Alle 
Materialien finden sich auf der Webseite des Projekts. Die 
Materialien zum Train-the-Trainer-Workshop ermöglicht es 
Betrieben, eigene Veranstaltungen zu planen und durchzu-
führen; die Projektpartner bieten aber auch nach Projek-
tende noch solche Workshops für Interessierte an.

 → https://getinvolved-project.eu

#BC4D
Das Business Council for Democracy ist ein inzwischen 
großes Netzwerk aus großen und mittelständischen Unter-
nehmen, die sich zusammengeschlossen haben, um »die 
demokratische Mitte [zu stärken] zu einer Zeit, in der Hass 
und Falschmeldungen stärker normalisiert werden und 
sich online wie offline verbreiten.« Das Ziel, die Demokra-
tie zu stärken und widerstandsfähig zu machen, sehen die 
Initiatoren als gesamtgesellschaftliche Aufgabe – und da-
mit auch als Aufgabe der Wirtschaft. Sie betonen, dass der 
Arbeitsplatz ein Ort ist, an dem »soziales Miteinander von 
Erwachsenen gelebt wird« und möchten Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber als »Anwälte einer demokratischen Kul-
tur« gewinnen.

BC4D, das von prominenter Seite unterstützt wird 
(EU-Präsidentin Ursula von der Leyen ist mit einer Video-
botschaft auf der Webseite vertreten) bietet kostenlose 
Schulungen und Trainings für die Beschäftigten der Netz-
werkpartner an. In den Trainings können die Teilnehmenden 
lernen, wie man mit Hate Speech umgeht, auf Verschwö-
rungserzählungen reagiert oder was eigentlich Desinfor-
mationen sind. Zudem gibt es digitale »Praxissessions« und 
regionale Offline-Treffen, in denen sich die Netzwerkmit-
glieder zu aktuellen Themen informieren und austauschen 
können.

 → www.bc4d.org/

Mischt euch ein!
Demokratiebildung in 
beruflicher Bildung 

und im Betrieb

Jan Rohwerder

In letzter Zeit mehren sich die Stimmen aus Wirtschaft und 
Wirtschaftsverbänden, die – vor dem Hintergrund des An-
sehens des »Standorts Deutschland« – vor einem weiteren 
Erstarken extremer politischer Kräfte warnen. Die weithin 
wahrgenommene Krise der Demokratie führt also auch 
dazu, dass die Wirtschaft als relevanter gesellschaftlicher 
Akteur in den Fokus demokratiepolitischer Anliegen rückt. 
Was kann, was sollte die Wirtschaft zur Stärkung der De-
mokratie beitragen? 

Zwei Projekte greifen diese Frage auf: das von der Ge-
meinnützigen Hertie Stiftung, der Robert Bosch Stiftung 
und dem Institute for Strategic Dialogue ins Leben geru-
fene »#BC4D – Business Council for Democracy« und das 
Erasmus+-Projekt »#GetInvolved«. 

#GetInvolved
Das von 2020 bis 2023 laufende EU-Projekt mit fünf Part-
nern aus Wissenschaft und Praxis aus Deutschland, Ös-
terreich, Polen und Italien nahm zunehmende antide-
mokratische Tendenzen in europäischen Staaten zum 
Ausgangspunkt, das demokratische Bewusstsein von jun-
gen Menschen im Berufsbildungssystem stärken zu wollen. 
Gearbeitet wurde an der »Förderung von Demokratie und 
bürgerschaftlichem Engagement in der Berufsbildung«, 
Themen, die in diesem Bildungsbereich naturgemäß keine 
prominente Rolle spielen. Das Projekt richtet sich einer-
seits direkt an Lernende in der Ausbildung und versucht, 
diese beispielsweise zu sensibilisieren, Diskriminierungen 
zu erkennen, ihnen aber gleichzeitig auch Teilhabemög-
lichkeiten in Gesellschaft und im Betrieb nahezubringen. 
Gleichzeitig werden mit dem Projekt die Betriebe und die 
Ausbilder*innen sowie Lehrende an berufsbildenden Schu-
len adressiert, um auch auf dieser Ebene auf z. B. diskri-
minierende Strukturen aufmerksam zu machen und die 
Lehrenden dabei zu unterstützen, demokratisches Be-
wusstsein bei den Lernenden zu stärken.

Dafür wurden unterschiedliche Materialien entwickelt, 
beispielsweise ein »Selfmonitoring-Tool«, das der Reflexi-
on der eigenen Haltung zu Demokratie und Diversität und 
ggf. vorhandener diskriminierenden Strukturen in der eige-

https://getinvolved-project.eu
http://www.bc4d.org/
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Wenn Austausch  
Türen öffnet

Auslandsaufenthalte in der 
Erwachsenenbildung ermög-

lichen neue Perspektiven

Manfred Kasper

Wer schon einmal für längere Zeit im Ausland war, weiß, wie 
Einblicke in andere Länder, Arbeitsweisen und Kulturen den 
eigenen Horizont erweitern können. Gerade in der Erwach-
senenbildung kann dies wertvolle Impulse mit sich bringen 
und neue Perspektiven für Lernende, das Bildungspersonal 
und die Organisation selbst eröffnen. Hinzu kommt, dass 
die Auslandsaufenthalte europäische Werte und das De-
mokratieverständnis der Beteiligten stärken und so einen 
Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs leisten können.

Das Programm Erasmus+ bietet über die Leitaktion 1 
(Lernmobilität von Einzelpersonen) Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung die Chance, Auslandsaufenthalte so-
wohl für Lernende als auch für Lehrende durchzuführen. 
Ein Blick auf die aktuellen Zahlen macht jedoch deutlich, 
dass es hier noch »Luft nach oben« und damit auch Spiel-
raum für entsprechende Fördermöglichkeiten gibt. Lag die 
Zahl der Teilnehmenden in der Berufsbildung im Jahr 2023 
bei rund 33.000 Personen, so waren es in der Erwachsenen-
bildung nur 2.770, mehr als 90 Prozent von ihnen aus dem 
Bildungspersonal (www.na-bibb.de/presse/statistik). 

Ein Grund dafür ist sicherlich, dass Auslandsaufenthal-
te mit Erasmus+ in der Erwachsenenbildung lange Zeit nur 
für Lehrende möglich waren. Erst seit 2021 können auch 
erwachsene Lernende – egal, ob sie einen Sprachkurs ab-
solvieren, ihren Schulabschluss nachholen oder andere 
Seminare in Einrichtungen der Erwachsenenbildung besu-
chen – über so genannte Lernreisen am Programm teilneh-
men. Die Lernreisen stellen eine gute Gelegenheit dar, um 
möglichst vielen Menschen einen Zugang zu den Bildungs-
angeboten zu verschaffen und dabei auch diejenigen mitzu-
nehmen, die – aus welchen Gründen auch immer – bislang 
kaum derartige Erfahrungen machen konnten. Resultat ist 
häufig ein gesteigertes Selbstwertgefühl der Teilnehmen-
den, denen sich mit der Reise eine völlig neue Welt eröffnet. 
Berichte aus der Praxis zeigen, dass viele von ihnen dabei 
zum ersten Mal in ihrem Leben »echte Teilhabe« erlebt ha-
ben. Eine intensive Betreuung vor Ort stellt sicher, dass ih-
nen Ängste genommen werden und Vertrauen aufgebaut 

wird – beruflich wie privat eine enorme Bereicherung für 
die Teilnehmer*innen. 

Doch nicht nur die Lernenden profitieren, auch für das 
Bildungspersonal und die Organisation selbst hat das Pro-
gramm Vorteile. Ob Job Shadowing, Schulung und Seminar 
oder Teilnahme an einer Konferenz – die Weiterbildungs-
impulse aus der europäischen Arbeit fördern die Profes-
sionalisierung der Lehrenden und stärken die Entwicklung 
der Organisation. Oft greifen sie Themen auf, für die im Ta-
gesgeschäft nur wenig Zeit bleibt, zum Beispiel Künstliche 
Intelligenz, Diversity oder Demokratieförderung. Vor dem 
Hintergrund, dass die kulturelle Verständigung in unserer 
Gesellschaft zu einer echten Herausforderung geworden 
ist, stellt sich auch in der Erwachsenenbildung zunehmend 
die Frage: Wie können wir uns und unsere Organisatio-
nen internationalisieren und interkulturelle Kompetenzen 
ausbauen? Klar ist: Nur wenn wir unser Bildungspersonal 
entsprechend qualifizieren, können wir das Ziel einer »Er-
wachsenenbildung für alle«, in der niemand zurückgelas-
sen wird, erreichen. Dies kann zugleich positive Effekte für 
das Selbstverständnis der Lehrenden erzeugen. 

Eine Förderung durch das Programm ist nur für Einrich-
tungen der Erwachsenenbildung möglich. Das heißt, der 
Antrag zu den Auslandsaktivitäten – auch für die Lernen-
den – kann nicht von einzelnen Personen gestellt werden, er 
muss vielmehr von der jeweiligen Institution kommen. Wer 
die Chance zur Auslandserfahrung über Erasmus+ nutzen 
möchte, hat die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Zu-
gängen: über Akkreditierung und über Kurzzeitprojekte.

Die Akkreditierung kann für die gesamte Programmlauf-
zeit beantragt werden. Dies hat den Vorteil, dass keine sepa-
raten inhaltlichen Förderanträge gestellt, sondern lediglich 
jährliche Mittel angefordert werden müssen. Das gewähr-
leistet Kontinuität und eine langfristige Planung der Aktivi-
täten. Die Kurzzeitprojekte eignen sich derweil insbesonde-
re für neue und noch unerfahrene Projektträger*innen, die 
in einem kurzen Zeitraum eine begrenzte Anzahl an Perso-
nen ins Ausland entsenden möchten.

All dies zeigt: Europa und der europäische Dialog können 
ein Türöffner sein, um die Erwachsenenbildung und die ei-
gene Organisation fit für die Zukunft zu machen. Dabei lässt 
sich gemeinsam mehr erreichen als alleine, denn Austausch 
und Vernetzung fördern immer auch die Entwicklung neu-
er Ideen. Wer noch nicht europäisch unterwegs war, muss 
erst einmal ein Gefühl dafür entwickeln, was das eigentlich 
bedeutet. In diesem Sinne weiten Erasmus+ und die Aus-
landsaufenthalte in der Erwachsenenbildung den Blick für 
die Vielfalt und das gemeinsame Verständnis von Europa. 

Mehr Informationen zu Auslandsaufenthalten in der Er-
wachsenenbildung: 

 → www.na-bibb.de/erasmus-perspektiven 

http://www.na-bibb.de/erasmus-perspektiven
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»Demokratielernen ohne digitale Räume  
reicht nicht mehr aus« 

4 Fragen an Lisanne Heilmann 

Braucht es Bildung  
für die Demokratie auch im 

digitalen Raum?

Ich würde sogar noch einen Schritt 
weiter gehen: Demokratielernen 
ohne digitale Räume reicht nicht 
mehr aus. Zum einen, weil wir ge-
sehen haben, wie gut bestimmte 
Parteien, vor allem die AfD, soziale 
Medien nutzen, um ihre Botschaften 
zu verbreiten – sie haben erkannt, 
dass die sozialen Medien Spielräume 
sind, in denen sich auch politisches 
Lernen vollzieht. Zum anderen ge-
hört zu einer Demokratie die Begeg-
nung und Auseinandersetzung mit 
anderen Ansichten und Meinungen, 
und dieser Austausch findet zuneh-
mend über soziale Medien statt. Die 
Bezugsnormen und Bezugsrahmen 
für meine Interaktion mit anderen 
Menschen sind zunehmend geprägt 
durch das, was wir in Social Media 
oder in anderen digitalen Räumen 
erleben. Das ausklammern zu wol-
len, ist an der Lebenswirklichkeit 
von vielen Menschen vorbeigedacht.

Führen soziale Medien 
nicht dazu, dass man in der 
eignen »Bubble« verbleibt?

Es gibt drei unterschiedliche Phäno-
mene, die empirisch schwer ausein-
anderzuhalten und vor allem schwie-
rig zu quantifizieren sind. Natürlich 
liefern die Algorithmen Inhalte, die 
dazu führen können, dass man in 
einer Art Filterblase bleibt. Gleich-
zeitig werden auch andere Inhalte 
vorgeschlagen, die Menschen mit 

Lebenswelten in Kontakt bringen, die 
sie nicht kennenlernen würden, wenn 
ich nur an einem Ort bleiben würde. 
Und drittens gibt es das Phänomen 
des sogenannten »rage baitings«, bei 
dem durch den Algorithmus explizit 
entgegenläufige und wütend machen-
de Meinungen vorgeschlagen werden. 
Es gibt in den sozialen Medien also 
durchaus widersprüchliche Phäno-
mene und nicht nur Filterblasen.

Sind soziale Medien eine 
Chance oder ein Risiko für 

die Demokratie?

Im jetzigen Zustand sind sie m. E. 
eher ein Risiko. Unsere Aufgabe als 
politische Bildner*innen ist es, aus 
ihnen eine Chance zu machen. Das ist 
eine Herausforderung, denn viele von 
uns haben selbst noch Unsicherhei-
ten im Umgang mit digitalen Medien 
und Algorithmen. Wir müssen lernen, 
dass es in sozialen Medien wie TikTok 
oder Instagram eine bestimmte Spra-
che und einen bestimmten Gestus 
gibt, dass die Nutzung von Memes 
oder bestimmten Sounds wichtig 
ist, und vor allem, dass Aktualität 
und schnelle Reaktionen essenziell 
sind. Wenn jeder Post auf Instagram 
erst von vier hierarchischen Ebenen 
abgesegnet werden muss, dann wird 
es nicht funktionieren.

Welche Kompetenzen be­
nötigen Lehrende in Bezug 

auf soziale Medien?

Auf einer pragmatischen Ebene  
ein Grundverständnis davon, wie die 

Plattformen und die dahinterste-
henden Algorithmen funktionieren, 
ebenso wie ein Grundverständnis 
der – im weiteren Sinne – Sprache, 
die dort gesprochen wird. Im Hin-
blick auf ein Bilden für die Demo-
kratie ist es aber auch wichtig, das 
Phänomen der Social Media breiter 
zu reflektieren. Was bedeutet es für 
die Demokratie, dass diese Plattfor-
men existieren und dass sie so popu-
lär sind? Wir brauchen hier m. E. 
eine intensive medienpädagogische 
und medienpolitische Debatte, die 
auch Fragen einer demokratischen 
Regulierung einschließt. Also dass 
man nicht nur darüber nachdenkt, 
wie man auf diesen Plattformen 
agiert, sondern auch, ob diese 
Plattformen und das, was auf ihnen 
passiert, politisch reguliert werden 
kann und muss. Auch das gehört für 
mich zu einer guten Medienpädago-
gik und zu Demokratiebildung auf 
digitalen Plattformen dazu.

Dr.in Lisanne Heilmann

ist Teil der Arbeitsgruppe  

Medienpädagogik an der Universität Bremen  

und am Zentrum für Medien-, Kommunikations-  

und Informationsforschung (ZeMKI).

l.heilmann@uni-bremen.de
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Stasimuseum Berlin

Stasimuseum / ASTAK e. V. 
Normannenstraße 20, Haus 1, 10365 Berlin

 → www.stasimuseum.de

Die heute der Öffentlichkeit zugängliche und als Stasimuseum bekann-
te Forschungs- und Gedenkstätte Normannenstraße befindet sich im 
Haus 1 der ehemaligen Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit 
(MfS) in Berlin-Lichtenberg. Seit 2015 ist hier auf drei Etagen die Dau-
erausstellung »Staatssicherheit in der SED-Diktatur« zu besichtigen, 
die der Trägerverein des Stasimuseums ASTAK e. V. gemeinsam mit der 
Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU) erar-
beitet hat. Es informiert über Entwicklung, Funktion und Arbeitsweise 
der Staatssicherheit und verdeutlicht dessen Wirkungsausmaß anhand 
zahlreicher Objekte und Medienstationen. 

Bis zur politischen Wende 1989 in der DDR 
war dies auch der Dienstsitz von Erich Mielke 
als Minister für Staatssicherheit. Die Minis-
teretage wurde nach seinen Bedürfnissen 
geplant, Einrichtung und Funktion der Bü-
ros sind seit der Fertigstellung des Hauses 
1961 nahezu unverändert erhalten geblieben. 
Besucher*innen können Ausstellung und his-
torische Ministeretage eigenständig erkun-
digen oder eine öffentliche Führung buchen. 
Neben Audioguides gibt es die Möglichkeit von 
Gruppenführungen, optional mit Vorträgen 
bzw. Zeitzeugengesprächen. Der riesige Ge-
bäudekomplex der gesamten Stasi-Zentrale 
wird seit 2013 zu einem nachhaltig genutzten 
»Campus für Demokratie« mit Kulturveran-
staltungen weiterentwickelt. (mt)
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»Noch nicht sichtbar,  
unverzichtbar: Politische 
Bildung Älterer für eine 
lebendige Demokratie«
Fachgespräch, 28.Juni 
2024, online 

Bettina Thöne-Geyer

»Demokratie ist die einzige politisch 
verfasste Gesellschaftsordnung, die 
gelernt werden muss – immer wieder, 
tagtäglich und bis ins hohe Alter 
hinein«, so der bekannte Soziologe 
und Erwachsenenbildner Oskar Negt. 
Angesichts aktueller politischer 
Krisenerscheinungen, eines erstark-
ten Rechtsextremismus und eines 
Anstiegs von demokratiegefährden-
den Einstellungen wird politische 
Bildung – die dazu anregt, komplexe 
gesellschaftliche Zusammenhän-
ge kritisch zu reflektieren und zu 
diskutieren – in allen Altersgruppen 
zunehmend wichtig. Im Vergleich zu 
jüngeren Menschen werden Ältere 
jedoch weitaus seltener von politi-
schen Bildungsangeboten adressiert 
und als Ressource von Demokratie-
arbeit wahrgenommen. Gleichzeitig 
ist auch diese – die am stärksten 
wachsende – Bevölkerungsgruppe 
mit einer politischen Einflussnahme 
durch soziale Medien konfrontiert 
und damit den Gefahren durch #Fa-
kenews und #Hatespeech ausgesetzt. 

Vor diesem Hintergrund lud der 
Fachbeirat »Digitalisierung und 
Bildung für ältere Menschen« (Digi-
BäM) Interessierte zu einem Online-
Fachgespräch ein. Der Einladung 
folgten rund 60 Personen, die von 
Benjamin Landes, Direktor des Insti-
tuts für Sozialarbeit und Sozialpäd-
agogik e. V. (ISS) sowie von Joachim 
Schulte, Deutschland sicher im Netz 
e. V. (DsiN) und stellvertretender 
Sprecher des Fachbeirats, begrüßt 
wurden. Dem schloss sich Andreas 

Schulze, Abteilungsleiter im Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ), mit 
einem Grußwort an. Er betonte, dass 
politische Bildung älterer Menschen 
nicht nur einer potenziellen Radi-
kalisierung entgegenwirke, sondern 
diese auch in der Wahrnehmung ihrer 
demokratischen Rechte stärke und 
Möglichkeiten gesellschaftlicher Mit-
wirkung eröffne. Gleichzeitig mangele 
es noch an Bildungskonzepten, um 
die breite Masse älterer Menschen in 
der Mitte der Gesellschaft zu errei-
chen. Um so erfreulicher sei es, dass 
die politische Bildung Älterer im Ent-
wurf des Demokratiefördergesetzes 
sowie in der Strategie der Bundesre-
gierung »Gemeinsam für Demokratie 
und gegen Extremismus« platziert 
werden konnte. Darüber sei auch eine 
Finanzierung entsprechender Projek-
te in Sicht. Dies hat an dieser Stelle 
sicherlich manche Zuhörer*innen 
irritiert, bedenkt man die geplanten 
Mittelkürzungen bei der Bundes-
zentrale für politische Bildung. 

Im Anschluss an das Grußwort 
lieferten zwei wissenschaftliche 
Vorträge interessante Impulse. Prof. 
Tobias Müller (Kolping Hochschu-
le für Soziales und Gesundheit, 
Köln) und Denis Hebbelmann (freier 
Referent) stellten Ergebnisse der 
Studie »Rechtsextremismus im Alter 
als Gefahr für Zusammenhalt und 
Engagement in Baden-Württemberg« 
(RAGE) vor. Sie beleuchteten Ein-
flussfaktoren und Ausdrucksformen 
der Radikalisierung älterer Menschen 
und resümierten, dass empirisch 
begründet nicht davon auszugehen 
sei, dass das Radikalisierungspo-
tenzial im Alter abnehme. Da ältere 
Menschen nicht zur Teilnahme an 
Angeboten politischer Bildung ver-
pflichtet werden könnten, seien vor 
allem sozialräumliche und lebens-
weltorientierte Bildungsangebote im 
Quartier notwendig, damit Menschen 
im demokratischen Gefüge gehalten 

werden. Dabei gelte es, in erster Linie 
auf Prävention zu setzen, da eine De-
radikalisierung über Bildungsangebo-
te ungleich schwieriger sei. Gleichzei-
tig, so Müller und Hebbelmann, seien 
ältere Menschen, die sich radikalisie-
ren und dies auch öffentlich kundtun, 
z. B. durch menschen- und demokra-
tieverachtende Äußerungen, nicht 
nur Täter*innen, sondern häufig auch 
Opfer politischer Agitator*innen. 
Um Mechanismen einer Radikali-
sierung aufzudecken, sei vor allem 
mehr Forschung notwendig. 

Anschließend führte Dr. Serge 
Embacher vom Bundesnetzwerk Bür-
gerschaftliches Engagement (BBE) in 
die Ambivalenzen des digitalen Trans-
formationsprozesses ein. Er stellte 
Technikbegeisterung und digitale Eu-
phorie einer Zivilisations- und Kultur-
kritik gegenüber und lenkte so den 
Blick auf soziale Verluste im Prozess 
der Digitalisierung. Die Gestaltung 
einer demokratischen, inklusiven und 
beteiligungsorientierten digitalen 
Gesellschaft erfordere eine aktive 
Bürgergesellschaft als Korrektiv, 
deren Mitglieder über eine kritische 
digitale Medienkompetenz und Sou-
veränität verfügen. Embacher mach-
te deutlich, dass politische Bildung 
die Dimension des Digitalen notwen-
digerweise mit einbeziehen muss.

Zum Abschluss des Fachge-
sprächs stellte Anna Krükel von der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Seniorenorganisationen e. V. (BAGSO) 
die Forderungen des Fachbeirats 
DigiBäM zum Handlungsbereich 
politische Bildung älterer Men-
schen vor. Im Einzelnen können 
diese nachgelesen werden unter 

 → �www.digitalisierung-und-bildung-fuer-

aeltere-menschen.de 

t a g u n g s m a p p e
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Berufsbildung  
in Zeiten des Mangels
9. Österreichische 
Berufsbildungsforschungs
konferenz, 3.–5. Juli 2024, 
Innsbruck

Mona Pielorz 
Katrin Kaufmann-Kuchta

Die 9. Österreichische Berufsbil-
dungsforschungskonferenz 2024 
bot unter dem Titel »Berufsbildung 
in Zeiten des Mangels – Handlungs-
erfordernisse neu denken« eine 
umfassende Plattform zur Dis-
kussion und Analyse der aktuellen 
Herausforderungen im Bereich der 
beruflichen Bildung. Im Mittelpunkt 
der Konferenz standen die Auswir-
kungen des demografischen Wandels, 
des Fachkräftemangels und knap-
per Ressourcen, die insbesondere 
vulnerable Gruppen stark betreffen. 

Die Konferenz begann mit einer 
Keynote von Prof. Jörg Flecker von 
der Universität Wien, der unter dem 
Titel »Hilft der Mangel gegen Män-
gel?« die Bedeutung der Übergänge 
innerhalb des Bildungssystems und 
in die berufliche Bildung betonte, die 
entscheidende Weichenstellungen 
für den weiteren Lebensweg jun-
ger Menschen darstellen. Er zeigte 
auf, dass diese Übergänge nicht nur 
von individuellen Fähigkeiten und 
Schulerfolgen, sondern auch von 
sozialen Faktoren wie Geschlecht, 
Klassenlage und Migrationshinter-
grund beeinflusst werden und dass 
Berufswahl und Übergänge komplexe 
Prozesse sind, die soziale Ungleich-
heiten widerspiegeln. Auch an den 
beiden weiteren Konferenztagen 
bereicherten Keynotes das umfang-
reiche Programm: Prof. Dirk Ifentha-
ler von der Universität Mannheim und 
der Curtin University (Australien) 
widmete sich unter dem Titel »Die 

›KI-getriebene‹ Berufsbildung: Von 
der Vision zur Realität – Herausfor-
derungen und Handlungsempfehlun-
gen« der Künstlichen Intelligenz (KI) 
in der Berufsbildung und den damit 
verbundenen Herausforderungen. Er 
hob hervor, dass KI nicht nur neue 
Möglichkeiten für Lern- und Lehr-
prozesse bietet, sondern auch die 
Notwendigkeit mit sich bringt, mit 
der Kontextabhängigkeit, Fragmen-
tierung und Verzerrung verfügbarer 
Bildungsdaten umzugehen. Prof. 
Katja Driesel-Lange hielt die ab-
schließende Keynote mit dem Titel 
»Individuelle berufliche Entwicklung 
Jugendlicher in Zeiten des Man-
gels gezielt fördern: Angebote der 
Beruflichen Orientierung im Spiegel 
neuer Handlungserfordernisse«. Sie 
betonte die zentrale Rolle der Schule 
bei der Bereitstellung berufsorien-
tierender Lernangebote, wies jedoch 
auch darauf hin, dass diese oft nicht 
auf die individuellen Bedürfnisse 
der Jugendlichen eingehen können.

Jenseits der Keynotes bestand 
das Tagungsprogramm aus mehreren 
Paper Sessions und thematischen 
Foren, die breit gefächerte Beiträge 
zur Berufsbildung präsentierten und 
sich Themen wie Berufswahl, EU-
Berufsbildungspolitik, Policy Transfer 
und Berufsausbildung von benach-
teiligten Jugendlichen widmeten. Im 
Themenfeld Nachhaltigkeit wurden 
beispielsweise die Dynamik und die 
Trends der Green Transition in 15 Be-
rufsbereichen sowie die Gestaltung 
von Nachhaltigkeit durch eine Zu-
kunftswerkstatt für die Energiewende 
thematisiert. Im Forum »Bilder der 
Lehre. Politik der Bilder« wurde der 
Einsatz von Film als Instrument der 
Demokratiebildung im Berufsschul-
unterricht und als Werkzeug der 
Berufsbildungsforschung vorgestellt. 
Das Forum »Mangel an Präsenz?! Mo-
biles Arbeiten als Herausforderung 
für die Berufsausbildung« wiederum 
diskutierte die Herausforderungen 

des mobilen Arbeitens für die Berufs-
ausbildung, und im Forum »Digitali-
sierung und Partizipation« standen 
die digitalen Kompetenzen von Aus-
zubildenden, die didaktischen Gestal-
tungsparameter für digitalgestützten 
Unterricht an beruflichen Schulen 
sowie das veränderte Rollenverständ-
nis und medienpädagogische Anfor-
derungen von Lehrenden in Blended-
Learning-Angeboten zum Thema KI 
im Mittelpunkt. Abgerundet wurden 
diese Beiträge durch einen Vortrag 
zu Serious Games in der Beruflichen 
Weiterbildung sowie einen Überblick 
über ausgewählte Ergebnisse auf Pro-
grammebene des Innovationswettbe-
werbs INVITE zum Thema adaptives, 
personalisiertes Lernen als Partizi-
pationsinstrument in der berufsbe-
zogenen Weiterbildung. Das Forum 
»Kein Mangel an Modellen! Zur 
Bedeutung von Kompetenz(struktur)-
modellen zwischen Theorie und 
Praxis« beleuchtete die unter-
schiedlichen Entwicklungsansät-
ze von Kompetenzmodellen und 
deren Implementierung u. a. nach 
einem Modell von Schrader et al..

Insgesamt bot die Berufsbil-
dungsforschungskonferenz 2024 
eine wertvolle Gelegenheit, die 
aktuellen Herausforderungen und 
zukunftsorientierten Ansätze in der 
Berufsbildung auf einer ganzheit-
lichen Ebene zu diskutieren, wobei 
sich vielfach auch Vertreter*innen 
aus Administration und Praxis – 
primär aus Österreich – intensiv 
beteiligten. Die vielfältigen Beiträ-
ge und Diskussionen betonten die 
Notwendigkeit, flexibel und innovativ 
auf Mangellagen zu reagieren und 
die berufliche Bildung nachhaltig zu 
gestalten. Die Konferenz ermöglichte 
es den Teilnehmenden, neue Per
spektiven zu gewinnen und konkrete 
Handlungsempfehlungen für die 
Praxis zu entwickeln, um den vielfäl-
tigen Anforderungen der modernen 
Arbeitswelt gerecht zu werden.

t a g u n g s m a p p e
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Die Krise der Demokratie und eine 
zunehmende Spaltung der Gesell-
schaft sind gesellschaftspolitische 
Zeitdiagnosen, die weit in die Feuil-
letons deutscher Medien gedrungen 
sind. Doch während die Krise der 
Demokratie auch in der Wissenschaft 
an vielen Stellen bestätigt wird, 
zeichnen wissenschaftliche Studien 
zu gesellschaftlicher Spaltung ein 
differenzierteres Bild. Steffen Mau, 
Thomas Lux und Linus Westheuser 
analysieren in ihrer 2023 veröffent-
lichte Studie »Triggerpunkte. Konsens 
und Konflikt in der Gegenwartsge-
sellschaft« Konflikte auf der Ein-
stellungsebene in vier so genannten 
Ungleichheitsarenen. Damit decken 
sie relevante gesellschaftliche Kon-
fliktlinien von sozioökonomischen 
Ungleichheiten über Fragen der 
Migration und Anerkennungskonflik-
ten bis zu umweltpolitischen Ausei-
nandersetzungen ab. Eine wichtige 
Erkenntnis: Die Gesellschaft ist nicht 
(so) gespalten, wie oft wahrgenom-
men: Konflikte seien »nicht durch ein 
klares Gegeneinander unterschiedli-
cher Sozialstrukturgruppen geprägt« 
(S. 25). Dennoch geben sie keine 
Entwarnung, denn »zugleich intensi-
vieren sich an etlichen Triggerpunk-
ten die Kontroversen« (S. 30, s. auch 
das »Gespräch« mit Linus Westheuser 
in dieser Ausgabe). Gerade jedoch 
bei der Frage sozioökonomischer 
Ungleichheit – der Oben-Unten-
Arena – ergibt sich ein paradoxes 
Bild: Diese Ungleichheit wird von 
vielen Menschen beklagt, aber 
anstelle von Umverteilungsforde-
rungen machen die Studienautoren 
eher »horizontale Konkurrenzkämp-
fe« und »moralische Abgrenzun-
gen nach unten« aus (S. 116).

Auch die vom Forschungsinstitut 
Gesellschaftlicher Zusammenhalt 
herausgegebene Studie »Entkoppelte 
Lebenswelten? Soziale Beziehungen 
und gesellschaftlicher Zusammen-
halt in Deutschland« (Teichler et al., 

2023) kommt zu einem ähnlichen 
Schluss. So könne man grundsätzlich 
»festhalten, dass die deutsche Ge-
sellschaft in Bezug auf Einstellungen 
und Werte über das Zusammenle-
ben nicht in zwei ähnlich große, sich 
gegenüberstehende Lager zerfällt« 
(S. 47). Dennoch zeigen sie auf, dass 
beispielsweise die Einstellung gegen-
über der Demokratie durchaus von 
der Gruppenzugehörigkeit abhängt 
und dass gerade sozioökonomische 
Aspekte darüber bestimmen: je gerin-
ger der Bildungs- und der ökonomi-
sche Status, desto geringer das Ver-
trauen in Politik und Medien (S. 54).

Was folgt aus diesen Diagnosen 
nun für die Bildung? Das von der 
vbw – Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft e. V herausgegebene und 
vom Aktionsrat Bildung verfasste 
Gutachten »Bildung und sozialer 
Zusammenhalt« (vbw, 2024) ver-
sucht, sich dieser Frage anzuneh-
men. Auch der Aktionsrat Bildung 
widerspricht der These einer bereits 
eintretenden gesellschaftlichen 
Spaltung, empfiehlt aber zugleich 
Maßnahmen über alle Bildungspha-
sen und Analyseebenen hinweg, um 
einer solchen Entwicklung vorzubeu-
gen: Der Schlüssel sozialer Kohä-
sion liege im Bildungssystem sowie 
der Qualität des Bildungsangebots. 
Im Kapitel zu »Weiterbildung« wird 

zudem darauf hingewiesen, dass 
das Erwachsenenalter »spezifische 
Zugänge zur Förderung von Zu-
sammenhalt und Kohäsion« bietet 
(S. 198), es sich also auch unter 
diesem Gesichtspunkt lohnt, hier zu 
investieren. Von der Politik fordert 
der Aktionsrat den konsequen-
ten »Ausbau der Grundförderung 
der Weiterbildung für berufliche, 
politisch-kulturelle und allgemeine 
Weiterbildungsangebote« (S. 217) – 
gerade vor dem Hintergrund, dass 
sozioökonomisch schlechter gestellte 
Menschen noch immer seltener an 
Weiterbildung teilnehmen (S. 210).

Gemeinsam ergeben die drei 
Bände einen relevanten Einblick in 
den Zustand der deutschen Gesell-
schaft – und welchen Beitrag Bildung 
zu Zusammenhalt und Kohäsion 
leisten kann. Interessant ist, dass 
es trotz der oft wahrgenommenen 
Spaltung bei Fragen der Anerken-
nung und kultureller Konflikte im 
Kern wirtschaftliche Verteilungsfra-
gen sind, die hinter vielen Konflikten 
liegen – und die auch die Teilnahme 
an (Weiter-)Bildung maßgeblich 
bestimmen. Bill Clinton sagte einst 
»It’s the economy, stupid.« Vielleicht 
muss man sich wieder stärker vor 
Augen führen, dass es nicht nur die 
Wirtschaft ist, auf die es ankommt, 
sondern die Verteilung der wirt-
schaftlichen Güter, Dummerchen …

Spaltung  
oder  

Zusammenhalt?

Jan Rohwerder
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Gutachten. Münster: Waxmann. www.vbw-bayern.de/

Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-

GS/Bildung/2024/Downloads/ARB_Gutachten_WEB.-

neu2.pdf 

https://fgz-risc.de/fileadmin/media/documents/FGZ_Zusammenhaltsbericht_2023.pdf
https://fgz-risc.de/fileadmin/media/documents/FGZ_Zusammenhaltsbericht_2023.pdf
https://fgz-risc.de/fileadmin/media/documents/FGZ_Zusammenhaltsbericht_2023.pdf
http://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Bildung/2024/Downloads/ARB_Gutachten_WEB.-neu2.pdf
http://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Bildung/2024/Downloads/ARB_Gutachten_WEB.-neu2.pdf
http://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Bildung/2024/Downloads/ARB_Gutachten_WEB.-neu2.pdf
http://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Bildung/2024/Downloads/ARB_Gutachten_WEB.-neu2.pdf
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Krisen rekonstruktiv 
thematisieren

Mit der Corona-Krise als Anlass 
zielt der Titel »Re-Konstruktionen« 
darauf ab, auch andere – ökologische, 
ökonomische, soziale, psychische, 
politische oder biografische – Krisen
phänomene, die im Kontext von 
Erwachsenen-/Weiterbildung bedeut-
sam sind, zum Reflexionsgegenstand 
zu machen. Zum einen öffnet die 
Rekonstruktion als methodologischer 
Ansatz die subjektorientierte Per
spektive auf bildungsbiografische 
Effekte von Krisen. Zum anderen 
rückt eine rekonstruktive Perspektive 
die Handlungsbedingungen, Inhalte, 
Vermittlungsformen und Bedarfe von 
Erwachsenen- und Weiterbildung in 
Krisenzeiten ebenso in den Fokus wie 
die weitergehenden gesellschaftli-
chen Folgen, auf die sich Erwachse-
nenbildung kritisch-reflexiv zu be-
ziehen hat. Dazu beschränkt sie sich 
nicht nur auf Lernen und Vermittlung, 
sondern erörtert unter Berücksichti-
gung potenzieller Konflikte zwischen 
Staat und Bevölkerung als Gegen-
stand politischer Erwachsenenbil-
dung eine lösungsorientierte Krisen-
kommunikation und -bewältigung.

Ebner von Eschenbach, M., Käpplinger, B., Kondrat-

juk, M., Kraus, K., Rohs, M., Niemeyer, B. & Bellinger, F. 

(Hrsg.) (2024). Re-Konstruktionen – Krisenthematisie-

rungen in der Erwachsenenbildung. Leverkusen: Budrich.

 → https://t1p.de/yzlfi 

Lehrkräfte und Unter­
richtsqualität im Fokus

Das Interdisziplinäre Zentrum für 
empirische Lehrer*innen- und Un-
terrichtsforschung (IZeF) in Köln hat 
zum zehnjährigen Jubiläum Kern-
ergebnisse der nationalen wie der 

internationalen Bildungsforschung zu 
einer Monografie zusammengestellt. 
Exemplarisch porträtiert werden 
einschlägige Forschungsprojekte zur 
Professionalität von Lehrkräften und 
die Qualität ihres Unterrichts aus den 
Themenfeldern Kompetenzmessung, 
Sprachliche Bildung, Medien und 
Digitalisierung, Psychische Gesund-
heit in Bildungseinrichtungen sowie 
Persistenz und Wandel im Bildungs-
system. Die IZeF-Forschungsgruppe 
Sprachliche Bildung stellt u. a. das 
vom Deutschen Institut für Erwach-
senenbildung – Leibniz Zentrum für 
Lebenslanges Lernen e. V. (DIE) und 
dem Mercator-Institut für Sprach-
förderung und Deutsch als Zweit-
sprache initiierte interdisziplinäre 
Verbundprojekt »COLD« zu professio-
nellen Kompetenzen von Lehrkräften 
in Schule und Erwachsenenbildung 
beim Unterrichten von DaZ in sprach-
lich heterogenen Lerngruppen vor.

König, J., Hanisch, C., Hanke, P., Hennemann, T., Kaspar, 

K., Martens, M. & Strauß, S. (Hrsg.) (2024). Auf die 

Lehrperson und ihren Unterricht kommt es an. Zehn 

Jahre empirische Professions- und Unterrichtsforschung 

im IZeF der Universität zu Köln. Münster, New York: 

Waxmann. 

 → https://t1p.de/gxr4i 

Betriebspädagogik 
zwischen Disziplin 
und Praxis

Die Betriebspädagogik ist kein 
monolithisches Gebilde, sondern 
hochgradig organisationsspezifisch 
und findet sich als Appendix zu Er-
wachsenenbildung, beruflicher und 
betrieblicher Bildung, Weiterbildung, 
Personal- und Organisationsent-
wicklung. Die Dissertation »Päda-
gogik im Betrieb« beleuchtet über 
die Verbindung zweier miteinander 
verbundener Teilaspekte die überge-
ordnete Frage nach den Besonder-
heiten der Disziplin. Sie analysiert 
und rekonstruiert systematisierend 
theoretische Perspektiven und prüft 

sie auf ihre Brauchbarkeit für eine 
Gegenstandsbestimmung der Praxis 
im institutionellen Kontext Betrieb.

Schwarz, M. P. (2024). Pädagogik im Betrieb – Deklama-

torische Theorie und ambivalente Praxis. Bad Heilbrunn: 

Klinkhardt. 

 → https://t1p.de/2msd6

Zukünftige Profes­
sionalisierung erfolg­
reich gestalten

Um lebenslanges Lernen in Erwach-
senenbildung, Hochschulbildung und 
beruflicher Bildung zu gewährleisten, 
darf der Fokus auf Professionalisie-
rungsprozesse und das pädagogische 
Handeln besonders im Kontext sich 
wandelnder Lehrwelten und Digitali-
sierung nicht vernachlässigt werden. 
Die Autor*innen geben einen fokus-
sierten Überblick über aktuellen 
Stand und bisherige Entwicklung von 
Professionalisierung und Professio-
nalisierungsdiskurs. Dazu diskutieren 
sie Hindernisse und Anregungen für 
die Gestaltung einer erfolgreichen 
zukünftigen Professionalisierung.

Schütz, J., Elsholz, U. (Hrsg.) (2024). Perspektiven auf 

Professionalisierung in Beruflicher Bildung, Erwach-

senenbildung und Hochschulbildung. Bielefeld: wbv 

Publikation.

 → https://t1p.de/cexc1

Borinski und  
das 20. Jahrhundert

Diese Biografie beleuchtet die per-
sönliche, fachliche und politische 
Seite des Erwachsenenbildungs-
Pioniers Friedrich »Fritz« Borinski 
(1903–1988), eines der wichtigsten 
Protagonisten der Professionalisie-
rung und Verwissenschaftlichung der 
Erwachsenenbildung in Deutschland. 
Für ihn sollte eine »mitbürgerliche 
Bildung« immer auf den »ganzen 
Menschen« und das »ganze Leben« 
zielen und dabei auch politische 
Bildung sein. Die Stationen seines 

n e u e  m e d i e n

https://t1p.de/yzlfi
https://t1p.de/gxr4i
https://t1p.de/2msd6
https://t1p.de/cexc1
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wirkungsvollen Lebens zeigen Weg-
marken der politischen Geschichte 
und bieten Einblick in Institutionen 
zu kritischen Zeiten (u. a. Universi- 
tät Leipzig, London School of Eco-
nomics, Freie Universität Berlin). 

Friedenthal-Haase, M. (2023). Fritz Borinski und die 

Bildung zur Demokratie – Geschichte eines Lebens zwi-

schen Pädagogik und Politik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

 → https://t1p.de/iw95l 

Report über die  
(extreme) Rechte 
auf TikTok

Bilder von grölenden Besuchern einer 
Sylter Diskothek sorgten in Öffent-
lichkeit und Medien für Schock und 
Ratlosigkeit. Der Wahlerfolg der Par-
tei Alternative für Deutschland (AfD) 
insbesondere bei Erstwähler*innen 
bei Landtagswahlen erschüttern die 
politische Landschaft. Die Herausge-
berinnen belegen Zusammenhänge 
zwischen den Aktivitäten rechts-
extremer Akteure auf den sozialen 
Medien und besonders auf der bei 
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen beliebten Videoplattform 
TikTok. Der Report gibt Hinweise zur 
öffentlichen Debatte wie auch zur 
medienpädagogischen Intervention.

Berendsen, E., Schnabel. D. (Hrsg.) (2024). Das TikTok-

Universum der (extremen) Rechten – Trends, Strategien 

und Ästhetik in der Social Media-Kommunikation. Ana-

lyse und Empfehlungen der Bildungsstätte Anne Frank. 

Frankfurt a. M.: bildungsstätte anne frank.

 → �www.bs-anne-frank.de/mediathek/

publikationen/das-tiktok-universum-

der-extremen-rechten 

Feminismus in  
der Kulturgeragogik

Die neue Ausgabe des kubia-Maga-
zins »Kulturräume+« widmet sich den 
Frauen der 68er- und der Babyboo-
mer-Generation. So beleuchtet ein 
Beitrag die zunehmenden Diskrimi-
nierungen und Ausschlüsse älterer 
Menschen aufgrund von Geschlecht, 

sexueller Orientierung, ethnischer 
Zugehörigkeit, Klasse, Behinderung 
und Bildungsstatus. Es werden Brü-
cken zwischen den Generationen und 
Impulse von Gender und Queer Stu-
dies für Kulturgeragogik und interge-
nerationelle Kulturelle Bildung aufge-
zeigt, z. B. in einem Interview mit dem 
Frauenkulturbüro NRW. Praxisein-
blicke porträtieren drei Projekte, die 
weibliche Altersbilder und normative 
Rollenzuschreibungen künstlerisch 
unterlaufen und hinterfragen. 

Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und 

inklusive Kultur (kubia) (Hrsg.) (2024). Vom Altweiber-

sommer zu Queer Ageing: Feminismus in der Kultur-

geragogik. Kulturräume+. Das kubia-Magazin 2024(26). 

Remscheid: Institut für Bildung und Kultur (ibk) e. V.

 → https://t1p.de/hr5ip

Ästhetische Zugänge zur 
politischen Bildung

Im Heft wird die Bedeutung von 
ästhetischen Zugängen diskutiert 
und aufgezeigt, wie ästhetische 
Erfahrungen zu bildenden Momenten 
werden können. Welche Personen-
gruppen lassen sich durch sie besser 
für gesellschaftspolitische Themen 
erreichen? Inwiefern motiviert ästhe-
tisches Arbeiten mit Bildern, Spielen, 
Comics, Theater zu politischem Han-
deln, und welche Potenziale haben 
etwa Spielfilme als ästhetisches 
Medium in der politischen Erwachse-
nenbildung? Weitere Themenartikel 
zeigen u. a. die politische Bildungsar-
beit mit LEGO®-Steinen, ein Porträt 
zu Werk und Wirksamkeit von Käthe 
Kollwitz, StreetArt und ästhetische 
Zugänge gegen Shadowbanning von 
politischen Inhalten auf Social Media.

Bundesausschuss politische Bildung (bap) (Hrsg.). 

Ästhetische Zugänge. Journal für politische Bildung 

2024(3). Frankfurt a. M.: Wochenschau Verlag.

 → https://t1p.de/atqlv 

Demokratie  
als Spielerfahrung

Die Stiftung Reichspräsident-Fried-
rich-Ebert-Gedenkstätte geht neue 
Wege in der Vermittlung politischer 
Bildung. Mit der Agentur Playing 
History GmbH hat sie das Compu-
terspiel »Friedrich Ebert – Der Weg 
zur Demokratie« herausgebracht. 
Spielerinnen und Spieler sollen 
in der Rolle Friedrich Eberts auf 
seinem Werdegang in vier Kapiteln 
mithelfen, eine stabile Demokratie 
in Deutschland zu errichten. Sie 
werden an Eberts Schreibtisch 
über Briefe mit Problemen, Ereig-
nissen und Entwicklungen Anfang 
des 20. Jahrhunderts konfrontiert. 
Dadurch ist nachzuempfinden, unter 
welchem Druck und Zwängen die 
Demokratie erkämpft und verteidigt 
werden musste. Das browserbasierte 
Spiel für PC oder Tablet, das 2024 
als bestes Serious Game mit dem 
Deutschen Computerspielpreis (DCP) 
ausgezeichnet wurde, kann kostenfrei 
und ohne Download gespielt werden. 
Es ist als Tool für den Einsatz sowohl 
im Schulunterricht als auch in der 
außerschulischen Bildung ausge-
legt. Lehrkräften steht umfassendes 
Begleitmaterial zur Verfügung.

 → http://ebert-gedenkstaette .de/das-spiel/

DIE-Veröffentlichungen

Theorie und Praxis:  
Förderungsstrukturen 
der Weiterbildung

Das Buch gibt einen Überblick über 
die finanzielle Förderung der Wei-
terbildung als organisiertes Lernen 
in der Bundesrepublik Deutschland 
von Ende der 1960er Jahre bis 
heute. Eingebettet in ihre jewei-

http://www.bs-anne-frank.de/mediathek/publikationen/das-tiktok-universum-der-extremen-rechten
http://www.bs-anne-frank.de/mediathek/publikationen/das-tiktok-universum-der-extremen-rechten
http://www.bs-anne-frank.de/mediathek/publikationen/das-tiktok-universum-der-extremen-rechten
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ligen dominierenden politischen 
Rahmenbedingungen, wird die 
Förderung der Weiterbildung unter 
Angabe der Förderungssummen 
auf kommunaler, landesrechtlicher, 
bundesrechtlicher und europa-
rechtlicher Ebene beschrieben.

Kuhlenkamp, D. (2024). Förderungsstrukturen der 

Weiterbildung: Rechtliche Regelungen – Finanzierun-

gen  – Realitäten. Bielefeld: wbv Publikation. 

 → www.die-bonn.de/id/42064 

DIE RESULTATE:  
Transformative 
politische Bildung

In einem Interview äußert sich 
Julia Lingenfelder über transfor-
mative Bildung und das Verhält-
nis von politischer Bildung zu 
politischem Handeln im Kontext 
von sozial-ökologischen Krisen 
und Transformationsprozessen.

Lingenfelder, J., Rohwerder, J. (2024). Transformative 

politische Bildung als Brücke zwischen Wissen und Han-

deln in der sozial-ökologischen Krise: Julia Lingenfelder 

im Interview mit Jan Rohwerder. Bonn: DIE.

 → www.die-bonn.de/id/42063 

Neu auf wb-web

Dossier Ökologische Grundbildung
Menschen sollen begreifen lernen, 
dass ihr Handeln immer im Zusa
mmenhang mit ihrer natürlichen 
Umwelt steht. Das Redaktionsteam 
von wb-web hat deshalb rund um 
die 17 Nachhaltigkeitsziele der 
UNESCO Angebote, Materialien 
und Hintergrundinformationen für 
die ökologische Grundbildung in der 
Erwachsenenbildung zu einer neuen 
Dossierfolge zusammengestellt.

 → https://t1p.de/ks3mo

28–29  november	 2024

Mannheim

Digitalisierung in  
der Beratung reloaded

Digitale Tools und Praktiken stellen 
besonders seit der Corona-Pandemie 
und dem Einsatz Künstlicher Intel-
ligenz (KI) in Alltag und Arbeitswelt 
die Menschen vor große Herausfor-
derungen. Der Deutsche Verband 
für Bildungs- und Berufsberatung 
e. V. (dvb) und die Hochschule der 
Bundesagentur für Arbeit (HdBA) 
rufen daher nach fünf Jahren zur 
zweiten Fach- und Jahrestagung 
»Digitalisierung in der Beratung« 
auf. Gleichzeitig wird der Josephine-
Levy-Rathenau-Preis verliehen.

 → �https://dvb-fachverband.de/

veranstaltungen/aktuelle/dvb-

jahrestagung-2/

5–6  dezember	 2024

Heidelberg

Qualität in der 
Hochschulweiterbildung

Zum Projektabschluss von Hoch-
schulweiterbildung@BW lädt die Eva-
luationsagentur Baden-Württemberg 
(EVALAG) zur Tagung »Qualität in 
der wissenschaftlichen & künstleri-
schen Weiterbildung: Akteur*innen, 
Organisationen, Gesellschaft« nach 
Heidelberg. Neben Keynotes, Vor-
trägen und Workshops diskutieren 
Expert*innen und Akteur*innen aus 
Praxis, Politik und Wissenschaft die 
Qualitätssicherung und -entwicklung 
einer wissenschaftlichen Weiterbil-
dung zwischen Marktanforderungen 
und akademischen Standards.

 → �www.evalag.de/de/aktuelles/news/detail/

evalag-tagung-zum-projektabschluss-von-

hochschulweiterbildungbw

5–6 D ezember	 2024

Bamberg

9. Internationale  
NEPS-Konferenz

Bereits zum neunten Mal lädt das 
Leibniz-Instituts für Bildungsver-
läufe (LIfBi) die wissenschaftliche 
Gemeinschaft zur internationalen 
Konferenz des Nationalen Bildungs-
panels (NEPS) nach Bamberg ein. 
Auf dem Programm stehen aktuelle 
Projekte der Bildungsforschung in 
Bezug zu den sechs NEPS-Panel-
kohorten über die gesamte Lebens-
spanne. Dazu wird wieder die beste 
neps- Publikation des vergangenen 
Jahres prämiert. Konferenzsprache 
ist Englisch, die Teilnahme kostenlos.

 → www.neps-data.de/neps-conference2024

27–29  Januar	 2025

Mannheim

GEBF 2025

Die Gesellschaft für empirische 
Bildungsforschung (GEBF) veran-
staltet ihre 12. Jahrestagung unter 
dem Motto »Bildung als Schlüssel 
für gesellschaftliche Herausforde-
rungen: Interdisziplinäre Beiträge 
aus der Bildungsforschung« in der 
Universität Mannheim. Die inter-
disziplinär angelegte empirische 
Bildungsforschung kann entschei-
dende Erkenntnisse zur Bewältigung 
multipler gesellschaftlicher Her-
ausforderungen auf Grundlage von 
Evidenz liefern. Die Anmeldung zur 
Teilnahme ist geöffnet und benötigt 
eine Registrierung in ConfTool.

 → http://gebf2025.de/

k a l e n d e r

https://dvb-fachverband.de/veranstaltungen/aktuelle/dvb-jahrestagung-2/
https://dvb-fachverband.de/veranstaltungen/aktuelle/dvb-jahrestagung-2/
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http://www.evalag.de/de/aktuelles/news/detail/evalag-tagung-zum-projektabschluss-von-hochschulweiterbildungbw
http://www.evalag.de/de/aktuelles/news/detail/evalag-tagung-zum-projektabschluss-von-hochschulweiterbildungbw
http://www.evalag.de/de/aktuelles/news/detail/evalag-tagung-zum-projektabschluss-von-hochschulweiterbildungbw
http://www.neps-data.de/neps-conference2024
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# G r u n d b i l d u n g

Durch eine veränderte Arbeitsmarktlage sowie den demo-
grafischen und den Strukturwandel steigt die Bedeutung 
von lebenslangem und beschäftigungsbegleitendem Lernen 
(Schmidt-Hertha et al., 2020). Mit dem Job-Turbo gewinnt eine 
potenzielle Teilnehmendengruppe hier an Bedeutung: Ge-
flüchtete1 sollen möglichst früh eine Arbeit aufnehmen und 
parallel potenzial- und bedarfsorientiert weiterqualifiziert 
werden  – z. B. durch Berufssprachkurse, abschlussorientier-
te Weiterbildungen oder Ausgleichsmaßnahmen zur Aner-
kennung ausländischer Qualifikationen (BMAS, 2023). Dies 
markiert einen Wendepunkt in der Ausrichtung der Arbeits-
marktintegration. Denn das, was bislang Voraussetzung für 
den Berufseintritt war, soll nun während der beruflichen Tä-
tigkeit geschehen: Qualifizierungsbedarfe, insbesondere im 
sprachlichen Bereich, rücken aus dem Zeitraum der Beschäf-
tigungsvorbereitung in die Berufstätigkeit. Für Geflüchtete 
hat beschäftigungsbegleitende Qualifizierung unmittelbar 
nach dem Arbeitsmarkteintritt und zumeist unabhängig vom 
Qualifizierungsniveau besondere Relevanz: Die sprachliche 
und fachliche Qualifizierung ist häufig Voraussetzung für die 
Arbeits- und Einsatzfähigkeit sowie die berufliche Weiterent-

Empfehlungen für ein komplexes Unterfangen 

Geflüchtete beschäftigungs-
begleitend qualifizieren
Katharina Bock ·  Laura Roser ·  Oleg Pronitschew ·  Torsten Künzel 

Die Einführung des Job-Turbos soll die Arbeitsmarktintegration von 

Geflüchteten beschleunigen. Unternehmen, beschäftigte Geflüchte-

te und Träger müssen dafür Qualifizierung vermehrt beschäftigungs-

begleitend realisieren. Die Autor*innen zeigen erste Erfahrungen und 

Empfehlungen aus aktuellen Projekten auf. 

wicklung. In den Betrieben kann sich (sprachliche) Qualifizie-
rung unmittelbar auf die betriebliche Kommunikation und 
Arbeitssicherheit sowie auf die Qualität der Arbeit auswir-
ken; mittelbar trägt sie zur Bindung von Arbeits- und Fach-
kräften bei. Doch wie kann Qualifizierung von Geflüchteten 
in Betrieben passgenau geplant und umgesetzt werden? Eine 
heterogene, vulnerable Gruppe mit tendenziell hohen Qua-
lifizierungsbedarfen trifft hier auf Unerfahrenheit bzgl. der 
Beschäftigung und Qualifizierung von Geflüchteten sowie auf 
den Koordinierungsaufwand auf Seiten der Arbeitgebenden 
und Bildungsträger. Basierend auf einschlägigen Projekten 
des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (f-bb) werden 
im Folgenden Erfahrungen bei der beschäftigungsbegleiten-
den Qualifizierung Geflüchteter beleuchtet und Empfehlun-
gen für die Umsetzung gegeben. 

Das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) setzt verschiedene Projek-

te um, die sich mit Qualifizierung und Arbeitsmarktintegration von Menschen 

mit Migrationserfahrung beschäftigen. So erhalten zum Beispiel Brandenbur-

ger Betriebe durch die vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des 

Landes Brandenburg geförderte Betriebliche Begleitagentur bea-Branden-

burg2 Unterstützung bei der nachhaltigen Integration von Menschen mit Flucht- 

und Migrationserfahrung. Bei der Beratung der Betriebe und der modellhaften 

1 � Mit geflüchteten Menschen sind hier alle Menschen gemeint, die vor Verfolgung, 

Krieg oder sonstiger Bedrohung ihres Lebens nach Deutschland geflohen sind, 

unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. 2  �www.f-bb.de/unsere-arbeit/projekte/betriebliche-begleitagentur-bea-brandenburg/

http://www.f-bb.de/unsere-arbeit/projekte/betriebliche-begleitagentur-bea-brandenburg/
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Erprobung beschäftigungsbegleitender Qualifizierungen im Gastgewebe sowie 

fachlicher Sprachförderung wurden Erfahrungen mit der konkreten Umset-

zung betriebsnaher Qualifizierungen am Lernort Betrieb gemacht. Die vom 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und ESF Plus geförderte 

IQ Fachstelle Anerkennung und Qualifizierung 3 unterstützt wiederum Projek-

te, die im Rahmen des Förderprogramms IQ – Integration durch Qualifizierung 

Beratung und Qualifizierung für Menschen mit ausländischen beruflichen Qua-

lifikationen anbieten, mit fachlicher Expertise und bündelt die im Programm 

gesammelten Erfahrungen. Hier konnten 2024 erste Erkenntnisse zu Gelin-

gensfaktoren beschäftigungsbegleitender Qualifizierung identifiziert werden.4

Spezifische Herausforderungen

Geflüchtete haben heterogene schulische und berufliche Ab-
schlüsse und Kompetenzen mit unterschiedlicher Anschluss-
fähigkeit. Wenn formale Qualifikationen vorliegen, müssen 
diese oft zunächst für den deutschen Arbeitsmarkt anerkannt 
werden. Die Teilnahmewahrscheinlichkeit an Weiterbildun-
gen steigt nach statistischen Erkenntnissen mit höheren Ab-
schlüssen, allerdings verfügen Eingewanderte in Deutsch-
land im internationalen Vergleich über ein relativ niedriges 
Bildungsniveau (OECD, 2024; Öztürk & Humt, 2020). Fehlendes 
Systemwissen und begrenzte Deutschkenntnisse erschweren 
die Orientierung im hiesigen Bildungs- und Arbeitsmarkt-
system (Hecker et al., 2019) und machen proaktive Qualifizie-
rungsplanung für neu eingereiste Personen schwieriger als 
für in Deutschland sozialisierte Personen. In der Praxis schla-
gen sich diese und andere Herausforderungen in einer seit 
Jahrzehnten  – trotz Steigerung in den späten 2010er Jahren  – 
unterdurchschnittlichen Teilhabe von Einwander*innen an 
Weiterbildung nieder (BMBF, 2024; BIBB, 2020; Brüning, 2006). 
Hinzu kommt, dass Geflüchtete häufig erst »ankommen« und 
ihre Lebenslage stabilisieren müssen. Die Mehrfachbelastung 
aus Arbeit, fachlicher Qualifizierung und Spracherwerb im 
Rahmen der beschäftigungsbegleitenden Qualifizierung kann 
zu starker (Über-)Forderung der Qualifizierungswilligen und 
somit zu Teilnahmeabbrüchen führen. Auch müssen die Le-
bensumstände der Geflüchteten – z. B. die Verfügbarkeit von 
Wohnraum, Kinderbetreuung und Mobilität  – bei der Quali-
fizierungsplanung berücksichtigt und die Anforderungen ei-
ner Qualifizierung transparent kommuniziert werden.

Unternehmen wie Bildungsträger müssen sich auf diese 
Anforderungen einstellen und passende Formate zu beschäf-
tigungsbegleitender Qualifizierung finden. Rückmeldungen 
aus der Praxis weisen darauf hin, dass Betriebe zwar großes 
Interesse am Einsatz von qualifizierten Arbeits-/Fachkräften 
und berufsbezogener Sprachförderung haben, jedoch zögern, 

sich auf die Umsetzung einer solchen Qualifizierung einzulas-
sen. Dies liegt u. a. an den Kosten, die durch die Bindung per-
soneller Ressourcen für die Vorbereitung der Qualifizierung 
und bei den zu Qualifizierenden entstehen, die ggf. für den Ar-
beitseinsatz nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, sowie 

den Maßnahmekosten. Bei Nutzung des Betriebs als Lernort ist 
eine entsprechende Infrastruktur nötig. Im Fall von Geflüchte-
ten lässt sich außerdem ein erhöhter Koordinierungsaufwand 
beobachten, bedingt u. a. durch Klärungsbedarfe in Bezug auf 
die aufenthaltsrechtliche Lage. Die Voraussetzungen für all 
diese Aspekte variieren stark nach Branche, Firmengröße und 
Standort. Auch ist das regional bestehende Qualifizierungsan-
gebot nicht immer passend: So gibt es z. B. kaum Sprachkurs-
angebote in Teilzeit (Baderschneider et al., 2024), ländliche 
Regionen haben häufig eine unzureichende Anzahl an Kurs-
trägern oder oft eine mangelhafte Verkehrsanbindung. 5 

Individuelle und kooperative Qualifizierungsplanung 

In vielen Fällen kann bei einer Qualifizierung für Geflüchtete 
nicht auf standardisierte, im deutschen Ausbildungscurricu-
lum verankerte Angebote zurückgegriffen werden, sondern es 
bedarf zielgruppenspezifischer Lösungen, die auf den mitge-
brachten Kompetenzen aufbauen und häufig eine Zusammen-
stellung aus fachlichen und sprachlichen, digitalen und analo-
gen, betrieblichen und bildungsinstitutionellen Anteilen sind. 
Um diese zeitlich und organisatorisch mit einer Erwerbstätig-
keit vereinbar zu machen, ist eine flexible, auf die Arbeitsre-

3  �www.f-bb.de/unsere-arbeit/projekte/fachstelle-anerkennung-und-qualifizierung/

4 � https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/FSAQ/FSAQ_Ge-

lingensfaktoren_Berufsbegl.QTV_bf.pdf 

5 � Zum unzureichenden Angebot sowie bewährten Formaten von Qualifizierungen 

im Kontext der Anerkennung im Ausland erworbener Qualifikationen s. die be-

rufsspezifischen Situationsanalysen der IQ Fachstelle Beratung und Qualifizie-

rung: https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-

anerkennung-und-qualifizierung/publikationen/situationsanalysen 

»In vielen Fällen kann  
bei einer Qualifizierung  

für Geflüchtete nicht auf 
standardisierte, im deut-

schen Ausbildungscurricu-
lum verankerte Angebote 

zurückgegriffen werden.«

http://www.f-bb.de/unsere-arbeit/projekte/fachstelle-anerkennung-und-qualifizierung/
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/FSAQ/FSAQ_Gelingensfaktoren_Berufsbegl.QTV_bf.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/FSAQ/FSAQ_Gelingensfaktoren_Berufsbegl.QTV_bf.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-anerkennung-und-qualifizierung/
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-anerkennung-und-qualifizierung/
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alität abgestimmte Gestaltung von Kursen und begleitenden 
Sprechzeiten ein Erfolgsfaktor, etwa durch (teil-)virtuelle 
Lernangebote, Blockseminare oder Sprechzeiten zu am Abend 
oder am Wochenende (Adacker et al., i. E.). Gerade die Verzah-
nung von Arbeit und Qualifizierung begünstigt sowohl die 
Motivation der Teilnehmenden als auch den Lernerfolg. Dies 
kann z. B. über die Nutzung des Betriebes als Schulungsstätte, 
eine Kombination von Qualifizierungsorten bzw. -anbietern 
und die Abstimmung von Qualifizierungs- und Arbeitsin-
halten geschehen. Digitale Formate bieten mehr Flexibilität, 
bedürfen aber einer technischen Ausstattung und digitaler Li-
teralität. Besondere Beachtung sollte gerade in saisonabhängi-
gen Branchen wie dem Baugewerbe oder der Gastronomie der 
zeitlichen Planung der Qualifizierung zukommen. 

Um eine individuell geplante beschäftigungsbegleiten-
de Qualifizierung umzusetzen, müssen häufig verschiedene 
Akteure zusammenarbeiten. Hierzu zählen neben Arbeit-
gebenden und -nehmenden die Arbeitsverwaltung (Arbeits-
agenturen und Jobcenter), Bildungsträger, Kammern oder 
die Stammbelegschaft. Auch das lokale Unternehmensum-
feld spielt eine Rolle, wenn es z. B. zur betriebsübergrei-
fenden Erreichung kritischer Gruppengrößen und somit 
zu wirtschaftlich tragfähigen Qualifizierungsangeboten 
beiträgt. Um den hohen Aufwand bei der Planung und Um-
setzung der Qualifizierung (insbesondere in KMU) zu kom-
pensieren, ist eine Unterstützung durch Beratungs- und 
Bildungsdienstleister*innen und / oder die Arbeitsverwaltung 
empfehlenswert. Dabei bietet sich eine individuelle Qualifizie-
rungsbegleitung an, die sowohl Geflüchtete als auch Betriebe 
entlastet und ein breites Spektrum umfassen kann: von der Er-
stellung des Qualifizierungsplans über den Verweis an passen-
de Angebote bis zur Vermittlung zwischen Bildungsanbietern, 
Betrieb und Teilnehmer*in sowie ggf. begleitendem Coaching 
oder Mentoring. Eine systematische Weiterbildungsplanung 
im Rahmen der Personalentwicklung in Unternehmen kommt 
nachweislich der Weiterbildungsbeteiligung von Geflüchte-
ten zugute (Reiter, 2021; dies. 2019); die Sensibilisierung für die 
Potenziale einer solchen Qualifizierungsplanung ist – gerade 
in Branchen mit vielen niedrigqualifizierten Arbeitskräften – 
eine wichtige Aufgabe.

Ausblick

Der durch den Job-Turbo forcierte schnellere Eintritt von 
Geflüchteten in den Arbeitsmarkt bietet Chancen und Risi-
ken. Beschäftigung kann sich positiv auf die Integration und 
Akzeptanz von Geflüchteten auswirken, aber auch zur Über-
forderung von Arbeitnehmer- und Arbeitgeber*innen führen. 
Der beschäftigungsbegleitenden Qualifizierung kommt hier-
bei eine Schlüsselfunktion zu, sie ermöglicht eine perspekti-

vische Fachkräfteentwicklung und eine nachhaltige Arbeits-
marktintegration. Flexibilität in der betrieblichen Umsetzung 
sowie bedarfs- und zielgruppenorientierte Anwendung von 
Qualifizierungsmaßnahmen können die Arbeitsmarktinte-
gration auch für andere Personengruppen fördern. Es ist je-
doch immer zu beachten, dass die Potenziale einer frühzeiti-
gen Arbeitsmarktintegration nicht in allen Fällen sinnvoll zur 
Entfaltung kommen können. Wann der beste Zeitpunkt für ei-
nen Arbeitsmarkteinstieg ist und welche Qualifizierungs- und 
ggf. Anerkennungsschritte vorher gegangen werden sollten, 
muss immer auch am Einzelfall entschieden werden: Reichen 
die sprachlichen Voraussetzungen für die vorgesehene Tätig-
keit? Ist das Lebensumfeld  – z. B. Wohnsituation, Kinderbe-
treuung, psychische Gesundheit – der geflüchteten Person so 
stabil, dass sie in der Lage ist, einer Beschäftigung nachzuge-
hen? Kann eine Anerkennung der mitgebrachten Qualifikatio-
nen beschäftigungsbegleitend durchgeführt werden oder gibt 
es z. B. notwendige Ausgleichsmaßnahmen nur im Vollzeitfor-
mat? Ist der fragliche Betrieb auf eine entsprechende beschäf-
tigungsbegleitende Förderung der Qualifizierung und / oder 
Anerkennung eingestellt? 

Eine reibungslose Qualifizierung von Geflüchteten ist ab-
hängig von fachkundiger Beratung und funktionierenden 
Schnittstellen zwischen Arbeitsverwaltung, Bildungsträgern, 
Betrieb und Teilnehmenden. Allerdings steht die Konzeption 
bedarfsorientierter Formate häufig begrenzten personellen 
und zeitlichen Kapazitäten der Akteure gegenüber. Daher soll-
te insbesondere an drei Stellschrauben angesetzt werden:

1) � Das bestehende Qualifizierungsangebot hinsichtlich be-
schäftigungsbegleitender Ansätze sollte unter Berücksich-
tigung der vorliegenden Erkenntnisse weiterentwickelt 
und ausgebaut werden. Im berufssprachlichen Bereich 
sind die neuen Job- und Azubi-Berufssprachkurse ein viel-
versprechender Ansatz.

2) � Regionale Kooperationen und Synergien sollten weiter 
gestärkt werden, anschließend z. B. an Ansätze der über-
betrieblichen Qualifizierungsplanung im Rahmen von 
Weiterbildungsverbünden. 

»Eine systematische  
Weiterbildungsplanung 

kommt der Weiterbildungs-
beteiligung zugute.«
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3) � Eine flächendeckende Begleitstruktur zur bedarfsgerech-
ten Umsetzung beschäftigungsbegleitender Qualifizierung 
sollte etabliert werden. Hier kann etwa an Begleitstruktu-
ren wie das Förderprogramm IQ und die Betriebliche Be-
gleitagentur bea-Brandenburg angeschlossen werden. 

Viele dieser Erkenntnisse treffen auch im Rahmen der Fach-
kräfteeinwanderung zu. Die langfristige Weiterentwicklung 
der Ansätze von beschäftigungsbegleitender Qualifizierung 
und Kompetenzentwicklung kommt also mehreren Zielgrup-
pen zugute. Hier systematisch auf den bestehenden Erfahrun-
gen aufzubauen und mutig weiterzugehen  – auf Seiten der 
Betriebe, der Arbeitsverwaltung und der Qualifizierungsträ-
ger –, ist ein Aufwand, der zur Sicherung von qualifizierten ar-
beitsfähigen Personen und als Schritt hin zu einer lebenslan-
gen, kompetenzorientierten Personalentwicklung die Mühe 
wert ist. 
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Die Bedeutung des Themas Teilnehmendengewinnung wird 
aufgrund der selektiven Beteiligung verschiedener Gruppen 
an Weiterbildung im Kontext der Diskurse um Bildungsbe-
nachteiligung, Chancengleichheit, Inklusion und Bildungs-
gerechtigkeit immer wieder diskutiert. So haben vor allem 
öffentlich geförderte Weiterbildungsanbieter, wie die Volks-
hochschulen, den Auftrag, »Bildung für alle« anzubieten und 
auch so genannte »bildungsferne Gruppen« zu erreichen. Da 
diese Gruppen durch klassische, schriftsprachfokussierte 
Teilnehmendenwerbung kaum gewonnen werden (können), 
bedarf es passender Ansprachestrategien, die die Besonder-
heiten der jeweiligen Zielgruppe berücksichtigen. In diesem 
Zusammenhang werden verstärkt sozialraumorientierte und 
aufsuchende Ansätze diskutiert (Bremer et al., 2015; Mania, 
2021). Zudem tragen die Entwicklungen der letzten Jahre, wie 
Ausdifferenzierung des Weiterbildungsmarkts, Wettbewerbs-
druck, Digitalisierung etc., dazu bei, dass die Herausforde-
rung, neue oder veränderte Zielgruppen zu erreichen und 
anzusprechen, an Relevanz gewinnt. 

Im Rahmen des Beitrags wird ein Überblick über den For-
schungs- und Diskussionsstands zum Thema Teilnehmenden-

gewinnung in der Erwachsenenbildung gegeben. Wie wird 
über das Thema in der Erwachsenenbildung gesprochen? 
Welche Schwerpunkte werden im wissenschaftlichen Diskurs 
fokussiert? Wer ist für die Teilnehmendengewinnung in der 
Praxis verantwortlich? Welche Strategien und Konzepte zur 
Ansprache existieren im Weiterbildungsbereich, und wie kön-
nen diese von der Bildungspraxis umgesetzt werden? 

Begrifflichkeiten und Herausforderung bei  
der Erfassung des Forschungsstands 

Innerhalb des Weiterbildungsdiskurses gibt es für das The-
menfeld Teilnehmendengewinnung keine etablierte Katego-
rie bzw. keinen einheitlichen Terminus, sodass verschiedene 
Begriffe wie Teilnehmendengewinnung, Angebotskommunika-
tion, Öffentlichkeitsarbeit, Zielgruppenerreichung, Bildungs-
marketing, Werbung oder zuletzt Ansprachestrategien ver-
wendet werden. Im Rahmen eines systematic review, d. h. einer 
systematischen Literaturrecherche, haben Mania, Ernst und 
Wagner (2022) eine Bestandsaufnahme und Systematisierung 

Gewinnung von Teilnehmenden als Herausforderung der Weiterbildungspraxis 

Bildungsmanagement,  
Angebotsentwicklung oder 
Zielgruppenarbeit?
Ewelina Mania ·  Sarah Jasmine Ernst ·  Farina Wagner 

Teilnehmendengewinnung ist eine Kernaufgabe der Erwachsenen- und 

Weiterbildungspraxis. Doch wer ist für die Gewinnung von Teilnehmen-

den verantwortlich? Die Autorinnen haben in einem systematic review 

Forschungsstand und Diskussionslinien herausgearbeitet und zeigen 

Forschungsdesiderate bei diesem wichtigen Thema auf. 
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des bisherigen Diskussions- und Forschungsstands für das 
Themenfeld Teilnehmendengewinnung erarbeitet. Ein syste-
matic review bietet das methodische Repertoire, um »vorlie-
gende Studien eines Forschungsgebietes systematisch zusam-
menzufassen« und somit »den aktuellen Forschungsstand zu 
einer bestimmten Thematik anhand vorliegender Literatur 
aufzuarbeiten und zu verdichten« (Döring & Bortz, 2016, S. 895). 

Für die Literaturrecherche wurde die Datenbank Fach-
informations-System Bildung (FIS Bildung; Fachportal Päd-
agogik) genutzt. Den Ausgangspunkt des Reviews stellte die 
bereits erwähnte Begriffsvielfalt im Hinblick auf die Aufgabe 
Teilnehmendengewinnung dar. So bestand die Herausforde-
rung bei der Recherche darin, passende Suchbegriffe zu wäh-
len, um die Vielfalt des Diskussions- und Forschungsfeldes zu 
diesem Themenbereich angemessen zu berücksichtigen. Die 
systematische Recherche wurde schließlich anhand von 18 
Suchbegriffen durchgeführt und umfasste insgesamt 3.395 Li-
teraturangaben (→ Tab. 1). 

Tab. 1: Suchbegriffe des Literaturreviews

Suchbegriffe  
Orientierungsrecherche

Treffer 
FIS

Suchbegriffe entlang 
der Systematik des For-
schungsmemorandums

Treffer 
FIS

Ansprachestrategien 0 Bedarfsermittlung 230

Teilnehmendengewinnung 2 Angebotsentwicklung 219

Teilnehmergewinnung 27 Angebotsplanung 142

Zielgruppengewinnung 1 Programmplanung  
(statt Bildungsplanung)

131

Zielgruppenorientierung 133 Bildungsmanagement 280

Ansprechen 8 Marketing 344

Ansprache 325 Zugang 256

Aufsuch* 293 Teilnehmerorientierung 394

Gewinn* 311

Erreich* 299

Summe 1.399 1.996

Treffer insgesamt 3.395

Quelle: Mania et al., 2021, S. 175

Diskussionstand und thematische Stränge 

Insgesamt lässt sich die untersuchte Literatur in drei themati-
sche Stränge kategorisieren (Mania et al., 2022), die im Folgen-
den näher erläutert werden:

· � Teilnehmendengewinnung als Aufgabe des Bildungsma-
nagements bzw. des Bildungsmarketings,

· � Teilnehmendengewinnung als eine der Aufgaben von Pro-
grammplanenden im Rahmen von Programm- und Ange-
botsentwicklung,

·  Teilnehmendengewinnung als Zielgruppenarbeit.

Bildungsmanagement und Bildungsmarketing

Im Themenbereich Bildungsmanagement finden sich vor al-
lem einführende oder überblickshafte Arbeiten zum Begriffs- 
und Handlungsfeld des Bildungsmanagements. Exemplarisch 
sei hier die Charakterisierung des Spannungsverhältnisses 
zwischen Pädagogik und Management (Meisel & Sgodda, 2018) 
zu nennen. Weiterhin werden konkrete Strategien wie Vernet-
zung und Kooperation thematisiert. 

Das Bildungsmarketing bzw. das Weiterbildungsmarketing 
stellt nach Meisel (2001) einen von fünf Managementaufgaben-
bereichen dar. Der Begriff Bildungsmarketing »evoziert sowohl 
die Vorstellung von Gewinn-, ja Profitmaximierung als auch 
das Ideal von Innovation und Professionalität in der Praxis der 
EB« (Möller, 2011, S. 13). In der Diskussion um Marketing in der 
Weiterbildung werden vier Aktionsinstrumente unterschie-
den: Produkt, Preis, Distribution und Kommunikation (Decker, 
2000; Schöll, 2018). Innerhalb des Bildungsmarketingdiskurses 
zeigen sich folgende Themenschwerpunkte: Bedarfsanalysen, 
Werbung, Preisgestaltung und Öffentlichkeitsarbeit. Diese 
Bereiche können als konkrete Ansprachestrategien betrachtet 
werden bzw. bereiten diese unter Marketinggesichtspunkten 
vor. Als expliziter Forschungsschwerpunkt zeigt sich das Mi-
lieumarketing1. Dabei werden soziale Milieus als Analyseein-
heit entlang der Verortung von sozialer Lage und wertebezo-
genen Grundorientierungen begriffen. Dieser Schwerpunkt 
lässt sich jedoch auch bildungspraktisch einordnen, denn es 
wird u. a. nach Möglichkeiten des Zielgruppenmarketings 
(Reich-Claassen & Tippelt, 2010) gefragt.

Programmplanung und Angebotsentwicklung

Teilnehmendengewinnung wird zweitens als eine der Aufga-
ben von Programmplanenden im Rahmen von Programm- und 
Angebotsentwicklung in der Weiterbildung gesehen. Hier 
werden die Anforderungen an das pädagogische Handeln vor 
dem Hintergrund der unterschiedlichen institutionellen Rah-
menbedingungen und der Vermittlung und Ausbalancierung 
unterschiedlicher Interessen und Perspektiven herausgestellt. 
Auch hier finden sich einführende Arbeiten, die auf Begriffs-
klärungen und Beschreibungen des Handlungsfelds der Pro-
grammplanenden in der Weiterbildung abzielen (Fleige et al., 
2018). Darunter lassen sich Modelle des Programmplanungs-
handelns verorten, z. B. das Modell der Wissensinseln von Gie-
seke (2003), in welchem die Ansprache und Gewinnung von 
Teilnehmenden als Wissensinsel »Zielgruppengewinnung« 

# G r u n d b i l d u n g

1 � Milieumarketing ist eine klassische Aufgabe des Bildungsmanagements. Nicht 

selten wird Milieumarketing aber auch als Teil der Angebotsentwicklung gesehen 

und könnte somit auch dem folgenden Abschnitt zugeschlagen werden; in der 

Praxis sind diese Stränge nicht trennscharf.
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expliziert wird. Ausgehend von einer organisationstheoreti-
schen Perspektive wird die Entwicklung von Ansprachestra-
tegien im Kontext von Planungskulturen (Dollhausen, 2008) 
betrachtet. 

Die Ansprache und Gewinnung von Teilnehmenden als 
Kernaufgabe von Programmplanenden wird oft inhaltsspezi-
fisch ausgearbeitet und konkretisiert. So gibt es beispielswei-
se für den Bereich der finanziellen Grundbildung spezifische 
Handlungsempfehlungen und Ansprachestrategien (Mania & 
Tröster, 2015). Dabei wird insbesondere auf »mündliche Kom-
munikationskanäle und persönliche, direkte Ansprache«, die 
»Ansprache der Betroffenen über Dritte« und die Entwicklung 
entsprechender Qualifizierungs- und Sensibilisierungsan-
gebote sowie auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit und 
Vernetzung zwischen Erwachsenen- und Weiterbildung und 
Sozialer Arbeit verwiesen (ebd., S. 83).

Zielgruppenarbeit

Als dritter Schwerpunkt lässt sich die Zielgruppenarbeit be-
nennen, die vor allem auf pädagogische Prinzipien wie Teil-
nehmendenorientierung, Lebensweltorientierung oder All-
tagsorientierung und das professionelle Handeln in konkreten 
Lehr-Lern-Settings sowie aufsuchende Ansprachestrategien 
abhebt. Diese Ausrichtung lässt sich auch an Beschreibungen 
ausgewählter Ansprachestrategien erkennen, welche zur Ge-
winnung bestimmter Gruppen beitragen sollen. 

Exemplarisch für die Zielgruppe der gering literalisierten 
Erwachsenen wird herausgearbeitet, dass alternative bzw. in-
novative Formen der Ansprache genutzt werden müssen, die 
an Ansätzen aufsuchender bzw. sozialräumlicher Arbeit an-
knüpfen. Über die Alltags- und Lebensweltorientierung und 
den Wandel von einer »Komm-Struktur« zu einer »Geh-Struk-
tur« können vorhandene Barrieren reduziert werden (ebd., 
S. 84). Insbesondere wird die Bedeutung der persönlichen und 
mündlichen Ansprache vor Ort über Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren als Personen, die aufgrund ihrer beruflichen 
Eingebundenheit Kontakt zu potenziellen Lernenden haben, 
herausgestellt. Als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
können dabei beispielsweise Mitarbeitende aus der Sozialbe-
ratung, von Jobcentern und Arbeitsagenturen, Quartiersma-
nagerinnen und -manager sowie Erzieherinnen und Erzieher 
fungieren. Ergänzend dazu ist das mitwissende Umfeld gering 
Literalisierter wie Familienmitglieder, Angehörige, Kollegin-
nen und Kollegen oder Bekannte (Buddeberg, 2015) zu nennen. 
Um die verschiedenen Multiplikator*innengruppen einzu-
binden, sind in den letzten Jahren viele Sensibilisierungskon-
zepte entstanden, die oft entlang der folgenden Schritte aufge-
baut sind: Zielgruppe erkennen, sensibel ansprechen, adäquat 
handeln.

Fazit und Ausblick

Angesichts der Bedeutung der Teilnehmendengewinnung in 
der Weiterbildung überrascht es, dass das Thema meist eher 
als Teil- oder Nebenaspekt behandelt wird. Im Fokus der For-
schung steht die Beteiligung an organisierter Weiterbildung, 
woraus wiederum erkennbar wird, wie ungleich verschiedene 
Zielgruppen an Weiterbildung teilnehmen. Zu wenig wissen 
wir bisher jedoch über die Gründe der Nicht-Teilnahme und 
darüber, wie Bildungsbarrieren abgebaut werden können. 

In der Literatur wird Teilnehmendengewinnung erstens 
als Aufgabe des Bildungsmanagements bzw. des Bildungsmar-
ketings, zweiten als eine Aufgabe im Rahmen von Programm- 
und Angebotsentwicklung und drittens im Kontext der Be-
sonderheiten bestimmter Zielgruppen oder Inhaltsbereiche 
wie Alphabetisierung und Grundbildung diskutiert (Mania 
et al., 2022). Als zuständig für die Umsetzung von Strategien 
der Teilnehmendengewinnung werden vor allem Programm-
planende angesprochen, aber auch Leitungskräfte sowie die 
Weiterbildungseinrichtungen insgesamt. Im Sinne der sozi-
alraumorientierten Ansprachestrategien sind Kooperations- 
und Vernetzungsaktivitäten mit verschiedenen regionalen 
Akteuren bzw. Multiplikator*innengruppen vorgesehen.

Bisher fehlt es an Studien, die die Ansprachestrategien 
verschiedener Weiterbildungsanbieter in unterschiedlichen 
Feldern der Weiterbildung, wie Sprachen, Politik, Kultur, in 
Abhängigkeit etwa vom Anbietertyp, der Umwelt oder regio-
naler Rahmenbedingungen erfassen und analysieren. Zu die-
sem Thema wird die Befragung des wbmonitors im Jahr 2024 
durchgeführt, der die größte jährliche Umfrage bei Weiterbil-
dungsanbietern in Deutschland darstellt.

Zudem ist wenig bekannt darüber, mit welchen Maßnah-
men und Kommunikationskanälen verschiedene Zielgruppen 
erreicht werden können, vor allem diejenigen, die als »bil-
dungsferne Gruppen« gelten. Im Hinblick auf Good-Practice-
Beispiele ist unklar, worin genau die Erfolgsfaktoren begrün-
det sind und ob bzw. wie die Konzepte angesichts der sehr 
heterogenen Rahmenbedingungen in andere Kontexte imple-
mentiert werden können. So sind in den letzten Jahren etwa im 
Bereich Alphabetisierung und Grundbildung viele Konzepte 
zur Teilnehmendengewinnung entstanden und in der Pro-
duktdatenbank Alphabetisierung und Grundbildung (PAG) am 
DIE aufzufinden (https://alpha-material.de/). Es ist jedoch of-
fen, unter welchen Bedingungen der Transfer dieser Ansätze 
in die Praxis nach Beendigung der Projektförderung gelingen 
kann. Außerdem stellt sich die Frage, auf welche Weise res-
sourcenintensive Strategien wie aufsuchende Bildungsarbeit 
oder sozialraumorientierte Ansätze in der Praxis umgesetzt 
werden können bzw. inwiefern es eigene Personalressourcen 
für die Vernetzung und den Aufbau von sozialräumlichen Ko-
operationen geben müsste. 

# G r u n d b i l d u n g
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Die Gewinnung von Teilnehmenden für die unterschied-
lichen Bereiche der Erwachsenen- und Weiterbildung wird 
auch in der Zukunft ein Kernthema der Praxis bleiben und die 
Forschung beschäftigen. In der Aufarbeitung der bisherigen 
Forschungsliteratur wurden einige Desiderata aufgedeckt, 
und es bleibt zu hoffen, dass neue Forschungen und Erkennt-
nisse in den kommenden Jahren die Arbeit der Praxis in der 
Teilnehmendengewinnung erfolgreich unterstützen.
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Während Studien die Bedeutung des Handschreibens für Intelligenz, Sprachentwicklung oder Bildungs-
verläufe ermessen, stirbt Handschrift im Alltag der Erwachsenen mehr und mehr aus. Kein Wunder, man 
kann sie meistens ohnehin nicht lesen. In weiter bilden dürfen Protagonisten der Erwachsenen- und 
Weiterbildung oder Personen des öffentlichen Lebens eine Schriftprobe abliefern. Sie geben damit Un-
erwartetes von sich preis. Nicht nur, weil sie schreiben, was sie schreiben, sondern auch wie. Zum Vervoll-
ständigen liefern wir fünf Satzanfänge – für jeden Finger einen.

Gute Bildung ist …

Wenn ich Bildungsminister wäre, …

In der Erwachsenenbildung und Weiterbildung habe ich gelernt, …

Mein berufliches Steckenpferd

Ich bin der geborene Dozent für …

Tilman Seitz ist Dozent für Deutsch als Fremdsprache an der VHS Köln sowie für »Deutsch für Pflege- und Gesundheitsberufe« bei der  

Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e. V. (BVPG) in Bonn. Er ist außerdem Weiterbildungslehrkraft für Pflegepersonal im  

Bildungsurlaub und für Erwerbstätige mit berufsbezogener Sprachförderung.

f i n g e r ü b u n g
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f u n d s t ü c k

Unsere nächsten Themenschwerpunkte

au s g a b e  4  —  2 0 24 

Personal & Mangel
Die Suche nach fachlich qualifiziertem pädagogischem 
Personal ist auch in der Erwachsenen- und Weiterbildung 
schwieriger geworden, und nicht zuletzt das »Herrenberg-
Urteil« verunsichert Einrichtungen. weiter bilden fragt, 
wie es um die Situation des Personals in der EB / WB gestellt 
ist, mit welchen Strategien Mitarbeitende gefunden und ge-
halten werden und wie sie sinnvoll qualifiziert werden können.

au s g a b e  1  —  2 0 2 5 

gen KI
Die Möglichkeiten, die sich mit generativen KI-Modellen 
wie ChatGPT ergeben, lassen auch den Bildungsbereich 
nicht unberührt. Neben einem (explorativen) Blick auf die 
Möglichkeiten und Fallstricke der Nutzung in der EB / WB 
fragt weiter bilden auch nach (notwendigen) Kompe-
tenzen oder – grundsätzlich – dem Verhältnis von Mensch 
und Maschine.

Einsendungen zu den Heften sind erwünscht. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit der Redaktion auf.	 weiter-bilden @ die-bonn.de

Wie können wir besser werden?

Umfrage zu den Publikationen und Portalen des DIE

Gefällt Ihnen die weiter bilden? Oder wollten Sie 
uns schon immer mal sagen, was wir besser machen 
könnten, hatten bislang aber noch keine Gelegenheit 
dazu? In beiden Fällen können Sie uns nun Ihr Feed-
back geben – in der Umfrage zu den Publikationen 
und Portalen des DIE.

Mit unserer Umfrage möchten wir herausfinden, was 
Sie in Ihrer Arbeit unterstützt und was wir besser 
machen können. Gibt es Formate, Funktionen oder 
Inhalte, die Ihnen fehlen? Wir haben die Umfrage so 
konzipiert, dass Sie gezielt zu den Formaten antwor-
ten können, die Sie nutzen.

Tragen Sie mit Ihrem Feedback zur Entwicklung un-
serer Publikationen und Portale bei – damit unsere 
Formate zur Erwachsenen- und Weiterbildung Ihre 
Bedarfe erfüllen. 

Hier geht es zur Umfrage: 

 → https://die-bonn.limequery.com/456291?lang=de 

Lesen Sie dort auch weitere Infos zu unserem Dankeschön. 

Wir freuen uns über Ihr Feedback. Die Umfrage läuft bis zum 

31. Oktober 2024.

mailto:weiter-bilden%20%40%20die-bonn.de?subject=
https://die-bonn.limequery.com/456291?lang=de
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Demokratien weltweit stehen unter Druck, allent­
halben wird die Diagnose gesellschaftlicher Spal­
tung bemüht. Wie können außerschulische politische 
Bildung und Erwachsenen- und Weiterbildung dabei 
unterstützen, Menschen für die Demokratie zu ge­
winnen? weiter bilden blickt auf aktuelle Gesell­
schaftsdiagnosen und neuere Entwicklungen beim 
Bilden für die Demokratie.
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